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Einleitung  1 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-2 

lebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG) ist eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union. 3 

Hauptziel dieser Richtlinie ist die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt, wobei auch die 4 

wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen zu berücksichtigen sind.  5 

Zum Schutz der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Habitate der Arten des Anhangs II der FFH-6 

Richtlinie haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission besondere Schutzgebiete gemeldet. 7 

Diese Gebiete müssen einen ausreichenden Anteil der natürlichen Lebensraumtypen sowie der Habi-8 

tate der Arten von gemeinschaftlichem Interesse umfassen. Damit soll die Erhaltung bzw. die Wieder-9 

herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser Lebensraumtypen und Arten in ihrem natürli-10 

chen Verbreitungsgebiet gewährleistet werden. Diese Gebiete wurden von der Europäischen Kommis-11 

sion nach Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten in das kohärente europäische ökologische Netz beson-12 

derer Schutzgebiete mit der Bezeichnung ĂNatura 2000ñ aufgenommen (Gebiete von gemeinschaftli-13 

cher Bedeutung) und durch die Mitgliedstaaten nach nationalem Recht gesichert. Im Folgenden werden 14 

sie kurz als FFH-Gebiete bezeichnet.  15 

Gemäß Artikel 6 Abs. 1 und 2 der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die nötigen Er-16 

haltungsmaßnahmen für die FFH-Gebiete festzulegen und umzusetzen. 17 

Im Rahmen der Managementplanung werden die in Erhaltungszielverordnungen oder Naturschutzge-18 

bietsverordnungen (NSG-Verordnungen) festgelegten Ziele untersetzt und Maßnahmen für die Umset-19 

zung dieser Ziele geplant. 20 

Die Managementplanung dient der Vorbereitung einer konsensorientierten Umsetzung der erforderli-21 

chen Maßnahmen. 22 

Im Managementplan selbst werden die Schutzgüter beschrieben, die untersetzten Ziele benannt und 23 

Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiederherstellung von günstigen oder hervorragenden Zuständen der 24 

Lebensraumtypen und Arten bzw. deren Entwicklung festgelegt. Den methodischen Rahmen für die 25 

Erstellung der Managementplªne im Land Brandenburg bildet das ĂHandbuch zur Managementplanung 26 

für FFH-Gebiete im Land Brandenburgñ (LFU 2016). 27 

Die rechtlichen Grundlagen sind im Kapitel 4.1 dargelegt. 28 

Zuständigkeit und Organisation der Managementplanung  29 

Das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) ist für die fachlichen und methodischen Vorgaben sowie 30 

für die Aufstellung der FFH-Managementplanung landesweit zuständig. Bei der Aufstellung von Planun-31 

gen für einzelne FFH-Gebiete wirken die unteren Naturschutzbehörden im Rahmen ihrer gesetzlich 32 

festgelegten Zuständigkeiten mit. Die Beauftragung und Begleitung der einzelnen Managementpläne 33 

erfolgt für FFH-Gebiete innerhalb von Naturparken und Biosphärenreservaten durch die Abteilung Na-34 

turschutz und Brandenburger Naturlandschaften des LfU und für FFH-Gebiete außerhalb der Natur-35 

parke und Biosphärenreservate i.d.R. durch die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg (NSF). Die ein-36 

zelnen Managementpläne werden fachlich und organisatorisch von Verfahrensbeauftragten begleitet, 37 

die Mitarbeiter der Naturparkverwaltung, der Biosphärenreservats-Verwaltung oder des NSF sind.  38 

Ablauf der Planerstellung und Öffentlichkeitsarbeit  39 

Für die FFH-Managementplanung erfolgt eine freiwillige Konsultation. Ein formelles Beteiligungsverfah-40 

ren, wie es für andere Planungen teilweise gesetzlich vorgesehen ist, ist nicht vorgeschrieben. Die In-41 

formations- und Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch eine wesentliche Grundlage des Managementplans, um 42 

die Akzeptanz und spätere Umsetzung von Maßnahmen der FFH-Richtlinie zu ermöglichen.  43 
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2 Einleitung 

 

Eine Information der Öffentlichkeit über den Beginn der Arbeiten an der FFH-Managementplanung er-1 

folgte als Presseinformation mit Datum vom 16.07.2022 an den Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie 2 

an die Gemeinden und Ämter. In einer ersten öffentlichen Auftaktveranstaltung am 15.02.2023 wurden 3 

alle fünf FFH-Gebiete, für die von 2022 ï 2024 ein Managementplan erstellt werden soll, vorgestellt und 4 

der Planungsprozess erläutert.  5 

Zur fachlichen Begleitung der Managementplanung im jeweiligen FFH-Gebiet wird in der Regel eine 6 

regionale Arbeitsgruppe (rAG) einberufen. Ein erstes Treffen der regionalen Arbeitsgruppe für das FFH-7 

Gebiet Plane Oberlauf (DE 3842-301) hat am 22.06.2023 (FFH-Gebiet Plane Oberlauf, Bereich in den 8 

Belziger Landschaftswiesen zusammen mit dem nördlichen Teil des FFH-Gebietes Belziger Bach) und 9 

am 29.06.2023 für den südlichen Teil des FFH-Gebietes Plane Oberlauf in Anwesenheit der Naturpark-10 

verwaltung, der unteren Naturschutzbehörden, der Forstbehörden, der betreffenden Gemeinden sowie 11 

von Verbandsvertretern und maßgeblich betroffenen Nutzern und Eigentümern stattgefunden. Zielstel-12 

lung dieses Treffens war die Erörterung der Rahmenbedingungen für die Erstellung des Management-13 

plans, die Vorstellung der gebietscharakteristischen Gegebenheiten, der Nutzungssituation und die Be-14 

wertung der vorkommenden Lebensraumtypen im FFH-Gebiet sowie die Diskussion möglicher Erhal-15 

tungs- und Entwicklungsziele und Maßnahmenempfehlungen. Weiterhin hatten die Anwesenden die 16 

Gelegenheit, Hinweise zur Planung, Nutzung und zu Konflikten im FFH-Gebiet zu geben. Die zweiten 17 

Treffen fanden am 16.07.2025 für den südlichen Bereich der Plane,  am 17.07.2025 für den Dahnsdorfer 18 

und den Lühnsdorfer Bach und am 23.07.2025 für den Bereich in den Belziger Landschaftswiesen statt. 19 

Es wurden konkrete Maßnahmenvorschläge vorgestellt und diskutiert. 20 

Im Rahmen der Erstellung des FFH-Managementplanes für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf erfolgte 21 

keine Erfassung von Biotopen und Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL, da bereits 2019-2020 22 

eine Aktualisierung der Biotopen- und Lebensraumtypenkartierung nach Anhang I der FFH-RL (PLAN-23 

LAND & DR. ULRICH FISCHER 2020), im Auftrag des LfU durchgeführt wurde.  24 

Als relevante Tierarten des Anhangs II der FFH-RL wurden in den Jahren 2022-2024 das Bachneun-25 

auge (Lampetra planeri), der Kammmolch (Triturus cristatus), die Schmale Windelschnecke (Vertigo 26 

angustior), das Große Mausohr (Myotis myotis) und die Große Moorjungfer (Leucorrhinia pectoralis) im 27 

FFH-Gebiet erfasst. Weiterhin wurden die Arten Bergmolch (Ichthyosaura alpestris) und Glattnatter 28 

(Coronella austriaca) 2023 im FFH-Gebiet Plane Oberlauf erfasst. Für die Arten Fischotter (Lutra lutra) 29 

und Biber (Castor fiber) sowie für die Vogelarten nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie wurde eine Da-30 

tenrecherche durchgeführt.  31 

Der Ablauf der Planung und der Kommunikation wird in der folgenden Abbildung 1 dargestellt. 32 

  33 
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Abbildung 1: Ablauf der Managementplanung  1 
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1 Grundlagen  1 

1.1 Lage und Beschreibung des Gebietes  2 

Das FFH-Gebiet Plane Oberlauf (DE 3842-301) umfasst eine Fläche von rund 1.003 ha und liegt im 3 

Landkreis Potsdam-Mittelmark. Es erstreckt sich vom Quellgebiet bei Raben bis zu den Grenzen des 4 

Naturparks Hoher Fläming im Nordosten, entlang des Gewässerverlaufs und wertvoller Auenbereiche 5 

der Plane und einiger Nebenbäche. Im Norden grenzt es an das FFH-Gebiet Plane Unterlauf (DE 3740-6 

304) und im Nordwesten an das FFH-Gebiet Belziger Bach (DE 3841-301) an. Das FFH-Gebiet liegt im 7 

Norden zum Teil im Naturschutzgebiet ĂBelziger Landschaftswiesenñ. Im Süden befindet sich das Na-8 

turschutzgebiet ĂPlanetalñ vollständig innerhalb der Grenzen des FFH-Gebiets. Das FFH-Gebiet ist Teil 9 

des Landschaftsschutzgebietes ĂHoher Fläming ï Belziger Landschaftswiesenñ und der Brandenburger 10 

Naturlandschaft Naturpark ĂHoher Flämingñ. 11 

In der Gemeinde Rabenstein/Fläming befinden sich die Quellbereiche der Plane. Im Bereich der Stadt 12 

Niemegk gehören neben der Plane auch die Adda, der Funderbach und der Buffbach zum FFH-Gebiet. 13 

Der Unterlauf des Lühnsdorfer Baches und die Lange Mörza gehören neben der Plane in der Gemeinde 14 

Planetal zum FFH-Gebiet. Nördlich der Wühlmühle befindet sich das FFH-Gebiet im Verwaltungsbe-15 

reich des Amtes Brück mit der Stadt Brück und der Gemeinde Planebruch sowie kleinflächig in der 16 

amtsfreien Stadt Bad Belzig.  17 

Die Plane (Oberlauf) ist das faunistisch wertvollste Fließgewässer des Flämings und beherbergt eine 18 

artenreiche und sehr naturnahe benthische1 Fauna mit teils überregionaler Bedeutung. Der südliche 19 

Bereich des FFH-Gebietes ist durch Nass- und Feuchtwiesen verschiedener Ausprägung charakteri-20 

siert, in die Quellmoore und bachbegleitende Sekubndär-Auwälder eingestreut sind. Von der Quelle bis 21 

Werdermühe sind das Fließgewässer und die Bachaue aufgrund ihrer Naturnähe als ökologisch beson-22 

ders wertvoll einzustufen. Im zentralen Bereich des FFH-Gebietes werden die Bachauen der Plane und 23 

ihrer Nebenbäche landwirtschaftlich intensiver genutzt, abschnittsweise mit Ackernutzung bis zur Bö-24 

schungsoberkante. Bis Trebitz ist der Planeverlauf größtenteils als naturnah einzustufen. In diesem Ab-25 

schnitt wird das Planewasser jedoch durch vier Forellenmastanlagen (Werdermühle, Obere Plane, 26 

Komturmühle und Locktow) und zwei Wasserkraftanlagen der Wühlmühle und der Alte Mühle Gömingk 27 

geleitet. Nºrdlich von Trebitz tritt die Plane in die ĂBelziger Landschaftswiesenñ ein. In diesem Bereich 28 

ist der Bach bereits in historischer Zeit im Trapezprofil begradigt und beiderseits verwallt worden. Un-29 

terhalb von Trebitz ist die Plane als naturfern bis sehr naturfern einzustufen (IFÖN 2006). 30 

Zum Zeitpunkt der ersten Gebietsmeldung an die EU im Jahr 2001 war die Plane zunächst als kleineres 31 

FFH-Gebiet in Naturpark (Plane, Landesnummer 462) dargestellt. Das NSG ĂPlanetalñ gehörte zum 32 

FFH-Gebiet Planetal (Landesnummer 72). Zudem gab es das FFH-Gebiet Plane Ergänzung (Landes-33 

nummer 653). Später erfolgten eine Teilung und Zusammenlegung der FFH-Gebiete. Das FFH-Gebiet 34 

Plane Oberlauf setzt sich aus den Gebieten Plane, Planetal und einer Teilfläche des Gebietes Plane 35 

Ergänzung zusammen. Die übrigen Teilflächen des FFH-Gebietes Plane Ergänzung bilden das FFH-36 

Gebiet Plane Unterlauf (Landesnummer 770) bzw. wurde je eine Teilfläche mit dem FFH-Gebiet Baitzer 37 

Bach und dem FFH-Gebiet Belziger Bach zusammengelegt. Die FFH-Gebiete Plane, Plane Ergänzung 38 

und Planetal wurden gelöscht (LFU 2023b). 39 

 40 

 

1 benthische Organismen = alle Lebensformen, die im und auf dem Sediment oder den Felsböden von Gewässern siedeln. 
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Abbildung 2: Lage des FFH -Gebietes  1 
Datengrundlage: Geobasisdaten: LGB © GeoBasis-DE/LGB (2023), dl-de/by-2-0, www.geobasis-bb.de; Geofachdaten: Datenli-2 
zenz Deutschland - Version 2.0; https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0; dl-de-by-2.0; Landesamt für Umwelt Brandenburg; 3 
https://metaver.de/trefferanzeige?docuuid=7DE3A549-769C-4F01-A5E6-B3E25D40975E; FFH-Gebiete 4 

 5 

 6 
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Ein Großteil des FFH-Gebiets (gemäß Geo- und Sachdaten 2025) ist von Gras- und Staudenfluren 1 

(607,4 ha; 55,4 %) geprägt. Davon unterliegen 79,1 ha dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 30 2 

BNatSchG i.V.m. § 18 BbgNatSchAG. Wälder (159,4 ha), Äcker (101,2 ha), Fließgewässer (Plane und 3 

zugehörige Bäche, 84,5 ha) und Laubgebüsche, Feldgehölze etc. (56,5 ha) sowie Forsten (48,3 ha) 4 

nehmen einen weiteren vergleichsweise großen Flächenanteil innerhalb des FFH-Gebietes ein. Klein-5 

teilig wird das Gebiet darüber hinaus von anthropogenen Rohbodenstandorten und Ruderalfluren 6 

(10,3 ha), Standgewässern (9,9 ha), Trockenrasen (6,2 ha), Grün- und Freiflächen (4,7 ha), bebauten 7 

Gebieten (4,3 ha) und Verkehrsanlagen und Sonderflächen (4,0 ha) bestimmt. Weiterhin befinden sich 8 

kleinflächig Röhrichtgesellschaften (0,3 ha) und Sonderbiotope (0,2 ha) im FFH-Gebiet. 9 

Insgesamt sind rund 27,7 % (303,9 ha) der gesamten Biotoptypen im FFH-Gebiet gesetzlich geschützt. 10 

Abiotische Gegebenheiten  11 

Naturräumliche Gliederung  12 

Die naturräumliche Gliederung Brandenburgs nach SCHOLZ (1962) stellt das FFH-Gebiet Plane Oberlauf 13 

als Teil des Haupteinheit Fläming (85) und darin von der Quelle ausgehend in den Untereinheiten Zent-14 

raler Fläming (853) und Belziger Vorfläming (855) sowie etwa ab Trebitz Richtung Unterlauf in der 15 

Haupteinheit Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen (81) und darin in der Untereinheit Ba-16 

ruther Tal mit Fiener Bruch, (817) dar (SCHOLZ 1962). Der südlichste Bereich des Buffbachs liegt in der 17 

Haupteinheit Fläming und dort in der Untereinheit Östliche Fläminghochfläche (857). 18 

Die Haupteinheit Fläming bildet den höchsten Teil des Flämings. Sie ist durch mit Wald und Forst be-19 

standene Höhenlagen des Warthestadiums des Saale-Glazials gekennzeichnet, in dem sich die flachen 20 

Talräume des Planes erstrecken. 21 

Das FFH-Gebiet Plane Oberlauf ist gemäß dem Pflege- und Entwicklungsplan Naturpark Hoher Fläming 22 

hauptsächlich dem Planungsraum H ĂPlanetalñ und nºrdlich von Trebitz in K ĂBelziger Landschaftswie-23 

senñ zuzuordnen. Der Dahnsdorfer Bach liegt mit beiden Gewässerarmen im Planungsraum I ĂBelziger 24 

Vorflªmingñ und der Buffbach und die Adda in G Ă¥stlicher Hoher Flªmingñ (IFÖN 2006).  25 

Das Planetal (Planungsraum H) wird durch die Plane als eines der wichtigen Fließgewässer des Flä-26 

mings sowie ihrer gewässernahen Bereiche (vor allem Feuchtwiesen auf Niedermoorstandorten) cha-27 

rakterisiert. Das Quellgebiet und die Aue im Oberlauf werden von Torf- und Gleyböden eingenommen. 28 

Das Bild des Baches ist im Quellgebiet und Oberlauf von z.T. hohen und steilen Uferböschungen, star-29 

ker Mäanderbildung, stellenweise starker Strömung und reichlichem Quellzufluss geprägt. Ab der Wer-30 

dermühle zeigt der immer noch stark mäandrierende Mittellauf der Plane dann ein ziemlich einheitliches 31 

Bild mit z. T. befestigten flacheren Uferböschungen (IFÖN 2006).  32 

Ein großer Teil des Planungsraums K ĂBelziger Landschaftswiesenñ ist als Naturschutzgebiet ausge-33 

wiesen. Es handelt sich um ein Niedermoorgebiet, in dem noch zahlreiche seltene Vogelarten vorkom-34 

men. Die ursprünglich geringen Grundwasserflurabstände (ca. 0,2 m) haben die Böden stark beein-35 

flusst. So konnten sich Niedermoortorfe über Sand entwickeln. Die Entwässerungsmaßnahmen führten 36 

dazu, dass die Niedermoortorfe der Luft ausgesetzt wurden. Dies hat zur Folge, dass sich die Böden 37 

zersetzen und Kohlenstoffdioxid abgeben und Nährstoffe freigesetzt werden (Degradierung der Moor-38 

böden). Im Bereich des Planungsraums K liegt die Bedeutung des FFH-Gebietes nicht in der Biotop- 39 

und Lebensraumtypausstattung, sondern vor allem in der faunistischen Artenausstattung (IFÖN 2006). 40 

Der Planungsraum I setzt sich zusammen aus dem flach gewellten Gebiet zwischen der Flämingkante 41 

im Westen und dem Planetal im Westen. Von Westen nach Osten fällt das Gelände ab. Die Böden sind 42 
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sehr vielgestaltig und werden von Decklehmsanden, Tieflehmen und Lehmen geprägt. Im Planungs-1 

raum befinden sich einige Bäche. Dazu gehört der Dahnsdorfer Bach, der das FFH-Gebietes Plane 2 

Oberlauf durchfließt. Der Dahnsdorfer Bach ist naturfern ausgebaut (IFÖN 2006). 3 

Der Planungsraum G weist den Schwerpunktraum Adda, Funder- und Buffbach auf (Oberlauf des Buff-4 

bachs bis zur Einmündung der Adda wird lokal als Funderbach bezeichnet). Ein Großteil der Flächen in 5 

diesem Bereich ist durch Acker- und Grünlandnutzung charakterisiert. Die Fließgewässer sind in Teil-6 

bereichen bereits renaturiert worden (IFÖN 2006).  7 

Hydrologie  8 

Grundwasser 9 

Das FFH-Gebiet Plane Oberlauf liegt nahezu vollständig im Bereich des Grundwassereinzugsgebietes 10 

der Havel, Teilbereich Plane. Lediglich ein kleiner Flächenanteil im Bereich von Gömnik ragt in den 11 

Teilbereich Nieplitz hinein. Gemäß WRRL-Steckbrief für den Grundwasserkörper Buckau / Plane 12 

(DEGB_DEBB_HAV_BP_1) ist dieser der Flussgebietseinheit Elbe zugeordnet. Der Grundwasserkör-13 

per weist eine Größe von ca. 952 km² auf. Es sind keine signifikanten Belastungen des chemischen und 14 

mengenmªÇigen Zustands verzeichnet, der Zustand ist f¿r beide Bereiche als Ăgutñ eingestuft, daher 15 

sind keine Maßnahmen für den Grundwasserkörper vorgesehen (LFU 2021a).  16 

Im Naturpark Hoher Fläming liegt das Grundwasser größtenteils mit einem Grundwasserflurabstand von 17 

> 10 m Tiefe vor. Im Bereich des Urstromtals und den Bachtälern reduziert sich der Grundwasserflur-18 

abstand z.T. auf bis zu < 2m (IFÖN 2006). Der Grundwasserflurabstand liegt im FFH-Gebiet Plane Ober-19 

lauf gemäß den Karten des Grundwasserflurabstandes Brandenburg 2013 des Landesamtes für Umwelt 20 

zum Großteil bei Ò 1 m unter Geländeoberkante (z. B. im Bereich des NSG Belziger Landschaftswiesen 21 

und des NSG Plantetal). 22 

In der Nähe des FFH-Gebietes befinden sich folgende Grundwassermessstellen (weniger als 500 m 23 

von der Plane entfernt) (LFU 2023A): 24 

- Grundwassermessstelle 39413095, Rädigke, Dorfplatz, Teich: mittlerer niedrigster Wasser-25 

stand 137 cm unter Gelände, mittlerer höchster Wasserstand 117 cm unter Gelände (Bezugs-26 

zeitraum Hauptwerte 2008-2022) 27 

- Grundwassermessstelle 39413110, Raben Süd: mittlerer niedrigster Wasserstand 245 cm unter 28 

Gelände, mittlerer höchster Wasserstand 228 cm unter Gelände (Bezugszeitraum Hauptwerte 29 

2000-2022) 30 

- Grundwassermessstelle 39423102, Niemegk, Paradies: mittlerer niedrigster Wasserstand 31 

240 cm unter Gelände, mittlerer höchster Wasserstand 174 cm unter Gelände (Bezugszeitraum 32 

Hauptwerte 1980-2024) 33 

- Grundwassermessstelle 39423103, Niemegk: mittlerer niedrigster Wasserstand 1505 cm unter 34 

Gelände, mittlerer höchster Wasserstand 1496 cm unter Gelände (Bezugszeitraum Hauptwerte 35 

1980-2024) 36 

Zumindest seit 1971 weist das Wasserdargebot eine abnehmende Tendenz auf (IFÖN 2006. 37 

Die Grundwassermessstelle 39423103, Niemegk, ca. 800 Meter oberhalb des Quellgebietes der Adda, 38 

weist seit Jahrzehnten einen signifikant negativen Trend auf (siehe Abbildung 3). 39 
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Abbildung 3: Wasserdargebot an der Grundwassermessstelle Niemegk  1 
     (Quelle: Auskunftsplattform Wasser, https://apw.brandenburg.de/#)2 

 3 

Oberflächengewässer 4 

Das FFH-Gebiet beinhaltet das namensgebende Fließgewässer Plane und die es speisenden Quellbä-5 

che und -gräben. Die Plane hat eine Gesamtlänge von rund 61 km, davon befinden sich ca. 40 km im 6 

FFH-Gebiet Plane Oberlauf. Das Quellgebiet der Plane liegt bei Raben in einer Höhe von ca. 101 m 7 

über NN und sie mündet bei Brandenburg in den Breitlingsee (IFÖN 2006). Die Hauptzuflüsse zur Plane 8 

sind der Buffbach, Lühnsdorfer Bach, Dahnsdorfer Bach, Lange Mörza, Graben A-Freienthal (ABC-9 

Grabensystem), Königsgraben, Belziger/Fredersdorfer Bach und Freigraben (IAG 2010; LFU 2020). Im 10 

Bereich des FFH-Gebietes liegen die Zuflüsse Dahnsdorfer Bach, Adda und Buffbach vollständig inner-11 

halb der Schutzgebietsgrenzen. Einige weitere Zuflüsse liegen mit ihrem Mündungsbereich innerhalb 12 

des FFH-Gebietes.  13 

Aus dem Gewässerentwicklungskonzept (GEK) Plane-Buckau liegen fünf Planungsabschnitte der Plane 14 

innerhalb des FFH-Gebietes. Diese können von der Quelle ausgehend wie folgt beschrieben werden: 15 

- Quellgebiet bis etwa Werdermühle (586_44_P04): Die Plane ist im Quellgebiet und Oberlauf 16 

insgesamt als naturnah zu charakterisieren. Sie führt in diesem Bereich durch Erlenbruchwald 17 

und weist eine hohe Eigendynamik auf. Mehrere Abstürze beeinträchtigen die ökologische 18 

Durchgängigkeit (LFU 2017). Das Quellgebiet und die Aue im Oberlauf weisen Torfböden auf. 19 

Die Hänge des Tales sind mit Kiefernforsten bestanden und schneiden als scharfe Stufe gegen 20 

die Talaue ab (IFÖN 2006). 21 

Grundwasserstand (cm u. GOK) ï 39423103, Niemegk 
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- Werdermühle bis Wühlmühle (586_44_P03): Abschnittsweise fließt die Plane in einem natur-1 

nahen Profil. Es sind viel Totholz und abwechslungsreiche Sohl- und Uferstrukturen vorhanden 2 

(standortgerechte Gehölze). Umliegend findet vor allem Grünlandnutzung statt. Der vorhan-3 

dene Gewässerrandstreifen ist nicht immer ausreichend breit. Mehrere Querbauwerke und 4 

Fischzuchtanlagen (z. B. bei Komthurmühle) behindern die ökologische Durchgängigkeit (LFU 5 

2017). 6 

- Wühlmühle bis Feldweg nordwestlich Trebitz (586_44_P02): Der Gewässerabschnitt ist staure-7 

guliert und verwallt. Er fließt in einem geradlinigen, tief eingeschnittenen Trapezprofil und hat 8 

kaum Eigendynamik (Uferverbau). Im Umland findet Grünland- und Ackernutzung statt, die oft 9 

bis an den Gewässerrand heranreicht. Der Abschnitt ist ökologisch nicht durchgängig: Die Brü-10 

cken Niemegker Straße (bei Gömnigk) und die Straßenbrücke bei Wühlmühle sind für Fischot-11 

ter nicht passierbar, das gleiche gilt für das Wehr bei Gömnigk für Fische / Wasserwirbellose 12 

(LFU 2017). 13 

- Feldweg nordwestlich Trebitz bis Zulauf Belziger Bach (586_44_P01): Ab den Belziger Land-14 

schaftswiesen ändert sich die Landschaftsstruktur von einem Talraum hin zu einer weiten Moor-15 

niederung. In diesem Bereich weichen die Plane und ihre Zuflüsse in besonders hohem Maße 16 

vom Zielzustand der WRRL ab. Hier sind besonders die Effekte der jahrzehntelangen intensiven 17 

Moorentwässerung als Gründe für die Beeinträchtigung des Gewässersystems zu nennen (LFU 18 

2020). Streckenweise behindern Verwallungen und Uferverbau die natürliche Entwicklung des 19 

Gewässers. Abstürze behindern die ökologische Durchgängigkeit (z.B. unterhalb der Einleitung 20 

in den Großen Kanal) (LFU 2017). 21 

- Zulauf Belziger Bach bis Ausleitung Freigraben (586_43_P06; FFH-Gebiet ragt in diesen Pla-22 

nungsraum nur hinein): in diesem Gewässerabschnitt sind Eigendynamik und besondere Struk-23 

turen kaum ausgeprägt. Einseitig ist das Ufer mit Gehölzen bestanden. Verwallungen entlang 24 

der Plane stellen eine Trennung zu den umliegenden Grünland- und Ackerflächen dar. Weitest-25 

gehend sind keine Gewässerrandstreifen vorhanden und zwei Wehranlagen verhindern die öko-26 

logische Durchgängigkeit für Fische und Wirbellose (Schwarzes Wehr Nähe Einmündung Tem-27 

nitz; Streitwehr Golzow kurz hinter der FFH-Grenze in Richtung Unterlauf) (LFU 2017). 28 

Vom LfU werden in der Plane Pegelmessstellen bei Rädigke und Trebitz betrieben (LFU 2023a). Die 29 

Abflussmengen der Plane haben sich an der Messstelle in Trebitz seit 2010 verringert.  30 
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Abbildung 4: Messdaten am gewässerkundlichen Pegel Trebitz  1 
         (Quelle: https://apw.brandenburg.de/#) 2 

 3 

Das Einzugsgebiet entlang der gesamten Plane umfasst ca. 195 km² (LFU 2021b). Im FFH-Gebiet liegt 4 

der WRRL-Wasserkörper Plane-44 (DERW_DEBB586_44; Station-km 0 bis 24+800) vollständig und 5 

der WRRL-Wasserkörper Plane-43 (DERRW_DEBB586_43) teilweise (Station-km 21+150 bis 24+800). 6 

Der ökologische Zustand der Wasserkörper Plane-44 und Plane-43 wurde insgesamt mit Ăunbefriedi-7 

gendñ und der chemische Zustand (gesamt) mit Ănicht gutñ eingestuft (LFU 2021b). 8 

Nördlich von Niemegk fließt der Buffbach in die Plane. Der ökologische Zustand des WRRL-Wasser-9 

körpers Buffbach-168 (DERW_DEBB5862_168) wurde insgesamt mit ĂmªÇigñ und der chemische Zu-10 

stand mit Ănicht gutñ bewertet (LFU 2021b). Für den WRRL-Wasserkörper Buffbach (Funderbach)-169 11 

(DERW_DEBB5862_169) wurde der ºkologische Zustand Ăunbefriedigendñ und der chemische Zustand 12 

Ănicht gutñ ausgewiesen (LFU 2021b). 13 

Der Buffbach befindet sich vollständig innerhalb des FFH-Gebietes Plane Oberlauf und liegt in vier Pla-14 

nungsabschnitten des GEK Plane-Buckau.  15 

- Im Oberlauf / Funderbach (5862_169_P01, Quelle bis Zulauf Adda bei Niemegk) weist der Buff-16 

bach keine Eigendynamik auf. Die umliegenden Grünlandflächen reichen bis zur Böschungs-17 

kante an das Gewässer heran. Es handelt sich um einen geradlinigen, stark eingetieften Gra-18 

ben, der nur teilweise Ufergehölze aufweist, so dass keine ausreichende Beschattung gegeben 19 

ist. Teilweise ist die ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben (Jalousiestau, Durchlässe für 20 

Zuwegungen). 21 

- Im Unterlauf / Buffbach (Planungsabschnitt 5862_168_P03, ab Zulauf Adda) ist der Buffbach 22 

überwiegend stark eingetieft und weist nur vereinzelt Gehölze am Ufer auf. Die Abschirmung 23 

zur angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung durch Randstreifen ist unzureichend. Die öko-24 

logische Durchgängigkeit ist nicht gegeben, z. B. Sohlschwelle 25 

- In einem kleinen Abschnitt nördlich von Niemegk (DE5862_168_P02) hat der Buffbach einen 26 

natürlicheren Zustand. Der Lauf ist überwiegend schwach geschwungenen, variiert in der Breite 27 

und hat Totholzstrukturen. Die ökologische Durchgängigkeit für Fische und Wirbellose ist hier 28 
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gegeben.  1 

- Im letzten Abschnitt bis zur Mündung in die Plane (5862_168_P01) ist der Buffbach geradlinig 2 

und eingetieft, hat kaum besondere Strukturen und ist unzureichend durch Ufergehölze be-3 

schattet. Unter- und oberhalb der Autobahn A9 liegen im rechts- bzw. linksseitigen Bereich Re-4 

naturierungsstrecken, die beidseits an den Buffbach angeschlossen sind (Kompensationsmaß-5 

nahmen zum Ausbau der BAB A9, 2008). Im Mündungsbereich befindet sich die Fischaufzucht-6 

anlage Komthurmühle. Die ökologische Durchgängigkeit ist nicht gegeben, z. B. durch einen 7 

Absturz und eine Stützschwelle für Wasserregulierung (LFU 2017). 8 

Die Adda mündet in den Buffbach und ist ebenfalls ein WRRL-Wasserkörper 9 

(DERW_DEBB58622_441). Der ºkologische Zustand ist ĂmªÇigñ bzw. der chemische Zustand Ănicht 10 

gutñ. Im GEK wird die Adda in zwei Planungsabschnitte eingeteilt. Im Oberlauf ist die Adda recht natur-11 

nah, weist Eigendynamik und Totholzelemente auf und fließt durch naturnahe Biotope und Erlenbruch-12 

wald. Fische und Wirbellose können im Oberlauf ungehindert wandern (58622_441_P02). In den unte-13 

ren zwei Dritteln der Adda (58622_441_P01) ist das Gewässer geradlinig und ausgebaut mit angren-14 

zenden Grünlandflächen. Es liegen nur geringe Fließgeschwindigkeiten vor. Eigendynamik ist nicht vor-15 

handen. Es fehlen schützende Gewässerrandstreifen und Ufergehölze (nur sporadisch vorhanden). Die 16 

ökologische Durchgängigkeit ist teilweise nicht gegeben (z. B. ungenehmigt errichteter Stau). 17 

Ebenfalls im Bereich der Komthurmühle mündet der Lühnsdorfer Bach in die Plane, jedoch im Gegen-18 

satz zum Buffbach aus westlicher Richtung kommend. Etwa 1 km des Lühnsdorfer Baches liegt inner-19 

halb des FFH-Gebietes Plane Oberlauf. Der Lühnsdorfer Bach ist ein WRRL-Wasserkörper 20 

(DERW_DEBB58632_442). Der ºkologische Zustand ist Ăunbefriedigendñ bzw. der chemische Zustand 21 

Ănicht gutñ. Die Straßenbrücke im Zuge der B 102 bei Komthurmühle über den Lühnsdorfer Bach ist 22 

nicht fischottergerecht ausgebaut. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen reichen größtenteils bis an die 23 

Böschungskante heran, extensive Gewässerrandstreifen fehlen (LFU 2017). 24 

Etwas weiter nördlich mündet der Dahnsdorfer Bach in die Plane. Der Dahnsdorfer Bach ist ein WRRL-25 

Wasserkºrper (DERW_DEBB58634_443). Das ºkologische Potenzial ist Ăschlechtñ bzw. der chemische 26 

Zustand Ănicht gutñ. Er ist überwiegend naturfern ausgebaut (IFÖN 2006). Der Bach liegt vollständig 27 

innerhalb der FFH-Gebietsgrenzen und ist im GEK Plane-Buckau in drei Planungsabschnitte eingeteilt.  28 

- Der Oberlauf (58634_443_P03) ist geradlinig und stark eingetieft, ohne Eigendynamik. Uferge-29 

hölze fehlen weitestgehend. Die landwirtschaftliche Nutzung reicht bis an die Böschungsober-30 

kante heran, da Gewässerschutzstreifen fehlen. Die ökologische Durchgängigkeit ist gegeben.  31 

- Im Bereich der Ortslage Dahnsdorf (58634_443_P02) ist die Beschattung ebenfalls nicht aus-32 

reichend, auch wenn einzelne Gehölze lückig am Ufer stehen. Auch hier gehen die Nutzungen 33 

bis zur Böschungskante. Zäune von Anliegern queren das Gewässer. Für Fische und Wirbel-34 

lose ist die ökologische Durchgängigkeit nicht gegeben.  35 

- Im Gewässerabschnitt zwischen Ortslage und Mündung in die Plane (58634_443_P01) sind 36 

einseitig am Ufer standorttypische Gehölze vorhanden. Auch hier reicht die landwirtschaftliche 37 

Nutzung bis an die Böschungskante heran. Staubauwerke stellen Wanderbarrieren für Fische 38 

und Wirbellose dar (LFU 2017). 39 

Bei Ziezow (südlich von Wühlmühle) mündet der Mörzer Bach (auch Lange Mörza genannt) in die Plane. 40 

Ca. 2,6 km des Baches liegen innerhalb der FFH-Gebietsgrenzen. Die Lange Mörza ist nach WRRL 41 

nicht berichtspflichtig. Der Bach ist überwiegend naturfern ausgebaut (IFÖN 2006). 42 

Im Bereich der Belziger Landschaftswiesen wird ein Teil des Planewassers in den Großen Kanal abge-43 

schlagen. Der Graben-A Freienthal, der Belziger Bach und die Temnitz münden in die Plane. Diese 44 

Gewässer befinden sich jedoch allesamt außerhalb des FFH-Gebietes.  45 
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Innerhalb des FFH-Gebietes Plane Oberlauf kommen einige wenige natürlich entstandene Standge-1 

wässer vor. Die weiteren Kleingewässer sind anthropogenen Ursprungs und wurden hauptsächlich als 2 

Fisch- oder Mühlenteiche angelegt, teilweise vor über 100 Jahren (IFÖN 2006). 3 

Das FFH-Gebiet liegt im Bewirtschaftungsbereich des Wasser- und Bodenverbandes (WBV) ĂPlane-4 

Buckauñ. Die für die WRRL-Wasserkörper im Maßnahmenprogramm FGE Elbe behördenverbindlichen 5 

aufgeführten Maßnahmen werden in der vorliegenden Planung berücksichtigt (vgl. Kap. 1.3). Die Ge-6 

wässerentwicklungskonzept (GEK) Plane-Buckau (LFU 2017) und die im Rahmen der Unterhaltungs-7 

rahmenplanung erarbeiteten Maßnahmen für den Bereich der Belziger Landschaftswiesen werden 8 

ebenfalls berücksichtigt (vgl. Kap. 1.3). 9 

Die Plane wird im gesamten Verlauf als Gewässer mit einem Hochwasser-Risiko ausgewiesen (Quelle: 10 

APW.brandenburg.de). Von oberhalb der Werdermühle bis in das NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ 11 

werden im Auenbereich Hochwasserrisikogebiete gekennzeichnet. Es werden überflutete Flächen in-12 

folge eines statistisch alle 10/20 Jahre auftretenden Hochwassers (hohe Wahrscheinlichkeit, HQ10/20), 13 

überflutete Flächen infolge eines statistisch alle 100 Jahre auftretenden Hochwassers (mittlere Wahr-14 

scheinlichkeit, HQ100) und Flächen, die mit niedriger Wahrscheinlichkeit, ca. alle 200 Jahre, überflutet 15 

werden (HQextrem dargestellt (LFU 2025). In der Regionalen Maßnahmenplanung zur Umsetzung des 16 

Hochwasserrisikomanagementplanes für den 3. Zyklus werden konkrete Maßnahmen im FFH-Gebiet 17 

Plane Oberlauf benannt (siehe Kap. 1.3. Tabelle 1). 18 

Klima  19 

Klimatisch ist der Hohe Fläming sowohl von subatlantischen also auch kontinentalen Einflüssen geprägt, 20 

da er sich im Übergangsbereich dieser beiden Zonierungen befindet. In diesem Zusammenhang wird 21 

für die Region auch von einem pseudomaritimen Flämingklima gesprochen. Der kontinentale Einfluss 22 

auf das Klima wird durch geringe Niederschläge und eine höhere Jahresamplitude der Temperatur deut-23 

lich. Dieser Einfluss nimmt vom Hohen Fläming bis zum Baruther Urstromtal hin zu (IFÖN 2006).  24 

Gemäß dem Pflege- und Entwicklungsplan wird der mittlere Jahresniederschlag für den Hohen Fläming 25 

mit 560 ï 640 mm angegeben, die mittlere Jahrestemperatur mit 7-8 C°. Das lokale Kleinklima ist im 26 

Bereich der Bachtäler im Jahresverlauf durchschnittlich etwas kühler als das Kleinklima auf den Hoch-27 

flächen des Flämings. Kaltluft sammelt sich in unbestockten Talauen und findet, sofern keine Barrieren 28 

bestehen, seine Ausbreitung talabwärts (IFÖN 2006). 29 

Im Sinne eines ganzheitlichen Managements des FFH-Gebietes sind die Folgen des Klimawandels bei 30 

der Formulierung von Schutz- und Erhaltungszielen und der daraus resultierenden Maßnahmenplanung 31 

zu ber¿cksichtigen. Dazu wurden im Rahmen des Projektes ĂSchutzgebiete Deutschlands im Klima-32 

wandel ï Risiken und Handlungsoptionenñ (F+E Vorhaben 2006 ï 2009, weitergeführt) vom Potsdam-33 

Institut für Klimafolgenforschung (PIK) verschiedene Klimaszenarien modelliert, in denen abgeschätzt 34 

wird, wie sich die klimatischen Bedingungen in den FFH-Gebieten Deutschlands im Zeitraum von 2026 35 

bis 2055 aufgrund des globalen Klimawandels voraussichtlich verändern werden (PIK 2019). Für das 36 

Bundesgebiet ist bis zur Mitte des Jahrhunderts eine Erwärmung um etwa 2,1 °C zu erwarten, mit nur 37 

geringen Abweichungen in den einzelnen Schutzgebieten. Da sich je nach Niederschlagshäufigkeit und 38 

-intensität sowie Wasserverfügbarkeit große Unterschiede bei den Auswirkungen ergeben können, wer-39 

den das trockenste und das niederschlagsreichste Entwicklungsszenario dargestellt (PIK 2019). 40 

Die Szenarien wurden auf Grundlage der Referenzdaten der jeweiligen Schutzgebiete für die Jahre 41 

1961-1990 entwickelt. Zum Projektzeitpunkt wurde zwischen den FFH-Gebieten ĂPlaneñ und ĂPlane Er-42 

gªnzungñ unterschieden. Da das damalige FFH-Gebiet Plane den größeren Teil des heutigen FFH-43 

Gebiets Plane Oberlauf abdeckt und das damalige FFH-Gebiet Plane Ergänzung nicht vollständig in 44 
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das FFH-Gebiet Plane Oberlauf eingeflossen ist, wurden im Folgenden nur die Referenzdaten und Sze-1 

narien für das FFH-Gebiet Plane ausgewertet. Die Referenzdaten für das FFH-Gebiet Plane sind in der 2 

nachfolgenden Abbildung dargestellt. 3 

Abbildung 5: Klimadiagramm nach Walter  für das FFH -Gebiet Plane (Referenzzeitraum : 1961-1990, PIK 4 
2009) 5 

 6 

Die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur betrug im Referenzzeitraum 9,1 °C und die jährlichen Nie-7 

derschlagsmengen beliefen sich im Mittel auf 523 mm. Als absolutes Temperaturmaximum wurden 8 

36,58 °C gemessen, während das absolute Temperaturminimum bei -23,1 °C lag. Das tägliche mittlere 9 

Temperatur-Maximum des wärmsten Monats lag bei 23,8 °C. Das tägliche mittlere Temperatur-Mini-10 

mum lag bei -3,18 °C. Die Anzahl der frostfreien Tage im Referenzzeitraum (Temperaturminimum 11 

>0 °C) belief sich auf 192. 12 

In Abbildung 4 sind die Klimadiagramme des feuchten und des trockenen Szenarios dargestellt. 13 

Abbildung 6: Klimadiagramme nach Walter für das FFH -Gebiet Plane für ein feuchtes und ein trockenes 14 
Szenario (Projektionszeitraum: 2026 -2055, PIK 2009) 15 

  16 

Im feuchten Szenario (links) erhöht sich der mittlere Jahresniederschlag um 30 mm auf insgesamt 17 

553 mm, die durchschnittliche mittlere Jahrestemperatur steigt auf 8,61 °C. Die vermutete Höchsttem-18 

peratur steigt über 2 °C und erreicht 38,8 °C und die Tiefsttemperatur steigt um knapp 2 °C auf -21,2 °C. 19 
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Mit jährlich 211 frostfreien Tagen liegt dieses Kriterium deutlich über der Anzahl im Referenzzeitraum 1 

(192 Tage). Auch das mittlere tägliche Temperaturmaximum im wärmsten Monat steigt um mehr als 2 

2 °C auf 26,32 °C. In diesem Szenario weist kein Monat mehr ein mittleres Tagesminimum von unter 3 

0 °C auf. 4 

Im trockenen Szenario (rechts) sinkt die jährliche Niederschlagsmenge um knapp 40 mm auf 486 mm, 5 

die durchschnittliche Jahrestemperatur steigt wie im feuchten Szenario auf 11,3 °C. Es wird ein absolu-6 

tes Temperaturmaximum von 38,96 °C (mehr als 2 °C höher als im Referenzzeitraum) und ein absolutes 7 

Temperaturminimum von -22,3 °C (knapp 1 °C höher als im Referenzzeitraum) erwartet. Es wird mit 8 

213 frostfreien Tagen gerechnet (22 Tage mehr als im Referenzzeitraum). Das mittlere tägliche Tem-9 

peraturmaximum im wärmsten Monat wird mit 26,68 °C (Erhöhung um ca. 2,9 °C). Auch in diesem 10 

Szenario weist kein Monat mehr ein mittleres Tagesminimum von unter 0 °C auf. 11 

Die nachfolgende Abbildung stellt die monatliche klimatische Wasserbilanz für den Referenzzeitraum 12 

und die beiden Entwicklungsszenarien dar. Im feuchten Szenario lässt sich eine positive Bilanz von 13 

Oktober bis März feststellen. Für die warmen Monate April bis September ist jedoch mit einem steigen-14 

den Defizit der Wasserbilanz zu rechnen. Im trockenen Szenario ist, abgesehen von den Monaten No-15 

vember bis Januar, von einer noch stärkeren Abnahme des verfügbaren Wassers insbesondere in den 16 

Sommermonaten auszugehen. 17 

Abbildung 7: Monatliche klimatische Wasserbilanz für Referenzzeitraum und Entwicklungsszenarien  18 
(PIK 2009) 19 

 20 

Acht der zehn wärmsten Jahre der seit 1881 flächendeckend verfügbaren Klimadaten wurden in Bran-21 

denburg im 21. Jahrhundert gemessen. 2019 war für unsere Region mit einem Jahresmittel von 22 

11,06 °C das bisher wärmste Jahr. Es lag damit mehr als zwei Grad über dem vieljährigen Jahresmittel 23 

der Referenzperiode 1961ï1990. 2018 war mit nur 390 Millimeter Jahresniederschlag das trockenste 24 

und 2007 mit 786 Millimeter das niederschlagsreichste Jahr. Dies alles sind Anzeichen für die steigende 25 

Niederschlagsvariabilität. Der Trend der klimatischen Wasserbilanz ist in den letzten Jahren in Bran-26 

denburg, geprägt von der jüngsten Trockenphase 2018-2022, deutlich abfallend. Die Vegetationszeiten 27 

verlängern sich und Starkregenereignisse nehmen zu (LFU 2024). 28 
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Gebietsgeschichtlicher Hintergrund  1 

Der Fläming wurde vermutlich wegen des Wassermangels erst recht spät besiedelt. Belegt sind erste 2 

Besiedlungen z.B. im Planetal vor 8.000 (Ende der letzten Eiszeit) bis 2.000 v.Chr.. Vor allem auf den 3 

Talsandflächen entstanden mit Ackerbau und Viehzucht die ersten Siedlungen. Germanen siedelten bis 4 

zum 4. Jahrhundert am Flämingrand. Im Naturpark zeugen bronzezeitliche Hügelgräber (z.B. bei Bad 5 

Belzig) von den einstigen Bewohnern. Ab dem 5. Jahrhundert siedelten Slawen in der Region und er-6 

richteten Siedlungen am Rande der Niederungen. Von dort aus fanden erste Rodungen und der Bruch- 7 

und Feuchtwälder und die Anlage von Entwässerungsgräben statt, um Moor- und Sumpfbereiche nutz-8 

bar zu machen. Die Entstehung der Belziger Landschaftswiesen wird etwa auf das 9./10. Jahrhundert 9 

datiert. Auf den Niedermoorflächen der Belziger Landschaftswiesen fand jedoch bis heute keine Be-10 

siedlung statt. 11 

Im 11. und 12. Jahrhundert eroberten die Deutschen die Gebiete, siedelten sich Westfalen, Niederlän-12 

der und flämische Bauern an und es wurden im 12.-13. Jahrhundert Ortschaften (erste Erwähnung z.B. 13 

Dahnsdorf 1227, Locktow 1275) gegründet. Zu dieser Zeit begann die Erschließung und dauerhafte 14 

Besiedlung des Flämings. In dem Zusammenhang wurden große Waldbereiche gerodet und Äcker an-15 

gelegt. Intensive Landnutzung zog weitere Rodungen nach sich. Das Holz wurde als Brenn- und Feu-16 

erholz und für Pechhütten genutzt. Die geringste Ausdehnung hatte die Waldfläche um 1800. Im 30-17 

jährigen Krieg (1618ï1648) wurden mehrere Dörfer aufgegeben. Die entstandenen Ödlandflächen wur-18 

den durch Schäferei offengehalten. Etwa ab 1860 fanden im Fläming planmäßige Aufforstungen im 19 

Rahmen einer geregelten Forstwirtschaft statt. Bereits im Mittelalter waren zahlreiche Mühlen und da-20 

zugehörige Mühlenstaue im Planetal angelegt worden. Die planmäßige Entwässerung in den Niederun-21 

gen des Planetals begann Ende des 18. Jahrhunderts mit Hilfe flacher Gräben. Dies sollte die Grün-22 

landnutzung ermöglichen. Großflächige Aufforstungen auf Äckern entlang der Hangkanten fanden um 23 

1930 statt, durch die Reparationsverpflichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg kam es jedoch erneut zu 24 

großen Waldverlusten. In den 1960er Jahren gab es erneute Aufforstungen im Bereich der ehemaligen 25 

Waldflächen. 26 

In den 1960er und 70er Jahren wurden für die intensive Landwirtschaft großflächige Grundwasserab-27 

senkungen vorgenommen. In dieser Zeit wurden die Nebenbäche der Plane technisch ausgebaut. Die 28 

Flurneuordnung zur Nachkriegszeit führt zu über 100 ha großen Großflächeneinheiten und zum Ver-29 

schwinden von Landschaftselementen wie Hecken, Baumreihen und Feldgehölzen (STADT NIEMEGK, 30 

AMT NIEMEGK 2008; GEMEINDE PLANETAL, AMT NIEMEGK 2008; STADT BAD BELZIG 2011). Die Belziger 31 

Landschaftswiesen wurden in den 1960er Jahren von vielen kleinen und größeren landwirtschaftlichen 32 

Betrieben bewirtschaftet, v.a. durch Grünlandnutzung. Mit Gründung der landwirtschaftlichen Produkti-33 

onsgenossenschaften (LPG) wurden großflächig angelegte Komplexmeliorationen vorgenommen, die 34 

zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels führten und die Überschwemmung der Flächen verhin-35 

derten. Es wurde nun im Bereich der Landschaftswiesen auch Ackerbau betrieben. Den größten Um-36 

fang erreichten die Nutzungsintensivierung und der Ausbau des Ent-/Bewässerungssystems in den 37 

1980er Jahren. Diese intensive landwirtschaftliche Nutzung führte zur Torfdegradation. Nach 1990 wur-38 

den durch das Land Brandenburg und den Förderverein Großtrappenschutz umfangreiche Flächen im 39 

Naturschutzgebiet ĂBelziger Landschaftswiesenñ angekauft und angepachtet. 40 

1.2 Geschützte Teile von Natur und Landschaft und weitere Schutzgebiete  41 

In den folgenden Kapiteln werden die für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf relevanten geschützten Teile 42 

von Natur und Landschaft, untergliedert in die einzelnen Schutzgebietskategorien und bezugnehmend 43 

auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, beschrieben. 44 
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1.2.1 Naturpark und Erhaltungszielverordnung  1 

Das FFH-Gebiet Plane Oberlauf liegt innerhalb der Naturlandschaft Naturpark Hoher Fläming (DE 3840-2 

701), dessen Schutzzweck die Bewahrung des brandenburgischen Natur- und Kulturerbes ist, festge-3 

setzt durch Schutzanordnung (GVBl. II/97, Nr. 51) vom 28. November 1997.  4 

Durch die 21. Erhaltungszielverordnung (ErhZV) vom 22.06.2018 (GVBl. II/2018, Nr. 41) ist das FFH-5 

Gebiet rechtlich gesichert. Darin wird als Erhaltungsziel die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines 6 

günstigen Erhaltungszustands für die folgenden Lebensraumtypen (LRT) und Tierarten von gemein-7 

schaftlichem Interesse (§ 7 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) aufgeführt: 8 

- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 9 

Callitricho-Batrachion (3260), 10 

- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion cae-11 

ruleae) (6410) 12 

- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430), 13 

- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510). 14 

Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG): 15 

- Trockene, kalkreiche Sandrasen (6120*), 16 

- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 17 

albae) (91E0*). 18 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Abs. 2 Nr. 10 19 

BNatSchG): 20 

- Großes Mausohr (Myotis myotis), 21 

- Biber (Castor fiber), 22 

- Fischotter (Lutra lutra), 23 

- Kammmolch (Triturus cristatus), 24 

- Bachneunauge (Lampetra planeri), 25 

- Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior). 26 

Zudem gelten die Erhaltungsziele aus der Verordnung ¿ber das Naturschutzgebiet ĂBelziger Land-27 

schaftswiesenñ (s.u.). 28 

Laut § 33 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung 29 

eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-30 

standteilen führen können, unzulässig.  31 

1.2.2 Naturschutzgebiete  32 

Quellgebiet und Teile des Oberlaufs der Plane wurden 1967 als NSG ĂPlanetalñ ausgewiesen Natur-33 

schutzgebiet Planetal (DE 3941-502). In diesem Bereich ist das FFH-Gebiet Plane Oberlauf nahezu 34 

flächengleich mit dem NSG. Das NSG ĂPlanetalñ umfasst ca. 109 ha. Aktuell finden sich im NSG ĂPla-35 

netalñ etwa 53 ha Feuchtgrünland und knapp 43 ha Erlenbruch sowie Erlen-Eschen-Bestände. Die Flä-36 

chen im Bereich des NSG werden jedoch weitgehend nicht landwirtschaftlich genutzt, da eine Nutzung 37 

nicht wirtschaftlich ist; auch wurde die Unterhaltung von Gräben im Quellbereich eingestellt (IFÖN 2006). 38 

In der 3. Anordnung über Naturschutzgebiete vom 19.10.1967, in der Naturschutzgebiete ausgewiesen 39 

werden, werden neben den Namen und der Verortung der Naturschutzgebiete keine Schutzzwecke 40 

oder Ähnliches benannt (LANDWIRTSCHAFTSRAT DER DDR 1967). Schutzbestimmungen für das Natur-41 

schutzgebiet ĂPlanetalñ sind in der Ersten Durchf¿hrungsverordnung zum Landeskulturgesetz ï Schutz 42 
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und Pflege der Pflanzen- und Tierwelt und der landschaftlichen Schönheiten ï (Naturschutzverordnung) 1 

vom 18. Mai 1989 (GBl. DDR I Nr. 12 S. 159) festgelegt, die nach § 42 BbgNatSchAG fortgilt. 2 

Entsprechen Ä 11 Absªtze 3 und 4 Naturschutzverordnung ist es im Naturschutzgebiet ĂPlanetalñ nicht 3 

gestattet  4 

Absatz 3: 5 

a) Wege zu verlassen, 6 

b) Baumaßnahmen ohne Zustimmung des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes durchzuführen, 7 

c) Pflanzen oder Teile von ihnen zu entnehmen oder zu beschädigen, 8 

d) nicht jagdbare Tiere zu fangen oder zu töten, 9 

e) Felsen, Steinrücken, Gesteinswände und -flächen zu beschädigen oder zu zerstören, 10 

f) Biozide anzuwenden und mit Luftfahrzeugen über einen angrenzenden 100 m breiten Streifen um 11 

das Naturschutzgebiet Agrochemikalien auszubringen, 12 

g) außerhalb fester Gebäude zu nächtigen oder zu zelten, 13 

h) Wasserfahrzeuge außer auf Wasserstraßen zu betreiben, mit Ausnahme von Wasserfahrzeugen der 14 

Staatsorgane, Bewirtschafter und dazu Beauftragter wissenschaftlicher Einrichtungen.Absatz 4: 15 

Das Betreten der Naturschutzgebiete außerhalb der Wege ist den Nutzungsberechtigten für die Durch-16 

führung von Bewirtschaftungsmaßnahmen entsprechend den Behandlungsrichtlinien sowie den dazu 17 

von den zuständigen örtlichen Räten zur Verwirklichung des Schutzzieles Beauftragten gestattet. 18 

In Richtung des Unterlaufs wird das FFH-Gebiet durch die Verordnung zum Naturschutzgebiet ĂBelziger 19 

Landschaftswiesenñ (DE 3742-501) vom 24.05.2005 rechtlich gesichert (GVBl. II/05, Nr. 13, zuletzt ge-20 

ändert durch Art. 7 der Verordnung vom 04.11.2019 (GVBl. II/19, Nr. 91). Das NSG hat eine Größe von 21 

ca. 4.435 ha. 22 

Nach § 3 der Schutzgebietsverordnung ist der Schutzzweck: 23 

1. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung des Gebietes als Lebensraum wild lebender 24 

Pflanzengesellschaften, insbesondere nährstoffarmer artenreicher Feuchtwiesen, Glatthafer-25 

wiesen, Großseggen- und Röhrichtmooren, Sandtrockenrasen auf Binnendünen und Flechten-26 

Kiefern-Wäldern, 27 

2. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebensraum wild lebender Pflanzenarten, da-28 

runter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 BNatSchG besonders geschützte Arten, beispielweise 29 

Heidenelke (Dianthus deltoides), Prachtnelke (Dianthus superbus), Körnchen-Steinbrech 30 

(Saxifraga granulata); 31 

3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens- beziehungsweise Rückzugsraum und 32 

potenzielles Wiederausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter Fischarten wie 33 

Gründling (Gobio gobio), Schmerle (Neomacheilus barbatulus) und Neunstachliger Stichling 34 

(Pungitius pungitius) und zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und Nr. 11 BNatSchG besonders 35 

und streng geschützter Arten der Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien und Wirbellosen, wie 36 

beispielsweise Mauswiesel (Mustela nivalis), Iltis (Mustela putorius), Schilfrohrsänger (Acroce-37 

phalus schoenobaenus), Eisvogel (Alcedo atthis), Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus), 38 

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius), Bekassine (Gallinago gallinago), Grauammer (Miliaria 39 

calandra), Raubwürger (Lanius excubitor), Großer Brachvogel (Numenius arquata), Goldregen-40 

pfeifer (Pluvialis apricaria), Bruch- und Waldwasserläufer (Tringa glareola, Tr. ochropus), Wie-41 

dehopf (Upupa epops), Kiebitz (Vanellus vanellus), Kreuzkröte (Bufo calamita), Knoblauchkröte 42 

(Pelobates fuscus), Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens), Gemeine Keiljungfer 43 

(Gomphus vulgatissimus) und Feldgrille (Grillus campestris); 44 

4. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Brut- und Nahrungsgebiet für die Großtrappe 45 

(Otis tarda), die hier eines ihrer letzten Refugien in Mitteleuropa hat; 46 



Managementplan für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf  

 

18 Grundlagen  

 

5. die Erhaltung und Wiederherstellung der im Land Brandenburg sehr seltenen Ausbildung eines 1 

Durchströmungsmoores mit einem Netz naturnaher Bäche mit hoher Wasserqualität, Kleinge-2 

wässern und Nassstellen; 3 

6. die Erhaltung und Entwicklung als Bestandteil eines großräumigen Biotopverbundes zwischen 4 

der Nuthe-Nieplitz-Niederung, dem Fiener Bruch, der mittleren Havel und dem Havelländischen 5 

Luch; 6 

7. die Erhaltung der besonderen Eigenart des Gebietes als Urstromtal mit randlich und innenlie-7 

genden Dünenbereichen; 8 

8. die Erhaltung aus wissenschaftlichen Gründen für eine naturschutzfachlich orientierte ökologi-9 

sche Forschung im Agrarraum. 10 

Insbesondere sollen die vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen (LRT) von gemeinschaftlichem 11 

Interesse (nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) erhalten und geschützt werden: 12 

¶ Flüsse der planaren bis montanen Stufe (3260) 13 

¶ Feuchte Hochstaudenfluren (6430) 14 

Schützenswerte Arten von gemeinschaftlichem Interesse (nach § 7 Abs. 2 Nr. 10 des BNatSchG) für 15 

das NSG Belziger Landschaftswiesen sind: 16 

¶ Fischotter (Lutra lutra) 17 

¶ Biber (Castor fiber) 18 

¶ Rapfen (Aspius aspius) 19 

¶ Bachneunauge (Lampetra planeri)  20 

¶ Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)  21 

Laut § 33 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung 22 

eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-23 

standteilen führen können, unzulässig.  24 

Folgende Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen werden als Zielvorgaben be-25 

nannt: 26 

1. naturnahe Grundwasserstände sollen erhalten bzw. erforderlichenfalls wiederhergestellt wer-27 

den;  28 

2. die Gewässer und deren Ufer und Retentionsflächen sollen in einen naturnahen Zustand wie-29 

derhergestellt bzw. erhalten werden. An den genutzten Ufern der Gewässer soll die Einrichtung 30 

eines mindestens 5 Meter breiten extensiv genutzten Randstreifens angestrebt werden;  31 

3. die fischereiliche Nutzung soll sich am heimischen Artenspektrum und an naturnahen Populati-32 

onsdichten orientieren. Es sollen Produktionsverfahren zur Anwendung kommen, die eine Eu-33 

trophierung oder andere Schädigungen der Gewässer vermeiden;  34 

4. die forstliche Bewirtschaftung soll naturnah erfolgen. Das heißt insbesondere, dass Waldum-35 

baumaßnahmen standortgerecht erfolgen und sich die Artenzusammensetzung in den Waldge-36 

bieten künftig weitgehend an der potentiell natürlichen Vegetation orientieren soll;  37 

5. die landschaftsbildprägenden Alleen und alten Pflasterstraßen sollen in ihrer charakteristischen 38 

Ausprägung gepflegt und erhalten werden;  39 

6. die Niedermoorstandorte der Belziger Landschaftswiesen sollen zum Schutz von Lebensräu-40 

men bedrohter Tier- und Pflanzenarten und des Landschaftsbildes soweit möglich durch Regu-41 

lierung des Grundwasserstandes erhalten werden. Es wird angestrebt, die mineralische Stick-42 

stoffdüngung auf 60 kg pro Hektar zu begrenzen und die Phosphat- und Kalium-Düngung auf 43 

Nährstoffersatz auf diesen Standorten auszurichten. Mikronährstoffzufuhr, vor allem Kupfer, ist 44 
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anzustreben;  1 

7. Feuchtwiesen sollen durch periodische Mahd oder Beweidung und Entnahme von Gehölzen 2 

erhalten werden. Es wird angestrebt, Ackerflächen auf Niedermoorstandorten in Dauergrünland 3 

umzuwandeln. Feuchtgrünland soll extensiviert werden;  4 

8. ein Biotopverbundsystem soll durch Erhaltung und Neuanlage von Hecken, Obstgehölzen, 5 

Feld- und Ufergehölzen sowie Anlage von naturnahen Waldrändern und Feldrainen geschaffen 6 

werden;  7 

9. Freileitungen sollen aus landschaftsästhetischen Gründen und für den Vogelschutz gesichert 8 

oder verkabelt werden;  9 

10. ein naturverträglicher und naturorientierter Tourismus soll durch Lenkungsmaßnahmen zur Ver-10 

meidung von Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten und Lebensgemeinschaften 11 

durch Schaffung von Rad-, Reit- und Wanderwegen oder sonstigen Einrichtungen entwickelt 12 

werden. Einrichtungen zur naturkundlichen Bildung und Umwelterziehung sollen geschaffen 13 

und erhalten werden.  14 

1.2.3 Landschaftsschutzgebiet  15 

Das FFH-Gebiet befindet sich nahezu vollständig im ca. 75.441 ha großen Landschaftsschutzgebiet 16 

(LSG) ĂHoher Fläming ï Belziger Landschaftswiesenñ (DE3840-601). Der Schutzzweck des LSG ist laut 17 

der Verordnung über das LSG ĂHoher Flªming ï Belziger Landschaftswiesenñ: 18 

1. die Erhaltung und Wiederherstellung der Schönheit, Vielfalt und Eigenart einer glazial entstan-19 

denen und durch menschliche Nutzung geprägten Landschaft, insbesondere der  20 

a. für den Hohen Fläming typischen End- und Grundmoränenlandschaft mit ausgedehnten 21 
Wäldern, Acker- und Grünland, Trockentälern (Rummeln), Söllen, den Flämingbächen, 22 
Findlingen und bewaldeten Kuppen als landschaftsbestimmende Elemente,  23 

b. großflächigen und ungestörten Wiesen- und Weidelandschaft als charakteristische Land-24 
schaftseinheit des Baruther Urstromtales,  25 

c. historisch geprägten Siedlungsstrukturen in ihrer Ursprünglichkeit, Eigenart und Schönheit 26 
durch Vermeidung von Landschaftszersiedlung und Landschaftszerschneidung,  27 

d. der Alleen als landschaftliches Gliederungselement;  28 

2. die Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere  29 

a. der Funktionsfähigkeit der Böden durch Sicherung und Förderung der natürlichen Vielfalt 30 
der Bodeneigenschaften und des Bodenlebens sowie durch den Schutz der Böden vor De-31 
gradierung, Überbauung, Abbau und Erosion,  32 

b. der Stabilisierung des Regionalklimas als Frischluftentstehungsgebiet,  33 

c. der Vielfalt, Ursprünglichkeit und Eigenart der Naturausstattung einer durch menschliche 34 
Nutzung geprägten Natur- und Kulturlandschaft,  35 

d. der Funktionsfähigkeit der Gewässer und ihrer Uferbereiche sowie Quellen, Quellbäche und 36 
Teiche und ihrer Entwicklung zu naturnahen Lebensräumen,  37 

e. der gefährdeten Vegetationseinheiten, Pflanzengesellschaften und Biotope, vor allem der 38 
naturnahen Wälder, Heidegesellschaften, Quellmoore und Feuchtwiesen,  39 

f. der für diese Landschaft charakteristischen und an deren weitgehende Ungestörtheit ge-40 
bundenen Lebensräume und Teillebensstätten für Tierarten (z.B. für Fischotter) sowie Rast-41 
, Brut-, Balz- und Überwinterungsplätze für Wasser-, Greif- und Großvogelarten;  42 

3. die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes in seiner weitgehenden Ungestörtheit als Aus-43 

gleichs- und Erholungsraum für eine naturorientierte und naturverträgliche Erholung im Ein-44 

zugsbereich des angrenzenden Ballungsraumes Berlin und Potsdam;  45 

4. die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine nachhaltige, naturverträgliche Landnutzung 46 
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Für das Landschaftsschutzgebiet werden in § 6 der Verordnung ¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHo-1 

her Fläming ï Belziger Landschaftswiesenñ folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen als Zielvor-2 

gaben festgelegt:  3 

1. naturnahe Grundwasserstände sollen erhalten bzw. erforderlichenfalls wiederhergestellt wer-4 

den;  5 

2. die Gewässer und deren Ufer und Retentionsflächen sollen in einen naturnahen Zustand wie-6 

derhergestellt bzw. erhalten werden. An den genutzten Ufern der Gewässer soll die Einrichtung 7 

eines mindestens 5 Meter breiten extensiv genutzten Randstreifens angestrebt werden;  8 

3. die fischereiliche Nutzung soll sich am heimischen Artenspektrum und an naturnahen Populati-9 

onsdichten orientieren. Es sollen Produktionsverfahren zur Anwendung kommen, die eine Eu-10 

trophierung oder andere Schädigungen der Gewässer vermeiden;  11 

4. die forstliche Bewirtschaftung soll naturnah erfolgen. Das heißt insbesondere, dass Waldum-12 

baumaßnahmen standortgerecht erfolgen und sich die Artenzusammensetzung in den Waldge-13 

bieten künftig weitgehend an der potentiell natürlichen Vegetation orientieren soll;  14 

5. die landschaftsbildprägenden Alleen und alten Pflasterstraßen sollen in ihrer charakteristischen 15 

Ausprägung gepflegt und erhalten werden;  16 

6. die Niedermoorstandorte der Belziger Landschaftswiesen sollen zum Schutz von Lebensräu-17 

men bedrohter Tier- und Pflanzenarten und des Landschaftsbildes soweit möglich durch Regu-18 

lierung des Grundwasserstandes erhalten werden. Es wird angestrebt, die mineralische Stick-19 

stoffdüngung auf 60 kg pro Hektar zu begrenzen und die Phosphat- und Kalium-Düngung auf 20 

Nährstoffersatz auf diesen Standorten auszurichten. Mikronährstoffzufuhr, vor allem Kupfer, ist 21 

anzustreben;  22 

7. Feuchtwiesen sollen durch periodische Mahd oder Beweidung und Entnahme von Gehölzen 23 

erhalten werden. Es wird angestrebt, Ackerflächen auf Niedermoorstandorten in Dauergrünland 24 

umzuwandeln. Feuchtgrünland soll extensiviert werden;  25 

8. ein Biotopverbundsystem soll durch Erhaltung und Neuanlage von Hecken, Obstgehölzen, 26 

Feld- und Ufergehölzen sowie Anlage von naturnahen Waldrändern und Feldrainen geschaffen 27 

werden;  28 

9. Freileitungen sollen aus landschaftsästhetischen Gründen und für den Vogelschutz gesichert 29 

oder verkabelt werden;  30 

10. ein naturverträglicher und naturorientierter Tourismus soll durch Lenkungsmaßnahmen zur Ver-31 

meidung von Beeinträchtigungen störungsempfindlicher Arten und Lebensgemeinschaften 32 

durch Schaffung von Rad-, Reit- und Wanderwegen oder sonstigen Einrichtungen entwickelt 33 

werden. Einrichtungen zur naturkundlichen Bildung und Umwelterziehung sollen geschaffen 34 

und erhalten werden.  35 

1.2.4 Gemäß Bundesnaturschutzgesetz geschützte Teile  von Natur und Landschaft  36 

Gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 18 BbgNatSchAG sind bestimmte Teile von Natur und 37 

Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, gesetzlich geschützt (gesetzlich ge-38 

schützte Biotope). Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchti-39 

gung dieser Biotope führen können, sind verboten. Zu den geschützten Biotopen, die im FFH-Gebiet 40 

Plane Oberlauf vorkommen, zählen u.a. (siehe auch Kapitel 1.6.1): 41 

- natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer einschließ-42 

lich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vege-43 

tation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmä-44 

ßig überschwemmten Bereiche, 45 

- Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, 46 

Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, 47 
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- Trockenrasen, 1 

- Bruch-, Sumpf- und Auenwälder 2 

- magere Flachland-Mähwiesen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG, 3 

Nach § 44 BNatSchG (1) ist es verboten,  4 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 5 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-6 

schädigen oder zu zerstören, 7 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während 8 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 9 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-10 

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 11 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 12 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 13 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 14 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zu-15 

griffsverbote). 16 

(2) Es ist ferner verboten, 17 

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu neh-18 

men, in Besitz oder Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten (Besitzverbote), 19 

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 13  20 

a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorrätig 21 

zu halten oder zu befördern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch oder zur 22 

Nutzung zu überlassen, 23 

b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder auf andere 24 

Weise zu verwenden (Vermarktungsverbot) 25 

1.2.5 Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile  26 

Innerhalb des FFH-Gebietes finden sich Naturdenkmale:  27 

- Lfd. Nr. 448-03 Blutbuche ï Fagus sylvatica (Ortsteil Werdermühle zwischen Niemegk und 28 

Lühnsdorf (Gemarkung Lühnsdorf, Flur 2, Flst. 101) (STADT NIEMEGK, AMT NIEMEGK 2008) 29 

- Lfd. Nr. 076-08  Ross-Kastanie - Aesculus hippocastanum (Brück, Ortsteil Gömnigk, Ortsrand, 30 

westlich der Plane, zwischen Plane und einem zur Mühle führenden Seitenkanal, der nur noch 31 

selten oder wenig Wasser führt)  32 

- Lfd. Nr. 076-09  zwei Rot-Buchen - Fagus sylvatica,  Brück, Ortsteil Gömnigk, Ortsrand, nördlich 33 

einer Planebiegung  34 

- Lfd. Nr. 076-10 zwei Pappeln - Populus spec., (Brück, Ortsteil Gömnigk, Ortsrand, westlich der 35 

Plane, nördlich eines zur Mühle führenden Seitenkanals) (Quelle: https://de.wikipe-36 

dia.org/wiki/Liste_der_Naturdenkmale_im_Amt_Br%C3%BCck) 37 

Naturdenkmale sind gemäß § 28 BNatSchG geschützt. 38 

1.2.6 Weitere Schutzgebiete  39 

Nördlich unmittelbar angrenzend an das FFH-Gebiet befindet sich das FFH-Gebiet Plane Unterlauf (DE 40 

3641-307). Innerhalb der Belziger Landschaftswiesen fließen der Belziger Bach und der Baitzer Bach 41 

in das FFH-Gebiet Plane Oberlauf, die Teil der nach diesen Bächen benannten FFH-Gebiete sind 42 
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(DE 3841-301 und 3742-301). Südlich des Quellgebietes und des Oberlaufs der Plane befinden sich in 1 

etwa 0,5 und 1,5 km Entfernung zwei Teilflächen des FFH-Gebietes Flämingbuchen (DE 3940-303) 2 

sowie in 1,7 und 2,9 km zwei Teilflächen des FFH-Gebietes Flämingrummeln und Trockenkuppen (DE 3 

3942-301). Etwa 0,3 km südlich des Oberlaufs des Buffbachs und 4,3 km westlich des Zulaufs des 4 

Buffbachs in die Plane befinden sich zwei weitere Teilflächen des FFH-Gebietes Flämingrummeln und 5 

Trockenkuppen. 6 

Nördlich von Brück, in etwa 3,6 km Entfernung zum FFH-Gebiet, befindet sich eine Teilfläche des FFH-7 

Gebietes Hackenheide (DE 3742-302).  8 

Das FFH-Gebiet liegt mit Teilabschnitten in den zwei SPA-Gebieten ĂHoher Flämingñ sowie ĂUnteres 9 

Rhinluch/Dreetzer See, Havelländisches Luch und Belziger Landschaftswiesen; Teil C: Belziger Land-10 

schaftswiesenñ sowie. Letzteres ist bzgl. seiner Abgrenzung nahezu identisch mit dem o.g. NSG ĂBelzi-11 

ger Landschaftswiesenñ. 12 

Die Lage der nächstgelegenen Schutzgebiete und die Gebietscharakteristik sind in Karte 1 dargestellt. 13 

In das FFH-Gebiet ragen einige Boden- und Baudenkmale hinein:  14 

- bei Raben (Altstadt deutsches Mittelalter, Altstadt Neuzeit) 15 

- bei Rädigke (Kirche Neuzeit, Mühle Neuzeit, Siedlung Urgeschichte, Kirche deutsches Mittelal-16 

ter, Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter) 17 

- bei Werdermühle (Siedlung Bronzezeit, Siedlung römische Kaiserzeit und Gräberfeld Eisenzeit, 18 

Gräberfeld römische Kaiserzeit) 19 

- bei Komthurmühle (Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung Bronzezeit) 20 

- südlich von Hohenwerbig (Siedlung Ur- und Frühgeschichte, Siedlung slawisches Mittelalter) 21 

- bei Wühlmühle (Siedlung Urgeschichte) 22 

- in Gömnigk (Dorfkern deutsches Mittelalter, Siedlung Bronzezeit, Dorfkern Neuzeit) 23 

In der Umgebung außerhalb des FFH-Gebiets befinden sich zudem weitere Bodendenkmale (BLDAM 24 

2021; 2023). 25 

Im Bereich von Niemegk (Buffbach) befindet sich das Wasserschutzgebiet Niemegk (ID 2821). Das 26 

FFH-Gebiet liegt in den Zonen II und III des Wasserschutzgebietes. Die Abgrenzung des Wasserschutz-27 

gebietes wird derzeit auf Basis neuer hydrogeologischer Modellierungsergebnisse überarbeitet und erst 28 

mit Abschluss des künftigen Verordnungsgebungsverfahrens geändert werden (mdl. Mittlg. Dr. Wien-29 

ecke, LfU W13, 15.01.2025). 30 

Weitere Wasserschutzgebiete liegen in einiger Entfernung. 31 

Weitere Schutzgebiete, die für die FFH-Managementplanung von Bedeutung sind, sind nicht bekannt. 32 

1.3 Gebietsrelevante Planungen und Projekte  33 

Für die FFH-Managementplanung relevante Aussagen aus vorhandenen Planungen und Projekten sind 34 

in Tabelle 1 kurz dargestellt. 35 

Tabelle 1:  Gebietsrelevante Planungen und Projekte für das FFH -Gebiet Plane Oberlauf  36 

Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

Landesplanung 

Landschaftsprogramm Bran-
denburg 

Das Landschaftsprogramm Brandenburg definiert für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf folgende 
schutzgutbezogene Ziele: 

Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften  
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Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

- Erhalt großer zusammenhängender, gering durch Verkehrswege zerschnittener 
Waldbereiche 

- Schutz und Entwicklung eines großräumigen Biotopverbundes von Niedermooren 
und grundwassernahen Standorten  

- Schutz und Entwicklung von Fließgewässern und fließgewässerbegleitenden Bio-
topkomplexen als Bestandteile des Feuchtbiotopverbundes 

- Sicherung von Schwerpunktgebieten zum Wiesenbrüterschutz durch den Erhalt 
der Grundwasser- und Überflutungsverhältnisse 

- Sicherung der Rast- und Sammelplätze der Zugvogelarten gegenüber Störungen ï 
Schlafplätze Gänse 

Schutzgut Boden 

- Erhalt bzw. Regeneration grundwasserbeeinflusster Mineralböden der Niederun-
gen, standortangepasste Bodennutzung 

- Bodenschonende Bewirtschaftung überwiegend sorptionsschwacher durchlässiger 
Böden 

- Schutz wenig beeinträchtigter und Regeneration degradierter Moorböden 

Schutzgut Wasser 

- Vorrangiger Schutz und Entwicklung von Hauptgewässern als Kernstück des 
Fließgewässerschutzsystems; Erhalt und Entwicklung naturnaher, alle landschafts-
typischen Biotopstrukturen und Lebensgemeinschaften enthaltende Fließgewässer 
einschließlich ihrer Niederungen 

- Priorität Grundwasserschutz in Gebieten überdurchschnittlicher Neubildungshöhe 
(> 150 mm/a); Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzung; Vermeidung von Flächenin-
anspruchnahmen, die zu einer Verminderung der Grundwasserneubildung führen 

- Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit in Gebieten mit vorwiegend durchlässi-
gen Deckschichten; Sicherung der Schutzfunktion des Waldes für die Grundwas-
serbeschaffenheit/Vermeidung von Stoffeinträgen durch Orientierung der Art und 
Intensität von Flächennutzungen am Grundwasserschutz 

- Vorranggebiete der Wasserwirtschaft: Trinkwasservorbehaltsgebiet (nachrichtliche 
Übernahme) 

Schutzgut Klima 

- Sicherung von Freiflächen, die für die Durchlüftung eines Ortes (Wirkungsraum) 
von besonderer Bedeutung sind 

- Schutz von Waldflächen 

Schutzgut Landschaft 

- Schutz, Pflege des vorhandenen hochwertigen Eigencharakters/bewaldet 

- Pflege und Verbesserung des vorhandenen Eigencharakters/bewaldet 

- Verbesserung des vorhandenen Potentials/bewaldet 

- Starke Strukturierung durch naturnähere Waldbewirtschaftung 

- Sicherung und Entwicklung von Fließgewässern im Zusammenhang mit ihrer typi-
schen Umgebung 

- Erhalt und Entwicklung von Niederungsbereichen in ihrer gebietstypischen Ausprä-
gung 

- Sicherung und Erweiterung von Laubwaldbereichen 

Schutzgut Erholung 

- Erhalt der besonderen Erlebniswirksamkeit der Landschaft 

- Entwicklung von Kulturlandschaften mit aktuell eingeschränkter Erlebniswirksam-
keit 

- Erhalt der Erholungseignung der Landschaft in Schwerpunkträumen der Erho-
lungsnutzung  

- Schutz der Schwerpunkt- und Entwicklungsgebiete des Wiesenbrüterschutzes/Er-
halt der Störungsarmut 

- Sicherungsschwerpunkte ohne Darstellung des besonderen Schutzzwecks 

Schutz von Rastzentren von Sumpf- und Wasservögeln, Schutz der Kern- und Entwicklungsge-
biete der Großtrappen 

Landesentwicklungsplan für 
die Hauptstadtregion (LEP HR) 

Konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung die Grundsätze der Raumord-
nung des am 1. Februar 2008 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 
2007) und setzt einen Rahmen für die künftige räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. 

Der LEP HR weist dem FFH-Gebiet Plane Oberlauf eine Funktion als Teil des Freiraumverbun-
des zu.  

Regionalplanung 

Havelland-Fläming In der öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 26.06.2025 wurde der 2. Entwurf des 
Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 26.06.2025 bestehend aus textlichen Festlegungen, 
Festlegungskarte und Begründung gebilligt. 
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Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

Im Bereich des FFH-Gebietes sind größtenteils Vorranggebiete Freiraum festgesetzt. Negative 
Umweltauswirkungen auf das FFH-Gebiet wurden auf der Ebene der Regionalplanung nicht 
regelmäßig ermittelt. 

Der Sachliche Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 ist mit Bekanntmachung der Geneh-
migung im Amtsblatt Nr. 42 vom 23. Oktober 2024 in Kraft getreten. 

Landschaftsrahmenplanung 

Landschaftsrahmenplan (LRP) 
Potsdam-Mittelmark  

Gemäß dem Landschaftsrahmenplan (LRP) Potsdam-Mittelmark hat der Großteil des FFH-Ge-
bietes Plane Oberlauf eine landesweite/überregionale Bedeutung für den Biotopverbund. Im 
Bereich der Belziger Landschaftswiesen ist diese sogar national/länderübergreifend. Im Be-
reich der Adda, des Buffbachs und des Dahnsdorfer Bachs haben die Flächen eine regionale 
Bedeutung für den Biotopverbund. Als Sonderstandorte / Flächen mit Bedeutung für den Bio-
topverbund werden Rummeln (periglaziale Trockentäler) und Vorkommen seltener Amphibien-
arten dargestellt. Im Bereich der B 102 nördlich von Niemegk wird als Entwicklungsziel die Ent-
wicklung von Amphibienleiteinrichtungen und -durchlässen dargestellt. 

Der LRP weist für das FFH-Gebiet u.a. folgende Entwicklungsziele aus: 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

- Erhalt von Quellen und Quellfluren 

- Erhalt besonders bedeutsamer, seltener oder gefährdeter Pflanzenarten 

- Erhalt besonders bedeutsamer Tierartenvorkommen der Quellgewässer 

- Erhalt von Bibervorkommen 

- Erhalt und Aufwertung Feuchtwiesen und Feuchtweiden 

- Erhalt und Aufwertung von Laubwäldern und Laubholzforsten 

- Aufwertung von überwiegend intensiv genutztem Grünland 

- Erhalt von Moor- und Bruchwäldern 

Schutzgut Boden 

- Erhalt von naturnahen bis gering beeinflussten und von mäßig beeinflussten Nie-
dermoorböden 

- Aufwertung von stark beeinträchtigten Niedermoorböden, Wiedervernässung und 
Erhalt von Grünlandnutzung bzw. Umwandlung von Acker in Grünland 

Schutzgut Wasser 

- Erhalt und Aufwertung von naturnahen oder bedingt naturnahen Fließgewässern 

- Aufwertung von Fließgewässern 

- Erhalt und Aufwertung von Kleingewässern 

- Vorrangige Entwicklung von Uferrandstreifen an Fließgewässern 

Schutzgut Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 

- Erhalt / vorrangige Entwicklung von Alleen und Baumreihen 

Der Entwurf des überarbeiteten Landschaftsrahmenplanes Potsdam-Mittelmark befindet sich 
im Entwurf im September 2025 in der öffentlichen Auslegung. 

Landschaftsplan / Flächennutzungsplan / Bebauungsplan 

Landschaftsplan (LP) Bad Belzig (LP Stand 03/2011) (STADT BAD BELZIG 2011), derzeit in Überarbeitung 

Maßnahmen Fließgewässer (das FFH-Gebiet Plane Oberlauf ragt nur in zwei kleinen Berei-
chen in das Gebiet des Landschaftsplans hinein. Die Maßnahmen wurden entsprechend gefil-
tert) 

- Erhalt und Entwicklung von naturnahen, ökologisch durchgängigen Fließgewässer-
abschnitten mit ausreichend ausgebildeten Uferrandstreifen: 

- Beseitigung von Querverbauungen 

- Entwicklung eines mind. 5 m breiten Gewässerrandstreifens 

- Erhaltung der Artenvielfalt des Flämingbäche durch Strukturverbesserungsmaß-
nahmen und Zulassung von Eigendynamik 

- Extensivierung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen bzw. Verzicht auf Gewäs-
serunterhaltung in naturnahen Abschnitten 

- Keine Neuanlage von längeren Wegeabschnitten an den Brutgewässern des Eis-
vogels sowie Schutz vorhandener Brutmöglichkeiten 

- Erhalt vorhandener Nistplätze für die Gebirgsstelze an Bauwerken bei Restaurie-
rungen bzw. Neubau (Nistkästen, Bruthöhlen) und Erhalt natürlicher Nisthöhlen in 
Ufernähe (Wurzelteller, Uferabbrüche) 

 

Brück (LP Stand 07/2010) (STADT BRÜCK, AMT BRÜCK 2010) 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

- Wiedervernässung von Niedermoorböden 

- Umwandlung von Ackerflächen in Feuchtgrünland / Gewässerrandstreifen (u.a. 
entlang der Plane) 

Erfordernisse gegenüber Wasserwirtschaft 

https://havelland-flaeming.de/wp-content/uploads/2024/10/Amtsblatt-42_24_Auszug_Bekanntmachung_STRP_Wind_2027.pdf
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Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

- Naturnahe Unterhaltung vorhandener Fließgewässer und Gräben 

- Renaturierung von Fließgewässerabschnitten (Plane im Bereich der Belziger Land-
schaftswiesen) 

- Absturz zu Sohlgleite (Plane im Bereich Gömnigk) 

 

Golzow (LP Stand 07/1998) (AMT GOLZOW 1998) 

Keine Maßnahmen für FFH-Gebiete genannt. 

 

Niemegk (LP Stand 09/2008) (AMT NIEMEGK, STADT NIEMEGK 2008), derzeit in Überarbeitung 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

- Umwandlung von Acker in Grünland, 

- Extensivierung von Grünland nach Anhebung des Wasserstandes 

Sonstige naturschutzfachliche Maßnahmen:  

- Sohlanhebung durch wasserbauliche Maßnahmen an Fließgewässern und Gräben 
(2 Teilabschnitte der Plane, Nebengraben der Plane, Teilabschnitt Buffbach, Teil-
abschnitt Adda, Teilabschnitt Funderbach) 

- Verbreiterung von Gewässerrandstreifen an Fließgewässern (Plane nördlich Wer-
dermühle) 

- Erhalt und Pflege von Grünlandflächen (u.a. alle Grünlandfläche im Planetal, Teil-
bereiche im Quellgebiet der Adda etc.) 

- Erhalt von Flächen ohne Nutzung (Sukzession) (Großflächige Feuchtbrachen im 
Quellbereich der Adda u.v.m.) 

- Keine Unterhaltung von Fließgewässern 

Planetal (LP Stand 11/2008) (AMT NIEMEGK, GEMEINDE PLANETAL 2008) 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:  

- Umwandlung von Acker in Grünland, 

- Vorrangige Extensivierung von Grünland,  

- Anlage von Gehölzstreifen an Fließgewässern 

Sonstige naturschutzfachliche Maßnahmen:  

- Bau von Umgehungsgerinnen bzw. Fischaufstiegsanlagen (Bereich der 
Komthurmühle bei Dahnsdorf, der Forellenzuchtanlage Locktow u. der Wühlmühle 
östlich Ziezow),  

- Errichtung Stauanlage (Bereich Neue Mühle),  

- Abbau von Querbauwerken (bei Ziezow, Dahnsdorf an der Neuen Mühle) 

- Sohlanhebung durch wasserbauliche Maßnahmen an Fließgewässern und Gräben 

- Verbreiterung von Gewässerrandstreifen an Fließgewässern 

- Erhalt von Flächen ohne Nutzung (Sukzession) 

- Extensivierung von Grünlandflächen 

- Keine Unterhaltung von Fließgewässern 

Für die Gemeinden Rabenstein/Fläming und Planebruch liegt kein Landschaftsplan vor. 

Flächennutzungsplan FNP) Bad Belzig (Flächennutzungsplan Stand 12/2012) (STADT BAD BELZIG 2012) 

Das FFH-Gebiet Plane ist nachrichtlich übernommen. Der FNP befindet sich derzeit in Überar-
beitung. 

Brück (FNP Stand 09/2010) (STADT BRÜCK 2010) 

Das FFH-Gebiet Plane ist nachrichtlich übernommen. 

Niemegk (FNP Stand 12/2008) (STADT NIEMEGK 2008) 

Das FFH-Gebiet Plan ist nachrichtlich übernommen. Die Bereiche der Adda und des Buffbachs 
werden noch als vorgeschlagenes FFH-Gebiet ĂPlane Ergªnzungñ dargestellt.   Der FNP befin-
det sich derzeit in Überarbeitung. 

Planetal (FNP Stand 12/2008) (AMT NIEMEGK, GEMEINDE PLANETAL 2008) 

Das FFH-Gebiet Plan ist nachrichtlich übernommen. Die Bereiche des Dahnsdorfer Bachs und 
des Buffbachs werden noch als vorgeschlagenes FFH-Gebiet ĂPlane Ergªnzungñ dargestellt. 

Für die Gemeinde Planebruch liegt nur ein Flächennutzungsplan für den OT Oberjünne vor 
(ehemals Gemeinde Oberjünne) (AMT LEHNIN, GEMEINDE OBERJÜNNE 2000). Das FFH-Gebiet 
liegt jedoch nicht in diesem Ortsteil. 

Die Abgrenzungen der Gemeinde Golzow im FNP von 1999 entsprechen nicht der heutigen 
Abgrenzung. Das FFH-Gebiet ist in diesem Plan nicht dargestellt (AMT GOLZOW, GEMEINDE 

GOLZOW 1999). 

Für die Gemeinde Rabenstein/Fläming liegt kein FNP vor. 

Bebauungsplan Im Bereich des FFH-Gebietes liegen keine Bebauungspläne vor. 
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Wasserrahmenrichtlinie 

WRRL-Steckbrief Plane (43) 

Fluss-km 27.5 ï 21,15 

WRRL-Steckbrief den Oberflächenwasserkörper Plane ï 43 (Stand 22.12.2021; LFU 2021b): 

Allgemeine Informationen: 

- Gewässertyp nach LAWA ï 15 Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse 

- Wasserkörperkategorie: natürlich 

- Ökologischer Zustand: unbefriedigend 

- Chemischer Zustand: nicht gut 

Signifikante Belastungen: 

- Diffuse Quellen ï Landwirtschaft, atmosphärische Ablagerungen 

- Entnahmen, unbestimmt 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Dämme, Barrieren und Schleusen ï Bewässerung 

- Hydrologische Veränderungen ï unbestimmt 

Maßnahmen zur Erreichung eines guten Zustandes; Bereich Plane Oberlauf: 

- Ökologische Durchgängigkeit: 

- Herstellung Durchgängigkeit Wehr Cammer, Schwarzes Wehr 

- Stauanlage / Sohlabsturz durch Raue Rampe ersetzen 

- Hydromorphologie: 

- Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor 

- Gewässerentwicklungskorridor ausweisen (9 ï 30 m) 

- Natürliche Habitatelemente einbauen 

- Sonstige Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer 

- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum 

- Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) 
und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen, Belassen von Sicht-
schneisen für die Großtrappen 

- Konzept für Gewässerentwicklung 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Plane 

- Feuchtgebiete: Auenentwicklung, Aue Plane, Wasserrückhalt Plane 

- Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK 

WRRL-Steckbrief Plane (44)  

Fluss-km 61,3 - 21,15 

WRRL-Steckbrief den Oberflächenwasserkörper Plane - 44 (Stand 22.12.2021; LFU 2021b): 

Allgemeine Informationen: 

- Gewässertyp nach LAWA ï 15 Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse 

- Wasserkörperkategorie: natürlich 

- Ökologischer Zustand: unbefriedigend 

- Chemischer Zustand: nicht gut 

Signifikante Belastungen: 

- Diffuse Quellen ï atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Dämme, Barrieren und Schleusen ï Wasserkraft, Bewässerung, Industrie, unbe-
stimmt 

- Hydrologische Veränderungen ï unbestimmt 

Maßnahmen zur Erreichung eines guten Zustandes; Bereich Plane Oberlauf: 

- Ökologische Durchgängigkeit: 

- Herstellung Durchgängigkeit Alte Mühle Gömnik, Forellenanalage Lock-
tow, Komthurmühle, Neue Mühle Gömnik, Obere Plane, Trebitzer Sand-
fang, Wehr Nebengraben Alte Mühle Gömnik, Wedermühle Fischaufzucht, 
Wühlmühle 

- Hydromorphologie: 

- Flächenerwerb für Gewässerentwicklungskorridor 

- Gewässerentwicklungskorridor ausweisen (Breite 36-120m)  

- Initialgerinne für Neutrassierung anlegen 

- Natürliche Habitatelemente einbauen 

- Sonstige Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer 

- Wiederherstellung des Altverlaufs 

- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum 

- Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) 
und zu naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen, Belassen von Sicht-
schneisen für die Großtrappen 

- Maßnahme zum Quellschutz (z.B. Pufferzone einrichten) 

- Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden, Nebengewässer 
(z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm in das Abfluss geschehen ein-
binden 
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- Konzept für Gewässerentwicklung 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Plane 

- Ökologisches Wasserkraftfachkonzept ï Alte Mühle Gömnik und Wühlmühle 

- Feuchtgebiete: Auenentwicklung, Aue Plane, Wasserrückhalt Plane 

- Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK 

WRRL-Steckbrief Adda (441) WRRL-Steckbrief den Oberflächenwasserkörper Adda - 441 (Stand 22.12.2021; LfU 2021b): 

Allgemeine Informationen: 

- Gewässertyp nach LAWA ï 16 Kiesgeprägte Tieflandbäche 

- Wasserkörperkategorie: natürlich 

- Ökologischer Zustand: mäßig 

- Chemischer Zustand: nicht gut 

Signifikante Belastungen: 

- Diffuse Quellen ï atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Hydrologische Veränderungen ï unbestimmt 

Maßnahmen zur Erreichung eines guten Zustandes; Bereich Adda: 

- Hydromorphologie: 

- Naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies) 

- Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversi-
tät) 

- Natürliche Habitatelemente einbauen 

- Sonstige Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer 

- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum 

- Konzept für Gewässerentwicklung 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Adda 

- Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK 

WRRL-Steckbrief Dahnsdorfer 
Bach (443) 

WRRL-Steckbrief den Oberflächenwasserkörper Dahnsdorfer Bach ï 443 (Stand 22.12.2021; 
LFU 2021b): 

Allgemeine Informationen: 

- Gewässertyp nach LAWA ï 11 organisch geprägte Bäche 

- Wasserkörperkategorie: erheblich verändert 

- Ökologisches Potential: schlecht 

- Chemischer Zustand: nicht gut 

Signifikante Belastungen: 

- Diffuse Quellen ï atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Hydrologische Veränderungen ï unbestimmt 

- Hydromorphologische Veränderungen - unbestimmt  

Maßnahmen zur Erreichung eines guten Zustandes; Bereich Dahnsdorfer Bach: 

- Hydromorphologie: 

- Naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies) 

- Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversi-
tät) 

- Sonstige Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer 

- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum 

-  Standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) und zu 
naturnahem Ufergehölzstreifen umbauen 

- Konzept für Gewässerentwicklung 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Dahnsdorfer Bach 

- Verkürzung Rückstaubereiche 

Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK 

WRRL-Steckbrief Buffbach 
(168) 

WRRL-Steckbrief den Oberflächenwasserkörper Buffbach ï 168 (Stand 22.12.2021; LFU 
2021b): 

Allgemeine Informationen: 

- Gewässertyp nach LAWA ï 14 sandgeprägte Tieflandbäche 

- Wasserkörperkategorie: natürlich 

- Ökologischer Zustand: mäßig 

- Chemischer Zustand: nicht gut 

Signifikante Belastungen: 

- Punktquellen ï Kommunalabwasser 

- Diffuse Quellen ï Landwirtschaft, atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 
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- Hydrologische Veränderungen ï unbestimmt 

Maßnahmen zur Erreichung eines guten Zustandes: 

- Hydromorphologie: 

- Naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies) 

- Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversi-
tät) 

- Sonstige Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer 

- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum 

- Nebengewässer dauerhaft an Hauptgewässer anbinden 

- Konzept für Gewässerentwicklung 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Buffbach 

- Optimierung der Betriebsweise zur Reduzierung der Phosphoreinträge - Kläranlage 
Niemegk 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft und 
durch Drainagen 

Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK 

WRRL-Steckbrief Funderbach 
(169) 

WRRL-Steckbrief den Oberflächenwasserkörper Funderbach ï 169 (Stand 22.12.2021; LFU 
2021b): 

Allgemeine Informationen: 

- Gewässertyp nach LAWA ï 14 sandgeprägte Tieflandbäche 

- Wasserkörperkategorie: natürlich 

- Ökologischer Zustand: unbefriedigend 

- Chemischer Zustand: nicht gut 

Signifikante Belastungen: 

- Diffuse Quellen ï Landwirtschaft, atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Hydrologische Veränderungen ï unbestimmt, Landwirtschaft  

- Hydromorphologische Veränderungen ï unbestimmt  

Maßnahmen zur Erreichung eines guten Zustandes: 

- Hydromorphologie: 

- Naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies) 

- Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversi-
tät) 

- Gewässerrandstreifen ausweisen 

- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum 

- Maßnahme zum Quellschutz (z.B. Pufferzone einrichten) 

- Nebengewässer (z.B. abgetrennte Mäander) als Hauptarm an Abflussgeschehen an-
binden 

- Konzept für Gewässerentwicklung 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Buffbach 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Anlage von Gewässerschutzstreifen 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft und 
durch Drainagen 

- Erosionsschutz 

- Verkürzung Rückstaubereiche und Ermöglichen des gewässertypischen Abflussver-
haltens 

- Wasserrückhalt im Einzugsgebiet 

Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK 
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2 Hier LAWA-Typ 14 ausgewiesen für die Plane, im aktuellsten WRRL-Steckbrief ist Typ 15 ausgewiesen. 

Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

WRRL-Steckbrief Lühnsdorfer 
Bach (442) 

WRRL-Steckbrief den Oberflächenwasserkörper Lühnsdorfer Bach ï 442 (Stand 22.12.2021; 
LFU 2021b): 

Allgemeine Informationen: 

- Gewässertyp nach LAWA ï 14 sandgeprägte Tieflandbäche 

- Wasserkörperkategorie: natürlich 

- Ökologischer Zustand: unbefriedigend 

- Chemischer Zustand: nicht gut 

Signifikante Belastungen: 

- Diffuse Quellen ï atmosphärische Ablagerungen 

- physikalische Veränderung von Kanälen/Flussbetten/Ufern/Küstengebieten 

- Hydrologische Veränderungen ï unbestimmt 

Maßnahmen zur Erreichung eines guten Zustandes: 

- Hydromorphologie: 

- Naturraumtypisches Substrat / Geschiebe einbringen (auch Kies) 

- Totholz fest einbauen (vorrangig zur Erhöhung der Strömungs- und Substratdiversi-
tät) 

- Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum 

- Konzept für Gewässerentwicklung 

- Sonstige Maßnahme zur Vitalisierung des Gewässers 

- Anpassung der Gewässerunterhaltung nach Vorgaben des GEK 

- Flächensicherung im Einzugsgebiet Lühnsdorfer Bach 

Machbarkeitsstudie Belziger Landschaftswiesen zur Erfüllung der Ziele der WRRL (2020) 

Maßnahmenvorschläge für die 
Gewässerentwicklung nach 
WRRL für die Plane km 
34+400 bis km 26+000 

 

(Hinweis: Die Kilometrierung 
nach WRRL ist entgegen der 
Fließrichtung der Plane ausge-
wiesen) 

Maßnahmenempfehlung zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes/Potenzials: 

- Neutrassierung 

- typkonformes Querprofil (Aufweitung Gerinne, Sohlaufhöhung) gemäß 
LAWA-Typ 142 

- Einbringen von Strukturelementen (Totholz, Wurzelballen, Unterstände, 
Kiesbänke) 

- Erhalt Gerinne 

- Einbringen von Strukturelementen (Totholz, Wurzelballen, Unterstände, 
Kiesbänke, Auffachungsbuhnen, Inseln) alle 50 m 

- Erhalt und Entwicklung eines Gewässerrandstreifens (10 m) 

- Abschnittsübergreifende Maßnahmen 

- Auenwaldinitialisierung (z.B. Erlen-Eschenwald) 

- Anlage eines gruppenförmigen Gehölzsaumes (standortheimisch) 

- standortuntypische Gehölze entfernen (z.B. Hybridpappeln, Eschenahorn) 
und mit standortheimischen Gehölzen ersetzen/ entwickeln 

- zw. km 23+700 bis km 32+200 Verbleib von Sichtschneisen für die Groß-
trappe 

- Rückbau vorhandener Ufer-/ Sohlsicherungen 

- Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an den Querbauwerken (an 
4 Bauwerken z.B. Schwarzes Wehr [Nähe Einmündung der Tremnitz], 
Schwelle am Überlauf zum Großen Kanal) 

- Wirtschaftswege umverlegen außerhalb des Gewässerrandstreifens 

- Rückbau ggf. Schlitzung von Verwallungen 

- sukzessive Entwicklung von Schilfröhrichtbereichen und Erlen-Eschenwäl-
der 

Pflege- und Entwicklungsplan für den Naturpark Hoher Fläming (IFÖN 2006) 

PEP (gesamt) Entwicklungsziele im Naturpark Hoher Fläming:  

- Bewahrung des regionalen Natur- und Kulturerbes;  

- einheitliche Pflege und Entwicklung des Gebietes für die Erhaltung und Förderung 
vielfältiger Lebensräume und der naturverträglichen Erholung 

- Bewahrung und Entwicklung einer kaltzeitlich geprägten und historisch gewachse-
nen Kulturlandschaft 

Leitbild: 

- Erhaltung und Entwicklung naturnah strukturierter Bachtäler 
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Östlicher Hoher Fläming  

(Planungsraum G) 

- Adda und Buff-
bach/Funderbach 

- Adda und Buffbach bereits nach den Vorgaben des PEP aus dem Jahre 1999 in 
Teilbereichen renaturiert worden 

Ziele Adda, Funderbach/Buffbach  

- Verbesserung der Gewässergüte (Erreichen der Gewässergüteklasse II) 

Planetal  

(Planungsraum H) 

- Plane (Quellgebiet, 
Oberlauf, Mittellauf) 

Ziele:  

- Erreichen der ökologischen Durchgängigkeit des Gewässers (Fließgewässer mit 
natürlicher Abflussdynamik als Entwicklungsziel) 

 

- Rückbau von Entwässerungsgräben, wo Nutzungen offensichtlich nicht beein 

- trächtigt werden 

- Umgehung der Ausbreitungshindernisse an der Plane 

- Extensivierung der Nutzung im Bereich des Quellgebietes zur Reduzierung der 
Nährstoffeinträge 

- Einrichten von Pufferbiotopen zur Stärkung des Retentionspotentials der Land-
schaft im Bereich des Quellgebietes 

- Insgesamt Reduzierung des Nährstoffeintrags in die Plane 

Belziger Vorfläming  

(Planungsraum I) 

-  Dahnsdorfer Bach 

Ziele:  

- Gewässeraufwertung durch Einrichten von Gewässerrandstreifen, um Nährstoffe-
inträge zu minimieren 

- Erhalt der vorhandenen Gehölzbestandes,  

- Ökologische Aufwertung des Gewässers durch ergänzende Bepflanzung der Ge-
wässerufer an weiten Strecken 

- Beenden der Gewässerunterhaltung in den Quellbereichen 

- Erhalt der artenreichen Feuchtwiesen durch extensive Nutzung 

- Wiederaufnahme der extensiven Nutzung im Bereich der Grünlandbrachen feuch-
ter Standorte im Quellbereich zur Etablierung von Feuchtwiesen 

- Sohlerhöhung in Bereichen mit bachbegleitendem artenarmen Frischgrünland zur 
Entwicklung von Feuchtgrünland 

- Verzicht von Neuansaaten im Bereich mit Intensivgrasland zur Überführung in na-
turnäheres frisches Grünland 

- Überlassen der zwei Großseggen-Erlenwälder und des quelligen Erlen-Eschenwal-
des der Sukzession 

- Beibehalten der Ackernutzung, jedoch z.T. Umsetzen von Maßnahmen zur Erosi-
onsminderung notwendig, um Nährstoffeintrag in den Dahnsdorfer Bach zu verrin-
gern 

- Gewässerrandstreifen in den Bereichen einrichten, in denen die Ackernutzung bis 
direkt an den Dahnsdorfer Bach reicht  

Belziger Landschaftswiesen  

(Planungsraum K) 

- Plane 

Ziele:  

- Renaturierung so weit, dass ein biologischer Austausch zwischen den Bächen des 
westlichen und östlichen Hohen Flämings wieder möglich ist 

- Ziel der Bewirtschaftung der Fließgewässer und Gräben: Erhalt bzw. Schaffen von 
Möglichkeiten für die langfristige Sicherung und Steuerung hoher Wasserstände 
sowie Schaffen von strukturreichen und vielfältigen Gewässer- und Gewässerrand-
habitaten für eine hohe floristische und faunistische Diversität 

- Extensivere Pflege der Ufervegetation 
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- Schaffen eines reichhaltigen Strukturmosaiks durch abschnittsweises Vorgehen 

- Überführung standortfremder Ufergehölze in naturnahe Bestände: Entfernen von 
Populus canadensis, wo dieses dominiert, stattdessen Pflanzung von standortge-
rechten, einheimischen Arten 

- Anreicherung mit standortheimischen Gehölzen zur Erhöhung der Strukturvielfalt 
des Gewässerbereichs in Bereichen mit wenigen Ufergehölzen (dort, wo Erlen be-
reits das bestimmende Gehölz sind, besteht keine Notwendigkeit direkter Maßnah-
men bezgl. der Uferbepflanzung; zusätzlich aufkommende Weiden sind zu tolerie-
ren und bereichern die Strukturvielfalt) 

- Verbesserung der Durchgängigkeit: Umgestaltung des Absturzes an der Überlei-
tung zum Großen Kanal, so dass eine stauende Wirkung weiterhin erhalten bleibt, 
die Struktur dennoch von aquatischen Organismen überwunden werden kann (ggf. 
durch Einbau einer ausreichend dimensionierten rauen Rampe) 

- Zusätzlich zu Zielen der NSG-Verordnung wünschenswert, zumindest partielles 
Einbringen einiger Störelemente zur Förderung einer Remäandrierung der Plane  

- Abflachen der teils sehr steilen Uferböschung der Plane 

- Öffnung des Altarms, der im Wesentlichen durch das Biotop 3842NW0265 verläuft, 
und Anschließen an die Plane (nordwestlich von Trebitz) 

Belziger Landschaftswiesen ï Unterhaltungsrahmenplanung (IAG 2010, v.a. ab S. 54ff) 

Plane gesamt (im NSG) (4 % 
der Plane im NSG) 

Allgemeiner Zustand der Plane im NSG:  

- Begradigt, naturferner (92%) bis sehr naturferner Zustand (8 %) 

Ökologische / wasserwirtschaftliche Defizite: 

- Eindeichung 

- Fehlende Beschattung 

- Stark bis sehr stark eingetieft 

- Nur einseitige Gewässerrandstreifen 

- Nährstoffeinträge aus landwirtschaftlicher Nutzung 

- Zu hohe Wassertemperaturen 

Schwerpunkte:  

- Schaffung eines naturnahen Lichtklimas 

- Förderung der Wasser- und Stoffretention durch Zulassen einer natürlichen Eigendy-
namik (1 Abschnitt) 

- Reduzierung der Nährstoffeinträge (Abtransport Mähgut, Gewässerrandstreifen bes. 
Ackerbereich) 

- Erhaltung der Hochwasserschutzfunktion 

- Zurückdrängen bestimmter Problemarten 

In der Unterhaltungsrahmenplanung wird das ökologische Entwicklungspotential der Plane auf-
grund der gegebenen Restriktionen insgesamt als gering eingeschätzt. Das höchste Potential 
hat dabei der Abschnitt 3. Planungsschwerpunkte liegen insgesamt in einer artspezifischen, 
naturverträglichen Unterhaltung. Dazu zählt die Förderung der Beschattung und der Abtrans-
port des Mähgutes. 

Plane  

- Abschnitt 1 (km 33,2-31,4)  

 

(im Bereich der Gemeinde 
Brück) 

 

(Hinweis: Die Abschnitte sind 
in Fließrichtung der Plane aus-
gerichtet ï Abschnitt 1 näher 
an Quelle als Abschnitt 2 etc.) 

Maßnahmen zur Zielerreichung (WRRL, NSG, PEP, FFH) 

kurzfristig 

- Mähen unterlassen bzw. nur auf schmalen Stromstrich reduzieren (Förderung 
Selbstbeschattung) 

- Sparganium emersum (Einfacher Igelkolben) bewirkt keine Abflusshemmung (Was-
serstand Plane > 50 cm, Pflanze wird von Strömung hinuntergedrückt) 

- Ufergürtel mit Phragmites australis (Gemeines Schilfrohr) tlw. belassen (km 31,7-
31,6) 

- Böschungsmahd minimieren (kein Schlägelmäher), linksseitig Mahd zwischen Plane 
und Weg unterlassen 

- Belassen von Strukturelementen 

mittelfristig 

- Hybridpappeln entfernen (ab km 31,8) 

- Linksseitig einzelne Erlen entfernen (Lichtinseln) 

- Gruppenweise Bepflanzung von standortheimischen Gehölzen 

- Energetische Verwertung Schnitt- und Mähgut (Abtransport) 

- Automatische Wasserbeschickung des Gr. Kanals (über F-Graben), sofern die Plane 
mehr als Mittelwasserstand führt 

Langfristig 

- Gewässerrandstreifen rechtseitig 10 m (mind. bis km 32,1) 

- Umbau des Absturzes (Sohlgleite) 

- Datenlogger Abfluss 

- Automatische Wasserbeschickung F-Graben 
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Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

Plane  

- Abschnitt 2 (km 31,4-28,5) 

 

(im Bereich der Gemeinde 
Brück) 

kurzfristig 

- Abschnittsweise Krautung, Mähen auf schmalen Stromstrich reduzieren (Förderung 
Selbstbeschattung),  

- Belassen von Strukturelementen 

- Ufergürtel mit Phragmites australis (Gemeines Schilfrohr) tlw. belassen (km 29,4-
29,2) 

- Böschungsmahd minimieren (kein Schlägelmäher) 

mittelfristig 

- Entfernen der Pappeln, 

- Linksseitig Entfernen einzelner Erlen (Lichtinseln), 

- Gruppenweise Bepflanzung von standortheimischen Gehölzen 

- Verwertung des Schnitt- und Mähgutes als erneuerbare Energiequelle (=Abtrans-
port) 

Langfristig 

- Nach Erreichen ausreichender Beschattung, abschnittsweise ab km 29,5 Gewässer 
grundräumen (Zurückdrängung Sparganium erectum (Ästiger Igelkolben)); vorab 
Klärung Vorkommen Bachneunauge, da im Jahr 2005 Fundort bei km 29,9 

Plane  

- Abschnitt 3 (km 28,5-24,8) 

 

(im Bereich der Gemeinde Pla-
nebruch) 

kurzfristig 

- Abschnittsweise Krautung, Mähen auf schmalen Stromstrich reduzieren (Igelkolben, 
Förderung Selbstbeschattung), Igelkolben wird durch Unterhaltung gefördert! 

- Abschnitt mit Spirodela polyrhiza (Vielwurzelige Teichlinse) nicht unterhalten (profi-
tiert von Aufwirbelung), kann nicht entfernt werden) 

- Belassen von Strukturelementen 

- Ufergürtel mit Phragmites australis (Gemeines Schilfrohr) nach Möglichkeit tlw. be-
lassen (km 27,0-26,6) 

- Böschungsmahd minimieren (kein Schlägelmäher) 

 

mittelfristig 

- Energetische Verwertung Schnitt- und Mähgut (Abtransport) 

- Ab km 28,0 Zulassen von Gehölzaufwuchs (bes. rechtsseitig) 

- Entfernen der Pappeln, vereinzelt auch Erlen zur Schaffung von Lichtinseln 

Langfristig 

- Km 28,0-26,5 Abflachen der Uferböschung, Anhebung der Gewässersohle, Zulassen 
von Eigendynamik  

- Gewässerrandstreifen rechtseitig 10 m ausweisen, bes. bei Ackerland 

- Anbindung des Seitenarmes km 25,0-24,8 

Plane  

- Abschnitt 4 (km 24,7-22,9) 

 

(im Bereich der Gemeinde Pla-
nebruch bzw. der amtsfreien 
Stadt Bad Belzig) 

kurzfristig 

- Krautung minimieren bzw. unterlassen, Potamogeton natans (Schwimmendes Laich-
kraut) bewirkt keine Abflusshemmung, Unterhaltung fördert Wachstum 

- Böschungsmahd minimieren (kein Schlägelmäher) 

- Belassen von Strukturelementen 

mittelfristig 

- Energetische Verwertung Schnitt- und Mähgut (=Abtransport) 

- Gruppenweise Bepflanzung von standortheimischen Gehölzen 

Langfristig 

- Gewässerrandstreifen (10 m) ausweisen, besonders bei Ackerland 

- Anbindung des Seitenarmes km 24.2-24,0 

Unterhaltungsrahmenplan Belziger Landschaftswiesen (IAG 2010) 

Plane Abschnitt 1 

Fluss-km 33,2 ï 31,4 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung (WRRL, NSG, PEP, FFH) 

Kurzfristig: 

- Mähen unterlassen bzw. nur auf schmalen Stromstrich reduzieren (Förderung 
Selbstbeschattung) 

- S. emersum bewirkt keine Abflusshemmung (Wasserstand Plane> 50 cm, Pflanze 
wird von Strömung hinunter gedrückt); 

- Km 31,7-31,6 Ufergürtel mit Phragmites australis teilweise belassen; 

- Böschungsmahd minimieren (kein Schlegelmäher), linksseitig Mahd zwischen  
Plane und Weg unterlassen; 

- Belassen v. Strukturelementen 

Mittelfristig:  

- ab Km 31,8 Hypridpappeln entfernen; 

- linksseitig einzelne Erlen entfernen (Lichtinseln); 
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Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

- gruppenweise Bepflanzung von standortheimischen Gehölzen; 

- Energetische Verwertung Schnitt- und Mähgut (Abtransport); 

- Automatische Wasserbeschickung des Gr. Kanals (über F-Graben) 

Langfristig: 

- Gewässerrandstreifen rechtsseitig 10 m (mindestens bis Km 32,1); 

- Umbau des Absturzes (Sohlgleite); 

- Datenlogger Abfluss; 

- Automatische Wasserbeschickung F-Graben 

Plane Abschnitt 2 

Fluss-km 31,4 ï 28,5 

 

Maßnahmen zur Zielerreichung (WRRL, NSG, PEP, FFH) 

Kurzfristig: 

- abschnittsweise Krautung, Mähen auf schmalen Stromstrich reduzieren  
(Förderung Selbstbeschattung) 

- Belassen von Strukturelementen; 

- Km 29,4-29,2 Ufergürtel mit Phragmites australis teilweise belassen (kein Schlegel-
mäher); 

Mittelfristig:  

- Entfernen der Pappeln; 

- linksseitig Entfernung einzelner Erlen (Lichtinseln); 

- gruppenweise Bepflanzung von standortheimischen Gehölzen; 

- Verwertung des Schnitt- und Mähgutes als erneuerbare Energiequelle (Abtransport); 

Langfristig: 

- Nach Erreichen ausreichender Beschattung, abschnittsweise ab Km 29,5 Gewässer 
(Zurückdrängung Sparganium erectum); vorab Klärung Vorkommen Bachneunauge 
da im Jahr 2005 Fundort bei km 29,5 

Plane Abschnitt 3 

Fluss-km 28,5-24,8 

Maßnahmen zur Zielerreichung (WRRL, NSG, PEP, FFH) 

Kurzfristig: 

- abschnittsweise Krautung, Mähen auf schmalen Stromstrich reduzieren  
(Igelkolben, Förderung Selbstbeschattung) Igelkolben wird durch Unterhaltung geför-
dert! 

- Abschnitt mit Spirodela polyrhiza nicht unterhalten (Profitiert von Aufwirbelung,  
kann nicht entfernt werden) 

- Belassen von Strukturelementen; 

- Km 27,0-26,6 Ufergürtel mit Phragmites australis teilweise belassen  

- Böschungsmahd minimieren (kein Schlegelmäher); 

Mittelfristig:  

- Energetische Verwendung Schnitt- und Mähgut (Abtransport) 

- Ab km 28,6 Zulassen von Gehölzaufwuchs (bes. rechtsseitig); 

- Entfernen der Pappeln, vereinzelt auch Erlen zur Schaffung von Lichtinseln; 

Langfristig: 

- Km 28,0-26,5 Abflachen der Uferböschung, Anhebung der Gewässersohle, Zulassen 
einer Eigendynamik; 

- Gewässerrandstreifen (10 m) ausweisen, bes. bei Ackerland; 

- Anbindung des Seitenarmesarmes Km 25,0-24,8 

Plane Abschnitt 4  

Fluss-km 24,7-22,9 

Maßnahmen zur Zielerreichung (WRRL, NSG, PEP, FFH) 

Kurzfristig: 

- Krautung minimieren bzw. unterlassen, Potamogeton natans bewirkt keine Abfluss-
hemmung, Unterhaltung fördert Wachstum; 

- Böschungsmahd minimieren (kein Schlegelmäher); 

- Belassen von Strukturelementen; 

Mittelfristig:  

- Energetische Verwertung Schnitt- und Mähgut (Abtransport); 

- Gruppenweise Bepflanzung von standortheimischen Gehölzen; 

Langfristig: 

- Gewässerrandstreifen (10 m) ausweisen, bes. bei Ackerland; 

- Anbindung des Seitenarmesarmes Km 24,2-24,0 

Hochwasserrisikomanagement (LFU 2025C) 

Regionale Maßnahmenpla-
nung zur Untersetzung des 
HWRM-Plans für den 3. Zyklus 
(Stand: 09/2025) 

- Erhalt der Belziger Landschaftswiesen als Retentionsraum im Bereich der Gemeinde 
Planebruch 

- Überprüfung hydraulischer Leistungsfähigkeit der Hochwasserprofile der Plane und 
ihrer Umflutgräben in der Ortslage Gömnigk / Trebitz 
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1.4 Nutzungssituation und Naturschutzmaßnahmen  1 

Forstwirtschaft  2 

Das FFH-Gebiet Plane Oberlauf befindet sich zum Großteil im Gebiet des Forstamtes Potsdam-Mittel-3 

mark, Reviere Marzehns, Niemegk, Brück, und etwa ab Höhe Hackenhausen Richtung Unterlauf im 4 

Revier Lehnin. Das FFH-Gebiet lässt sich den Waldgebieten Nr. 143 Rabensteiner Forst, 141 Niemeg-5 

ker Land, 151 Flämingrand und 213 Brücker Niederung zuordnen. 6 

Die Forstflächen im FFH-Gebiet Plane Oberlauf werden vom Landesbetrieb Forst Brandenburg mit fol-7 

genden Waldfunktionen ausgewiesen (LFB, Geoportal 2025): 8 

- Wald in Wasserschutzgebieten, Schutzzonen 1-3 (1201-3), Waldflächen am Buffbach im Was-9 

serschutzgebiet Niemegk, 10 

- Wald im Überschwemmungsgebiet (1600), südlich von Werdermühle bis zum Unterlauf der 11 

Plane, 12 

- Wald auf erosionsgefährdeten Standorten (2100), beim Rohrwiesenberg und kleiner Waldbe-13 

reich bei Rädigke, 14 

- Lärmschutzwald (3300), Waldflächen an der Autobahn A9: südlich Komthurmühle an Plane und 15 

Buffbach und südlich Werdermühle, 16 

- Waldbrandschutzstreifen (4300), Wald entlang der Autobahn A9, südlich Komthurmühle und 17 

Werdermühle, 18 

- Kleine Waldfläche im waldarmen Raum (5400), nördlich von Komthurmühle,  19 

- Wald in Naturschutzgebieten (6200), Wald im NSG Planetal, 20 

- Wald im Landschaftsschutzgebiet (6300), Waldflächen von der Quelle bis Gömnigk und ab Tre-21 

bitz, 22 

- Waldflächen im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (6400),  23 

- Wald in geschützten Biotopen (6610), 24 

- Wald mit hoher ökologischer Bedeutung (7710), bei Komthurmühle und südlich davon, südlich 25 

Werdermühle, westlich von Rädigke, 26 

- Forstliche Genressource (7900), Biotop 3941NO1091. 27 

Planwerk  Für den FFH -Managementplan relevante Aussagen  

Maßnahmenprogramm Biologische Vielfalt Brandenburg 

Natura 2000 Erstellung von Managementplänen für NATURA 2000 Gebiete  

Aufhalten der Verschlechterung des Zustandes von LRT und Arten der FFH-RL sowie der Ar-
ten von Vogelschutz-RL 

Verbesserung des Erhaltungszustandes von FFH-Lebensräumen u. Arten, für die Brandenburg 
eine besondere Verantwortung trägt. 

Flurbereinigungsverfahren (FBV) Belziger Landschaftswiesen (seit März 2014) 

Plane im Bereich der Belziger 
Landschaftswiesen 

Ziele  

- Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes unter Berücksichtigung des Eigentums 
sowie der Pacht-, Infrastruktur- und Bewirtschaftungsverhältnisse, 

- Zusammenlegung von zersplitterten und missgeformten Grundbesitz und Schaffung 
arrondierter Bewirtschaftungseinheiten mit Reduzierung der Nutzungstauschverhält-
nisse, 

- Lösen von Konflikten durch unterschiedliche Nutzungsansprüche, 

- Wiederherstellung der Einheit von natürlichen und topographischen Grenzen mit den 
Eigentumsgrenzen an Wegen und Gewässern verbunden mit einer Neuordnung des 
Eigentums, 

- Anpassung der Flurstücksgrenzen an die vorhandenen Bewirtschaftungsgrenzen, 

- Ausweisung von befestigten und grünen Wegen zur Erschließung des ländlichen 
Grundbesitzes, 

- Regelung der Eigentumsverhältnisse um Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes 
Belziger Landschaftswiesen zu ermöglichen, 

- Integration von geplanten Maßnahmen für den Tourismus. 
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Landwirtschaft 1 

Im FFH-Gebiet liegen mehrere landwirtschaftlich genutzte Flächen, die im digitalen Feldblockkataster 2 

geführt werden (Biotopflächen 3246SW0134; -0136; -0113; -0116; -0108; -0143; -0144). Sie werden 3 

u. a. als Mähweiden, Wiesen, für den Anbau von Winterroggen, Mais etc. genutzt. Im Feldblockkataster 4 

werden im Bereich des FFH-Gebietes Plane Oberlauf auch Strukturelemente wie Baumreihen, Acker-5 

randstreifen, Hecken oder Knicks und Feuchtgebiete dargestellt.  6 

Ab Rädigke und verstärkt ab Werdermühle (Richtung Unterlauf) beginnt eine intensive landwirtschaftli-7 

che Nutzung der Bachaue der Plane, die teilweise bis unmittelbar an das Fließgewässer heranreicht. 8 

Die Grünlandflächen im Bereich des NSG ĂPlanetalñ werden dagegen überwiegend im Rahmen des 9 

Vertragsnaturschutzes gepflegt. 10 

Im Bereich der Belziger Landschaftswiesen ragen Landwirtschaftsflächen nur randlich in das FFH-Ge-11 

biet, das in diesem Bereich nur an wenigen Stellen breiter als 35 m ist. Hier grenzen wenige Ackerflä-12 

chen, aber ganz überwiegend extensive Grünlandnutzungen an, welche über freiwillige Agrarumwelt-13 

maßnahmen und Vertragsnaturschutz gefördert werden können. 14 

Einige Landwirte haben für die Grünflächen die Ökoregelung ÖR 5 (Ergebnisorientierte extensive Be-15 

wirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit dem Nachweis von mindestens vier regionalen Kennarten 16 

aus der landesspezifischen Liste der zulässigen Kennarten bzw. Kennartengruppen) und/oder ÖR 7 17 

(Anwendung von durch die Schutzziele bestimmten Landbewirtschaftungsmethoden auf landwirtschaft-18 

lichen Flächen in Natura 2000-Gebieten) beantragt. Seit 2023 haben sich nunmehr neun Landwirt-19 

schaftsbetriebe zu einer Kooperative für die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Klima-20 

schutzes und der Biodiversität auf landwirtschaftlichen genutzten Flächen zusammengeschlossen. Zu 21 

den Maßnahmen gehören: 22 

- Naturverträgliche Mahd  23 

- Stehenlassen von Teilflächen/Mosaikmahd 24 

- Uferrand- und Pufferstreifen im Grünland (Mindesttätigkeit alle zwei Jahre) 25 

- Beschränkung auf einmalige Mahd 26 

- Verbot der Nachsaat 27 

- Verbot von Schleppen, Striegel, Walzen ab 31.03. 28 

- Verzicht auf Mähwerk mit Aufbereiter 29 

- Verzicht auf Pflegeschnitte auf der Weide 30 

- Ernteverzicht auf Teilflächen im Getreide 31 

- Ernteverzicht auf Teilflächen im Leguminosenbestand 32 

- Ernteverzicht mit Ackerwildkräutereinsaat 33 

Welche Maßnahmen auf welchen Flächen durchgeführt werden, ist aus den Agrarantragsdaten nicht 34 

ersichtlich. 35 

In vielen Bereichen reicht die landwirtschaftliche Nutzung direkt bis an die Gewässerböschung heran. 36 

Zum Beispiel ist der Buffbach nördlich von Niemegk nur einseitig durch Randstreifen von der intensiven 37 

landwirtschaftlichen Nutzung getrennt und der Dahnsdorfer Bach hat zum Großteil gar keine Gewäs-38 

serrandstreifen (LFU 2017).  39 

Herbizide und Insektizide dürfen in Deutschland in Naturschutzgebieten und in FFH-Gebieten (ausge-40 

nommen Ackerflächen) oder innerhalb eines Abstandes von zehn Metern zum Gewässer (Böschungs-41 

oberkante) nicht angewendet werden. Näheres regeln §§ 4 und 4a Pflanzenschutzmittel-Anwendungs-42 

verordnung (PflSchAnwV 1992). 43 
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Tourismus 1 

Gemäß der Naturparkbekanntmachung Hoher Fläming und dem § 27 BNatSchG ist die Erholungsvor-2 

sorge eine wichtige Aufgabe des Naturparks. Hier wird ein nachhaltiger Tourismus angestrebt. 3 

Im Planetal gibt es verschiedene, gut ausgeschilderte Wanderwege (Topographische Freizeitkarte òNa-4 

turpark Hoher Flªmingò) mit Infostehlen zum Schutzgebiet. So ist das Naturschutzgebiet ĂPlanetalñ vom 5 

Bergmolchwanderweg aus sehr gut erlebbar. Ein Teil des Burgenwanderweg führt linksseitig des Pla-6 

netals weiter Richtung Werdermühle. Von dort kann das Planetal auf der Naturpark-Reitroute bis zur 7 

Wühlmühle erkundet werden. Bei Trebitz kreuzt der Radweg R1 die Plane. Auf eine weitere touristische 8 

Erschließung der Bachaue soll verzichtet werden. 9 

Im Bereich der Belziger Landschaftswiesen besteht wegen des Vorkommens sehr störungsempfindli-10 

cher Vogelarten in den Zonen 1 - 3 (auch entlang der Plane) ein striktes Betretungsverbot. Der Weg 11 

zum Beobachtungsturm südlich Freienthal quert den begradigten Teil der Plane. Hierher kommen re-12 

gelmäßig Besucher zum Beobachtung vor allem wegen der Großtrappenvorkommen.  13 

Gemäß Verordnung über das NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ ist das Befahren der Plane mit mus-14 

kelbetriebenen Kanus unter der Maßgabe erlaubt, dass ein Anlanden und Lagern im Naturschutzgebiet 15 

verboten ist (§ 5 Abs. 1 Nr. 6). 16 

Gewässerunterhaltung / Wasserwirtschaft / Fischerei / Angeln  17 

Die Gewässerunterhaltung wird durch den WBV Plane-Buckau ausgeführt. Im Gewässerunterhaltungs-18 

plan 2023/24 waren folgende Arbeiten aufgeführt: 19 

Plane: 20 

Raben bis Rädigke (Gem. Raben, Rädigke, 4.600 m): 21 

- April 2023: Abflusssicherung 10 % maschinell, 90 % manuell;  22 

Rädigke bis Gömnigk (Gem. Rädigke, Dahnsdorf, Niemegk, Mörz, Ziezow, Gömnigk, 15.400 m): 23 

- April 2023: Abflusssicherung 10 % maschinell, 90 % manuell;  24 

Ortszuflüsse Raben/Rädigke (Gem. Raben, Rädigke, nur kleine Abschnitte): 25 

- April 2023: : Abflusssicherung 10 % maschinell, 90 % manuell;  26 

Plane im NSG ĂBelziger landschaftswiesenñ (Gem. Cammer, Damelang, Freienthal, Trebitz, 8.500 27 

m): 28 

- Einvernehmensherstellung mit der UNB zum gewünschten Anfangstermin der Landwirte, 29 

30.07.2023, muss dazu erfolgen. einschl. Deichmahd in Fließrichtung rechts, Nutzung Heuge-30 

winnung 31 

Grªben Mºrz/Ziezow ĂKnatterñ, Zufl¿sse zur Plane (Gem. Mºrz, Ziewow an der Plane, 11.260 m): 32 

- März 2024: Mahd Grabenoberkante, einseitige Böschungsmahd mit Mulchung, Mahd Sohle, 33 

maschinell 34 

Plane vor Mörz bis Locktow (Gem. Mörz, Locktow, nur Abschnitte, 2.500 m): 35 

- März 2024: Mahd Grabenoberkante, einseitige Böschungsmahd mit Mulchung, Mahd Sohle, 36 

maschinell 37 

Gräben bei Gömnigk (Gem Neschholz, Baitz, 6.360 m): 38 

- März 2024: Mahd Grabenoberkante, einseitige Böschungsmahd mit Mulchung (25 %), Mahd 39 

Sohle, maschinell (75 %), manuell (25 %) 40 

Nach Angaben des WBV laufen derzeit Versuche, das Schnittgut in einer Biogasanlage zu verarbeiten. 41 

Bei der Mahd wurde zumindest in Teilbereichen eine Stromstrich-/Pendelmahd durchgeführt.  42 
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Im FFH-Gebiet Plane Oberlauf wird kommerzielle Fischerei in Form von Teichbewirtschaftungen und 1 

Rinnenanlagen betrieben. Entlang des Planelaufes sind vier Standorte vorhanden, an denen Wasser 2 

zur Aufzucht im Rahmen der Fischwirtschaft genutzt wird: 3 

- Werdermühle: Teichanlage, bereits 1903 als Aufzuchtanlage erwähnt, 1953 ausgebaut. 4 

- ĂObere Planeñ (ca. 1.200 m unterhalb Werdermühle): Betonrinnenanlage  5 

- Komthurmühle: Betonrinnenanlage 6 

- Locktow: Betonrinnenanlage  7 

Die Standorte werden von Planewasser gespeist. Eigentümerin von drei Produktionsanlagen ist der 8 

Eigentümer-/ Nutzerschlüssel Nr. 110. Die Fischzucht an der Komturmühle wird vom Eigentümer-/ Nut-9 

zerschlüssel Nr. 119 betrieben.  10 

Besetzt sind die 6 Angelteiche in Niemegk-Werdermühle mit Forellen (Regenbogen-, Lachs- und Gold-11 

forellen), Bachsaiblingen, Karpfen, Stören und Welsen. An diesem Standort befinden sich auch Auf-12 

zuchtteiche, die vom Planewasser durchflossen werden. Der Standort Locktow wurde 2018 nach Aus-13 

bruch einer Fischseuche wieder eröffnet (BINNENFISCHEREI POTSDAM GBR 2023). 14 

Die Stauhaltung der vier oben genannten Standorte stellt gemäß GEK eine massive Gewässerbelas-15 

tung dar. Die Menge des für die Fischereianlagen entnommenen Wassers ist so hoch, dass über längere 16 

Zeiträume das komplette Wasserdargebot für die Fischproduktion entnommen wird. Zudem verhindern 17 

die Staubauwerke fast vollständig die ökologische Durchgängigkeit bei höheren Abflüssen. Am schwer-18 

wiegendsten ist jedoch die anteilsmäßig hohe Wasserentnahme. Im Rahmen der Erstellung des GEK 19 

wurden Gespräche mit den Fischereibetrieben geführt. Es wurde deutlich, dass Einschränkungen in der 20 

Wasseraufteilung zu einer Betriebsaufgabe führen würden. So wie die Fischereibetriebe derzeit aufge-21 

baut sind, kann die Wasserentnahme nicht verringert werden. Das GEK schlägt daher vor, dass mit den 22 

in Zukunft notwendig werdenden langfristigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen gewässerökologi-23 

sche Auflagen verknüpft werden sollten, die ein angepasstes Wassermanagement und auch eine we-24 

sentliche Beschränkung der Entnahme beinhalten sollen (LFU 2017, S. 267)  25 

Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Benutzungen der Gewässer nach § 8 WHG oder Einstaurechte 26 

liegen nicht vor. 27 

Gemäß der Verordnung über das NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ ist das Füttern von Fischen ver-28 

boten (§ 4 Abs. 2 Nr. 19). Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 sind von den Verboten des § 4 fischereiwirtschaftliche 29 

Flächennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür ge-30 

nutzten Flächen mit der Maßgabe zulässig, dass a) Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder 31 

auszustatten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefährdung des Fischotters weitgehend ausge-32 

schlossen sind und dass b) der Fischbesatz nur mit Arten der Salmonidengewässer und mit Besatzfi-33 

schen erfolgt, die aus der naturräumlichen Haupteinheit Fläming stammen. Das Füttern der Fische ist 34 

dennoch verboten. Des Weiteren ist in Bezug auf die Plane gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 4 die rechtmäßige 35 

Ausübung der Angelfischerei erlaubt, mit der Maßgabe, dass  36 

a) an der Plane die Angelfischerei ausschließlich als Salmoniden-Angelfischerei in Form des Wan-37 

derangelns in dem in der topografischen Karte zur Verordnung über das Naturschutzgebiet ĂBelzi-38 

ger Landschaftswiesenñ (Anlage 1) dargestellten Abschnitt ab dem 16. April eines jeden Jahres bis 39 

zum letzten Februartag des Folgejahres ausgeübt wird.  40 

b) an den übrigen Gewässern in den Zonen 1 und 3 mit Ausnahme des Mahlbusens des Schöpfwer-41 

kes Freienthal in der Zeit vom 1. März bis 31. Juli eines jeden Jahres nicht geangelt wird, 42 

c) § 4 Abs. 2 Nr. 19 gilt. 43 
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Erhebungen zum Besatz und Entnahmen sind lt. Unterer Fischereibehörde nicht rechtlich vorgeschrie-1 

ben. Ebenso ist der unteren Fischereibehörde nicht bekannt, welche Gewässer(abschnitte) an Fische-2 

reiberechtigte verpachtet wurden, da diese Fischereipachtverträge zwar angezeigt werden, aber kein 3 

Kataster erstellt wird. Es werden auch nicht alle Pachtverträge angezeigt. Damit sind Besatzmaßnah-4 

men mit gebietsfremden Tierarten (z. B. Regenbogenforellen) nicht nachvollziehbar.  5 

Jagd 6 

Gemäß NSG-Verordnung des NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ ist die Jagd auf Federwild unzulässig 7 

ï ausgenommen ist die Jagd auf Stockenten entlang der Plane ein einem Abstand von bis zu 50 m von 8 

der Böschungsoberkante und außerhalb der Zone 1 in der Zeit vom 15. November eines jeden Jahres 9 

bis zum 15. Januar des nächsten Jahres (§ 5 Abs. 1 Nr. 5). Im Bereich des FFH-Gebietes sind drei 10 

Hegegemeinschaften aktiv. 11 

Naturschutzmaßnahmen 12 

Ein Teil der unter anderem im Pflege- und Entwicklungsplan für den Naturpark Hoher Fläming vorgese-13 

henen naturschutzfachlichen Maßnahmen im Bereich Plane Oberlauf wurde in den letzten Jahrzehnten 14 

bereits umgesetzt (IFÖN 2006). Nachstehend werden die wesentlichen bereits durchgeführten natur-15 

schutzfachlichen Maßnahmen im FFH-Gebiet und NSG Plane Oberlauf und NSG ĂBelziger Landschafts-16 

wiesenñ thematisiert. 17 

- 2007 wurde der Teich der ehemaligen Badeanstalt Raben als Amphibienlebensraum ertüchtigt. 18 

Der Betonrand wurde abgebrochen und mittels Steinschüttung ein Einstieg hergerichtet. 19 

- Naturparkverwaltung und WBV ĂPlane-Buckauñ: Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit 20 

durch Ersatz von Rohrdurchlässen mit weitlumigen Baulösungen (z. B. Adda) (NATURPARK HO-21 

HER FLÄMING 2018) 22 

- Renaturierungsstrecken, die beidseits an den Buffbach angeschlossen sind (Kompensations-23 

maßnahmen zum Ausbau der Bundesautobahn (BAB) A9, 2008) (in LFU 2017): auf einer Ge-24 

samtfläche von ca. 33,9 ha wurden Ersatzmaßnahmen für den Bau der BAB A9 durchgeführt. 25 

In dem Zusammenhang wurde neben der Aufforstung von Ackerflächen und der Ausweisung 26 

von Sukzessionsflächen ein Abschnitt des Buffbachs renaturiert. Im Rahmen der Renaturie-27 

rung wurde ein begradigter, naturferner Abschnitt des Buffbachs in sein ursprüngliches Bett 28 

zurückverlegt, das durch ehemalige Mäander gekennzeichnet war. Zudem wurde auf beiden 29 

Uferseiten durch Sukzession ein naturnaher Gewässerrandstreifen entwickelt. In diesem Ab-30 

schnitt wurde der begradigte Bachlauf belassen, durch den noch heute das meiste Wasser 31 

fließt und der regelmäßig gemäht wird. Teilweise fand eine Initialpflanzung von Ufergehölzen, 32 

u.a. Schwarzerle (Alnus glutinosa) statt. Die umliegenden Grünlandflächen wurden der natürli-33 

chen Sukzession überlassen. Ziel der Maßnahme: ökologische Aufwertung des Bachlaufs als 34 

Lebensraum für Flora und Fauna sowie die Wiederherstellung naturnaher Bodenwasser- und 35 

Vegetationsverhältnisse im Niederungsbereich (DEGES 1997). 36 

- WBV ĂPlane-Buckauñ Sanierung von 42 landwirtschaftlichen Stauanlagen außerhalb des FFH-37 

Gebietes im NSG ĂBelziger Landschaftswiesenñ 2021 für den Rückhalt von Wasser im Bereich 38 

des Großen Kanals (Projektdaten vom NSF 2021). Die Sanierung von Stauanlagen am Großen 39 

Kanal hat auch Auswirkungen auf den Wasserhaushalt u.a. in der Plane (LFU 2017, S. 123) 40 

- Im südlichen Bereich des FFH-Gebietes Plane Oberlauf werden 18 Feuchtwiesen im Rahmen 41 

des Vertragsnaturschutzes ein- bis zweischürig gemäht. Zudem erfolgt ein botanisches Moni-42 

toring. 43 
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Flurneuordnung 1 

Im Bereich der Belziger Landschaftswiesen läuft seit 2014 ein Flurbereinigungsverfahren u.a. mit dem 2 

Ziel, die zersplitterte Grundstücksstruktur in Einklang mit der derzeitigen Nutzung zu bringen. Es sollen 3 

Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung und des Naturschutzes durchgeführt werden. 4 

1.5 Eigentümerstruktur  5 

Die Information über die Eigentumsverhältnisse ist für die spätere Ermittlung der Flächenverfügbarkeit 6 

erforderlich. Bei der Planung der Umsetzungskonzeption ist es notwendig, die Landnutzer bzw. die Ei-7 

gentümer der maßnahmenrelevanten Flächen zu kennen, um sie in die Maßnahmenplanung angemes-8 

sen einbinden zu können. 9 

Wie Tabelle 2 entnommen werden kann, befindet sich der Großteil der Flächen des FFH-Gebietes Plane 10 

Oberlauf im Eigentum von Privateigentümern (75,9 %). Ein weiterer kennzeichnender Teil der Flächen, 11 

entfällt auf Gebietskörperschaften (7,2 %), das Land Brandenburg (5,9 %) und Naturschutzorganisatio-12 

nen (5,4 %). Letztere liegen hauptsächlich im Bereich des NSG ĂPlanetalñ. Vereinzelter sind Flurstücke 13 

im Eigentum von Kirchen und Religionsgemeinschaften (3,4 %). Ein geringer Anteil ist im Eigentum von 14 

sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts (0,7 %, v.a. im Bereich des Buffbachs), der 15 

Bundesrepublik Deutschland (0,6 %; u.a. in der Nähe zur Autobahn A9), BVVG (0,2 %, sehr vereinzelt) 16 

und anderen Eigentümern (0,1 %). 0,4 % der Flächen wurden nicht erfasst oder übermittelt. 17 

Tabelle 2: Eigentümerstruktur im FFH -Gebiet Plane Oberlauf  18 

1.6 Biotische Ausstattung  19 

In den folgenden Kapiteln wird die biotische Ausstattung im FFH-Gebiet Plane Oberlauf dargestellt. 20 

Grundlage der Beschreibung der Lebensraumtypen ist die terrestrische Biotop- und Lebensraumkartie-21 

rung aus den Jahren 2019 und 2020 (PLANLAND & DR. ULRICH FISCHER 2020) mit Korrekturen durch das 22 

LfU im Jahr 2025. Für die im FFH-Gebiet lebenden Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß 23 

Anhang II der FFH-Richtlinie wurden in den Jahren 2022ï2023 das Bachneunauge (Lampetra planeri), 24 

der Kammmolch (Triturus cristatus), die Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior), das Große Mau-25 

sohr (Myotis myotis) und die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) erfasst. Weiterhin wurden die 26 

Eigentümer  Fläche in ha  Anteil in %  

Bundesrepublik Deutschland  6,4 0,6 

BVVG 1,8 0,2 

Land Brandenburg 58,7 5,9 

Gebietskörperschaften 72,4 7,2 

Naturschutzorganisationen 54,6 5,4 

Sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts 7,1 0,7 

Kirchen- und Religionsgemeinschaften 33,6 3,4 

Privateigentum 761,0 75,9 

Andere Eigentümer 1,4 0,1 

Nicht erfasst / übermittelt 3,9 0,4 

Gesamt  1.003,0 100,0% 
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Arten Bergmolch (Ichthyosaura alpestris) und Glattnatter (Coronella austriaca) 2023 im FFH-Gebiet 1 

Plane Oberlauf aufgenommen. Für den Fischotter (Lutra lutra) und den Biber (Castor fiber) wurde eine 2 

Datenrecherche mit Erfassung der Biberdämme, Biberbauten und Wanderhindernissen durchgeführt 3 

(ALNUS 2025 und 2025A). Für die Vogelarten nach Anhang I Vogelschutzrichtlinie erfolgte eine Daten-4 

recherche und -auswertung der durch die Maßnahmen betroffenen Arten (ALNUS 2025B). 5 

1.6.1 Überblick über die biotische Ausstattung  6 

Besonders wertgebend für das FFH-Gebiet sind die FFH-Lebensraumtypen ĂFlüsse der planaren bis 7 

montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (LRT 3260)ñ 8 

mit > 30 km Länge und die FlieÇgewªsser begleitenden Ă*Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 9 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (LRT 91E0*)ñ mit einer Fläche von 151,2 ha. 10 

Der Naturpark Hoher Flªming (MLUK 2023) beschreibt die Plane folgendermaÇen: ĂDie Plane ist das 11 

faunistisch wertvollste Fließgewässer des Flämings. Sie beherbergt eine außerordentlich artenreiche 12 

und sehr naturnahe benthische Fauna von denen insbesondere die Vorkommen rheotypischer Arten 13 

der Steinfliegen, Eintagsfliegen, Kºcherfliegen und Mollusken von ¿berregionaler Bedeutung sindñ. 14 

Das Quellgebiet bei Raben und der Oberlauf der Plane bis zur Werdermühle besitzen einen weitge-15 

hend naturnahen Charakter. Zahlreiche geschützte Biotoptypen sind hier im Wechsel nebeneinander, 16 

bzw. strukturell und funktional eng mit einander verwoben, vorhanden. In diesem Abschnitt des Plane-17 

tals existieren neben den diversen FFH-Lebensraumtypen (siehe Kap. 1.6.2) sehr artenreiche Feucht-18 

wiesen mit Orchideenvorkommen, die einschürig gemäht werden.  19 

In den Belziger Landschaftswiesen wurden vergleichsweise wenige artenreiche Frisch- und Feuchtwie-20 

senbereiche kartiert (PLANLAND & DR. ULRICH FISCHER 2020).  21 

Der Anteil der nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG gesetzlich geschützten Biotope liegt im 22 

FFH-Gebiet bei 27,7 % (303,9 ha), siehe Tabelle 3. Den größten Anteil hieran haben geschützte Wald-23 

gesellschaften mit 137,9 ha (12,6 %).  24 

Die im FFH-Gebiet vorkommenden Biotopklassen und deren Flächenausdehnung sind in folgender Ta-25 

belle dargestellt. 26 

Tabelle 3: Übersicht Biotopausstattung  (Stand Daten LfU 24.03.2025)  27 

Biotopklassen  

Fläche  

in ha * 
Anteil am  
Gebiet in %  

gesetzlich  
geschützte  
Biotope in ha  

Anteil gesetzlich 
geschützter Bio-
tope in %  

Fließgewässer 84,5 7,7 40,5 3,6 

Röhrichtgesellschaften 0,3 0,03 0,3 0,03 

Standgewässer 9,9 0,9 8,4 0,8 

Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren 10,3 0,9 - - 

Gras- und Staudenfluren 607,4 55,4 79,1** 7,2** 

Trockenrasen 6,2 0,6 6,2 0,6 

Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und -
gruppen 

56,5 5,1 31,7 2,9 

Wälder  159,4 14,8 137,9 12,6 

Forsten 48,3 4,4 - - 
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Biotopklassen  

Fläche  

in ha * 
Anteil am  
Gebiet in %  

gesetzlich  
geschützte  
Biotope in ha  

Anteil gesetzlich 
geschützter Bio-
tope in %  

Äcker 101,2 9,2 - - 

Biotope der Grün- und Freiflächen 4,7 0,4 - - 

Sonderbiotope 0,2 0,02 0,2 0,02 

Bebaute Gebiete 4,3 0,4 - - 

Verkehrsanlagen und Sonderflächen 4,0 0,4 - - 

Summe 1.097,1*** 100 303,9 27,7 

* Die Linienbiotope wurden mit ihrer angegebenen oder bei fehlenden Angaben mit einer Breite von 5 m oder 10 m (Bereich 1 
Belziger Landschaftswiesen) bei Fließgewässern bzw. 7,5 m für andere Linienbiotope berechnet. Punktbiotope wurden mit einer 2 
Ausdehnung von 0,2 ha flächig gemäß dem Handbuch zur Durchführung der Managementplanung (Stand 2016) bilanziert. 3 
Daher überschreitet die hier angegebene Flächensumme die Gesamtgebietsfläche des FFH-Gebietes. 4 

** Magere Flachland-Mähwiesen sind inzwischen nach § 30 BNatSchG i.V.m § 18 BbgNatSchAG geschützt, ist in der BBK als 5 
vorliegende Datengrundlage ggf. noch nicht berücksichtigt. 6 

*** Die tatsächliche Größe des FFH-Gebietes Plane Oberlauf beträgt 1003,0 ha. Die vorliegende Abweichung ergibt sich aus der 7 
Überlagerung von Linien- und Punktbiotopen mit den Flächenbiotopen. 8 

Besonders seltene, für Brandenburg oder Deutschland naturschutzfachlich bedeutsame Vorkommen 9 

von Pflanzenarten oder Tierarten und deren Lebensräumen werden in tabellarischer Form aufgelistet. 10 

Dazu zählen die Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie, Arten des Anhangs I der Vogelschutz-11 

richtlinie sowie Arten der Kategorien 1 und 2 der Roten Listen des Landes Brandenburg sowie weitere 12 

Arten mit besonderer internationaler und nationaler Verantwortung Brandenburgs entsprechend der An-13 

lagen der Projektauswahlkriterien Richtlinie Natürliches Erbe und Umweltbewusstsein (ILB 2023). 14 

Für an Gewässer bzw. Feuchtgebiete gebundene Arten wie z. B. Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra 15 

lutra), Kammmolch (Triturus cristatus), Bachneunauge (Lampetra planeri), Große Moosjungfer (Leucor-16 

rhinia pectoralis) und Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) und den Bergmolch (Ichthyosaura 17 

alpestris) ist das FFH-Gebiet ebenfalls von Bedeutung.  18 

Die folgenden Beibeobachtungen wertgebender Tierarten  wurden im Rahmen der Biotopkartierung no-19 

tiert (2002-2003 und/oder 2019-2020):  20 

In den BBK-Daten finden sich Nachweise des Bibers aus dem Jahr 2019, in Form von Fraßspuren oder 21 

als Biberdämme/ Biberstaue, im Bereich der Plane (Raben bis Komthurmühle), am Buffbach sowie in 22 

einem Eichen-Hainbuchenwald bei Rädigke (Biotop-IDs siehe Tabelle unten).  23 

Beobachtungen des Eisvogels (Alcedo atthis) wurden 2019 an mehreren Stillgewässern (3842NW0025, 24 

3842NW0027, 3842NW0073) sowie an der Plane (3842NW0206, 3842NW0249, 3842SW0112, 25 

3842SW0197, 3941NO1082) notiert. Der Neuntöter (Lanius collurio) wurde in Gebüschen am Rand 26 

einer Feuchtwiese bei Raben als Brutvogel beobachtet (Biotop-ID 3941SW1033). Der Kranich (Grus 27 

grus) brütet regelmäßig zwischen Raben und Rädigke. Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) und Uhu 28 

(Bubo bubo) nutzen das Gebiet.  29 

Der Schwarzspecht (Dryocopus martius) wurde 2019 in zwei Waldflächen vermerkt (Erlenbruchwald 30 

südlich Werdermühle, Buchenwald nordwestlich von Niemegk) und besitzt im FFH-Gebiet mit Sicherheit 31 

weitere Reviere.  32 

Im Planetal zwischen Raben und Rädigke sowie westlich von Niemegk wurden 2016 mehrere Dauer-33 

beobachtungsflächen (DBF) für ein floristisches Monitoring eingerichtet (GALL, 2023). Dort gelangen 34 

diverse Nachweise seltener und gefährdeter Pflanzenarten :  35 
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Das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) wurde 2020 in artenreichen 1 

Feuchtwiesen zwischen Raben und der Werdermühle 3941NO1198 (= Dauerbeobachtungsfläche 6), 2 

3941NO1208 (= DBF 7), 3941SO1024, 3941SW1015, -1033 sowie in einer artenreichen Feuchtwiese 3 

3941SO1073 (= DBF 5, Flur 22 Niemegk) erfasst (BBK; GALL, 2023). Im Rahmen des Monitorings 2022 4 

auch in 3941NO1208. Das Steifblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata; vermutlich Hybride x 5 

aschersoniana) wurde 2020 in der Feuchtwiese 3941NO1208 nachgewiesen.  6 

Die Faden-Binse (Juncus filiformis) wurde 2022 in artenreichen Feuchtwiesen nahe Raben 7 

(3941SW1012, 3941SW1045) nachgewiesen (GALL, 2023) (= DBF 8, 10 bzw. 11). Der Große Wiesen-8 

knopf (Sanguisorba officinalis) wurde in einer artenreichen Frischwiese 3842NW0264 bei Trebitz und 9 

der Kamm-Wurmfarn (Dryopteris cristata) im Giersch-Erlen-Eschenwald 3842NW0011 und einem quel-10 

ligen Großseggen-Erlenbruch am Funderbach, 3942NW0070) nachgewiesen (BBK, 2019).  11 

Im Jahr 2002 wurden Hain-Gilbweiderich (Lysimachia nemorum) (3941NO1207; 3942NW1006), Was-12 

ser-Ampfer (Rumex aquaticus) in mehreren Biotopflächen (derzeit als Frischgrünland kartiert) sowie 13 

Wiesenknöterich (Bistorta officinalis) in 3842SW0223 (artenarme Frischwiese östlich der Plane bei 14 

Mörz) notiert (BBK-Daten). 15 

Die Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) wurde von Herrn Hartleb 2023 an der Plane im NSG mit 16 

zwei Exemplaren erfasst. Weitere Nachweise liegen aus dem Monitoring zur WRRL und von Peter 17 

Schubert aus mehreren Jahren vor. Die Art ist auf gute Gewässerqualität und feinkiesige bis feinsandige 18 

Sedimente in Kombination mit submersem Wurzelwerk von Ufergehölzen angewiesen. Der Verbrei-19 

tungsschwerpunkt in Brandenburg liegt im Bereich von Oder, Neiße und Spree.  20 

Tabelle 4: Vorkommen besonders bedeutender Arten im FFH-Gebiet Plane Oberlauf  21 

Art  FFH-RL / 
VSchRL 

RL 
BB 

Beson-
dere Ver-
antwor-
tung BB  

Erhöhter 
Hand-
lungs - 
bedarf 
BB 

Nach-
weis  

Vorkommen im Gebiet 
(Flächen -ID) 

Bemerkung  

Biber  

(Castor fiber) 

II 1 - - 2019 
(BBK) 

3842NW0030, 
3842SW0112, 

3941NO1082, -1144,  

-1223, 3942NW0132,  

-1013, -1035 

PLANLAND & 

DR. ULRICH 

FISCHER 2020 

Fischotter  

(Lutra lutra) 

II; IV 1 x x - Gesamtes FFH-Gebiet 

 

ALNUS LINGE 

& HOFFMANN 

2025 

Kammmolch  

(Triturus cristatus) 

II 3 x x 1998-
2007 

2023 

Regelmäßig 50-60 Ind. Alte 
Badeanstalt Raben 

3 Ind. Alte Badeanstalt Ra-
ben 

NW 2025 

Bachneunauge  

(Lampetra planeri) 

II 2 - - 2023 Plane, Adda, Buffbach, Fun-
derbach Unterlauf, Dahns-
dorfer Bach Unterlauf 

IFB, WOLF 

2023 

Schmale Windelschnecke 
(Vertigo angustior) 

II - x x 2024 Feuchtwiesen bei Raben und 
Rädigke 

ALNUS LINGE 

& HOFFMANN  

2024 

Grüne Keiljungfer 

(Ophiogomphus cecilia) 

II; IV  2 x - 2023 

 

 

2024 

3742SW0087; 3842NW0214 

 

3942NW1004 

HARTLEB  

 

 

ALNUS  

Großtrappe  

(Otis tarda) 

I 1 X X 2025 Keine Nennung Leben an-
grenzend im 
Offenland 
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Art  FFH-RL / 
VSchRL 

RL 
BB 

Beson-
dere Ver-
antwor-
tung BB  

Erhöhter 
Hand-
lungs - 
bedarf 
BB 

Nach-
weis  

Vorkommen im Gebiet 
(Flächen -ID) 

Bemerkung  

Eisvogel  

(Alcedo atthis) 

I - X X 2019 
(BBK)  

3842NW0025, -0027,  

-0073,  

-0206, -0249, 

3842SW0112, -0197, 

3941NO1082, -1248 

3942NW0033, -1035 

FISCHER 2019 

Kranich  

(Grus grus) 

I - X X 2003 
(BBK) 

3941NO0106; -0107 ZIMMERMANN 
2003 

Neuntöter  

(Lanus collurio) 

I 3 - - 2020 
(BBK) 

3941SW1033 FISCHER 2019 

Schwarzspecht  

(Dryocopus martius) 

I - X - 2020 

(BBK) 

3941NO1054; 3942NW1036 FISCHER 2019 

Mittelspecht 

(Dendrocopos medius) 

I - X - 2002 
(BBK) 

3842SW0201 

3842NW0052 

ZIMMERMANN 

2002 

Breitblättriges Knaben-
kraut (Dactylorhiza ma-
jalis subsp. majalis) 

- 2 X - 2020 
(BBK) 

3941NO1198, -1208, 
3941SO1024, -1073, 
3941SW1015, -1033 

 

GALL 2023 

Faden-Binse  

(Juncus filiformis) 

- 2 - - 2022 
(BBK) 

3941SW1012, -1045 GALL 2023 

Großer Wiesenknopf 
(Sanguisorba officinalis)  

- 2 - - 2019 
(BBK) 

3842NW0264  FISCHER 2019 

Hain-Gilbweiderich  

(Lysimachia nemorum) 

- 2 X - 2002 
(BBK) 

3941NO1207, 3942NW1006 ZIMMERMANN 

2003 

Kamm-Wurmfarn  

(Dryopteris cristata) 

- 2 - - 2019 
(BBK) 

3842NW0011, -0070 FISCHER 2019 

Steifblättriges Knaben-
kraut (Dactylorhiza incar-
nata)( cf x aschersoniana) 

- 2 - - 2020 
(BBK) 

3941NO1208  FISCHER 2019 

Wasser-Ampfer  

(Rumex aquaticus) 

- 2 - - 2002 
(BBK) 

3842NW0040; -0041; 

-0064; -0070 

3842SW0110; -0111 

ZIMMERMANN 

2003 

Wiesenknöterich  

(Bistorta officinalis) 

- 2 - - 2002 
(BBK) 

3842SW0223 ZIMMERMANN 

2003 

Spalte ĂFFH-RL / VSRLñ: Anhªnge der FFH-Richtlinie bzw. der Vogelschutzrichtlinie 1 
Spalte ĂRL BBñ: Gefªhrdungsgrad gemªÇ der jeweiligen Liste Roten Liste Brandenburgs  2 
Spalten ĂBesondere Verantwortung BBñ u. Spalte ĂErhºhter Handlungsbedarf BBñ: Eintragung eines ĂXñ falls zutreffend 3 
Spalte ĂNachweisñ: Jahr des letzten Nachweises 4 

1.6.2 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH -Richtlinie  5 

Lebensraumtypen (LRT) sind natürliche und naturnahe Lebensräume von gemeinschaftlichem Inte-6 

resse, die im Anhang I der FFH-Richtlinie aufgelistet sind. Für deren Erhaltung wurden europaweit be-7 

sondere Schutzgebiete im Netzwerk Natura 2000 ausgewiesen. Lebensraumtypen des Anhangs I der 8 

FFH-Richtlinie, die europaweit besonders stark gefährdet sind, werden von der Europäischen Kommis-9 

sion als Ăprioritªrñ eingestuft und mit einem Ă*ñ gekennzeichnet. Dies hat u.a. besonders strenge Schutz-10 

vorschriften im Falle von Eingriffen in zu deren Schutz ausgewiesenen Gebieten zur Folge. Im Anhang 11 

I der FFH-Richtlinie wurden 233 europaweit vorkommende Lebensraumtypen aufgenommen. Davon 12 

sind 93 Lebensraumtypen in Deutschland verbreitet und 39 Lebensraumtypen im Land Brandenburg 13 
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vorkommend. Hierzu zählen beispielsweise unterschiedliche Trockenrasentypen und bestimmte natur-1 

nahe Wälder. Beschreibungen der im Land Brandenburg vorkommenden Lebensraumtypen und das 2 

Bewertungsschema zur Bestimmung des Erhaltungsgrades sind auf einer Internetseite des Landesam-3 

tes für Umwelt veröffentlicht (siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/le-4 

bensraumtypen/). Der Zustand eines Lebensraumtyps wird auf der Ebene der einzelnen FFH-Gebiete 5 

und der einzelnen Vorkommen durch den Erhaltungsgrad beschrieben und ist in drei Stufen unterteilt: 6 

A ï hervorragend 7 

B ï gut 8 

C ï mittel bis schlecht 9 

Die Kriterien für die Bestimmung des Erhaltungsgrades der Lebensraumtypen sind: 10 

¶ Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen 11 

¶ Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars 12 

¶ Beeinträchtigungen 13 

In den Bewertungsschemata der einzelnen Lebensraumtypen sind die LRT-spezifischen Kriterien für 14 

die Habitatstrukturen, für das Arteninventar und für Beeinträchtigungen benannt. Flächen, die aktuell 15 

nicht die Kriterien eines Lebensraumtyps erfüllen, die jedoch relativ gut entwickelbar sind, werden als 16 

LRT-Entwicklungsflächen bezeichnet. 17 

Die einzelnen Vorkommen von Lebensraumtypen im FFH-Gebiet werden mit einer Identifikationsnum-18 

mer (PK-Ident) eindeutig gekennzeichnet. Der PK-Ident setzt aus einer Verwaltungsnummer, der Num-19 

mer des TK10-Kartenblattes und einer 4-stelligen fortlaufenden Nr. zusammen.  20 

Beispiel: DH18010-3749NO0025 21 

Diese Identifikationsnummer wird im Text, in den Tabellen und Anlagen verwendet. In der Karte 2 ĂBe-22 

stand und Bewertung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie und weitere wertgebende 23 

Biotopeñ wird nur die 4-stellige fortlaufende Nr. verwendet und dort kurz als ĂFlªchen-IDñ bezeichnet.  24 

In der folgenden Tabelle sind alle zum Referenzzeitpunkt (Spalte Standarddatenbogen #jahr) und zum 25 

Zeitpunkt der Planerstellung (Spalte Kartierung #jahr) vorkommenden Lebensraumtypen dargestellt. 26 

Der Referenzzeitpunkt ist der Zeitpunkt, an dem das FFH-Gebiet für diesen Lebensraumtyp an die EU 27 

gemeldet wurde. Wurde diese Meldung nachträglich korrigiert (Korrektur wissenschaftlicher Fehler, 28 

Stand: #), ist der Zeitpunkt dieser Korrektur der Referenzzeitpunkt. Es werden grundsätzlich alle erfass-29 

ten und maßgeblichen LRT-Flächen bezüglich ihres Erhaltungszustands beschrieben sowie die als Ent-30 

wicklungsflächen kartierten Biotope erwähnt. In Kapitel 2.2 werden für sämtliche LRT- und LRT-Ent-31 

wicklungsflächen Maßnahmen beschrieben. 32 

In folgender Tabelle werden die im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen gelistet. 33 

Tabelle 5: Übersicht der im FFH -Gebiet Plane Oberlauf  vorkommenden Lebensraumtypen  34 

Code Bezeichnung des LRT  Priori-
tärer 
LRT 

Erhaltungs -
grad  

SDB 
2025 
ha 

Kartierung 202 0,  

Aktualisierung 2025  

Beurteilung Re-
präsentativität 
2025 

ha Anzahl 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit ei-
ner Vegetation des Magnopota-
mions oder Hydrocharitions 

- A - - - D 

B - - - 

C - 6,5 5 

3260 - A - - - B 

https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/lebensraumtypen/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/biotopschutz/lebensraumtypen/
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Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht 1 
SDB: Standarddatenbogen, Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher Fehler für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf 2 
Anzahl: Die Anzahl umfasst LRT, die als Fläche, Linie, Punkt oder Begleitbiotop kartiert wurden. 3 
Repräsentativität: A = hervorragende Repräsentativität, B = gute Repräsentativität, C = signifikante Repräsentativität, D= nicht-4 
signifikante Präsenz (= nicht signifikanter LRT für das FFH-Gebiet) 5 
bb: Begleitbiotop 6 

Code Bezeichnung des LRT  Priori-
tärer 
LRT 

Erhaltungs -
grad  

SDB 
2025 
ha 

Kartierung 202 0,  

Aktualisierung 2025  

Beurteilung Re-
präsentativität 
2025 

ha Anzahl 

Flüsse der planaren bis monta-
nen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis und des Cal-
litricho-Batrachion 

B 13,1 13,1 17 

C 22,4 22,4 41 

6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen X A - - - B 

B - - - 

C 1,0 k.A nur 1 bb 

6230* Borstgrasrasen (und submontan 
auf dem europäischen Festland) 
auf Silikatböden 

X A - - - D 

 
B - 0,01 nur 1 bb 

C - 0,06 nur 1 bb 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkrei-
chem Boden, torfigen und tonig-
schluffigen Böden (Molinion cae-
ruleae) 

- A - - - B 

B - k.A. 1 bb 

C 1,0 0,4 1 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der 
planaren und montanen bis alpi-
nen Stufe 

- A - - - B 

B 0,4 0,4 17 bb 

C - 0,01 7 bb 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, San-
guisorba officinalis) 

- A - - - B 

B 1,8 1,8 3 

C 1,2 0,9 + 0,3 2 + 1 bb 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Lu-
zulo-Fagetum) 

 A - - - D 

B - 0,8 1 

C - 3,5 1 

9160 Subatlantischer oder mitteleuro-
päischer Stieleichenwald oder Ei-
chen- Hainbuchenwald (Car-
pinion betuli) 

- A - - - B 

B 6,2 6,2 + 0,3 4 + 3 bb 

C - 2,2 + 1,6 3 + 3 bb 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder 
auf Sandebenen mit Quercus ro-
bur 

- A - - - D 

B - 2,9 2 

C - 1,3 3 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

X A - - - B 

B 129,8 129,8 + 0,8 38 + 12 bb 

C - 21,4 + 3,5  23 + 34 bb 

 Summe: 176,9 220,18 143 ohne bb - 
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Zusätzlich wurden für alle LRT auch Entwicklungsflächen erfasst. Die im FFH-Gebiet vorkommenden 1 

Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie sind in der Karte 2 (Bestand und Bewertung der 2 

Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL) dargestellt. 3 

1.6.2.1 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  oder Hydrochari-4 

tions  (LRT 3150) 5 

Der LRT 3150 ist in der 21. ErhZV nicht aufgeführt. Bei der Kartierung 2019 wurden fünf Standgewässer 6 

(Gewässer in Kies- und Lehmgruben) als LRT 3150 eingestuft. Der Erhaltungsgrad wurde als mittel bis 7 

schlecht (EHG C) bewertet.  8 

Südlich von Gömnigk und nordöstlich der Wühlmühle befinden sich fünf Gewässer in Lehm- bzw. Kies-9 

gruben am Rand des Planetals. Davon werden zwei Gewªsser (ĂLehmgrube Jordanñ 3842NW0025, 10 

Kiesgrube 3842NW0026) als Angelgewässer genutzt.  11 

Abbildung 8: LRT 3150 Kiesgrube bei Gömnigk (3842NW0026) (Dr. Ulrich Fischer , 09/2019) 12 

 13 

Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde bei allen LRT-Gewässern als mit-14 

tel bis schlecht (Kategorie C) bewertet. Typische Elemente der aquatischen Vegetation sind an den 15 

Kies- und Lehmgruben nur durch Hornblatt-Schwebematten vertreten. Die Ufer- und Verlandungsvege-16 

tation ist meist durch Schilfröhrichte und Ufergehölze aus Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa), Silber-Wei-17 

den (Salix alba), Eschen (Fraxinus excelsior) u.a. vertreten.  18 

Das lebensraumtypische Arteninventar ist gleichfalls an allen Gewªssern des LRT nur Ăin Teilen vor-19 

handenñ (2 bis 5 charakteristische Arten): Zartes Hornblatt (Ceratophyllum submersum), Kleine Was-20 

serlinse (Lemna minor), Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela polyrhiza). Die Gewässer in Lehm- bzw. 21 

Kiesgruben wiesen außer Zartem Hornblatt und Arten der Großröhrichte (Schilf Phragmites australis, 22 

u.a.) keine kennzeichnenden Makrophyten auf.  23 

Das Kriterium Beeinträchtigungen wurde überwiegend als mittel (Kategorie B) bewertet, ohne weitere 24 

Begründung. Bei dem mit 2,8 ha größten Kiesgruben-Gewässer (3842NW0027) wurden die Beeinträch-25 

tigungen als stark bewertet, vermutlich aufgrund des Nährstoffstatus und der Ausbreitung von Nähr-26 

stoffzeigern (Algenblüte).  27 

Ein Kleingewässer südlich von Gömnigk (3842NW0053) wurde als LRT 3150-Entwicklungsfläche aus-28 

gewiesen.  29 
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Tabelle 6: Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  oder Hydrochariti-1 
ons  (LRT 3150) im FFH -Gebiet Plane Oberlauf  2 

Erhaltungsgrad  Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope* 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope 

Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B ï gut - - - - - - - 

C ï mittel bis schlecht 6,5 0,6 5 - - - 5 

Gesamt 6,5 0,6 5 - - - 5 

LRT-Entwicklungsflächen 

3150 0,03 0,1 1 2 - - 3 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

3150 - - - - - - - 

Tabelle 7: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 3 
Magnopotamions  oder Hydrocharitions  (LRT 3150) im FFH -Gebiet Plane Oberlauf  4 

PK-Ident  Fläche in ha  Habitatstruktur  Arteninventar  Beeinträchtigun-
gen 

Gesamtbewertung  

HF19012-3842NW0024 0,6 C C B C 

HF19012-3842NW0025 0,9 C C B C 

HF19012-3842NW0026 1,3 C C B C 

HF19012-3842NW0027 2,8 C C C C 

HF19012-3842NW0073 0,8 C C B C 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 5 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 6 

Der LRT 3150 wird im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf (Stand nach Abstim-7 

mung wissenschaftlicher Fehler) nicht gemeldet. Der LRT 3150 ist nicht repräsentativ. Es besteht kein 8 

Handlungsbedarf zur Formulierung von Erhaltungszielen und -maßnahmen zur Sicherung des LRT 9 

3150. 10 

Der Erhaltungszustand des LRT 3150 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach dem natio-11 

nalen Bericht des Jahres 2019 (BFN 2019) als ungünstig-schlecht (U2) bewertet. Brandenburg weist 12 

dabei einen Anteil von 31 % an der kontinentalen Region Deutschlands für diesen LRT auf. Für den 13 

Erhaltungszustand des LRT 3150 besteht für Brandenburg eine besondere Verantwortung sowie ein 14 

erhöhter Handlungsbedarf zur Sicherung / Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 15 

(LFU 2016). 16 

1.6.2.2 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  und 17 

des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) 18 

Bei den Kartierungen wurde der LRT mit 22,4 ha in einen mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) 19 

und mit 13,1 ha einen guten Erhaltungsgrad (EHG B) nachgewiesen.  20 

Die Plane befindet sich mit ca. 40 km Lauflänge innerhalb des FFH-Gebietes. Des Weiteren verlaufen 21 

die natürlichen Zuflüsse Buffbach (mit Adda und Funderbach), Dahnsdorfer Bach und Lühnsdorfer Bach 22 

ganz oder teilweise im FFH-Gebiet. Weitere Gewässer-Abschnitte, einschließlich zweier Altarme, wur-23 

den als Entwicklungsflächen für den LRT 3260 ausgewiesen.  24 
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Der Lebensraumtyp 3260 umfasst natürliche und naturnahe Fließgewässer (Bäche und Flüsse), die 1 

typischerweise eine flutende Unterwasservegetation aufweisen. Sie haben in Brandenburg eine meist 2 

mäßige, seltener auch starke Strömung und oftmals sommerwarmes Wasser, im Hohen Fläming ist das 3 

Wasser jedoch sommerkalt. Gräben mit flutender Unterwasservegetation gehören ebenfalls zum Le-4 

bensraumtyp. Die Plane ist dem Typ 15 ï sandgeprägter Tieflandfluss, Buffbach und Lühnsdorfer Bach 5 

dem Typ 14 ï sandgeprägter Tieflandbach, die Adda dem Typ 16 ï kiesgeprägter Tieflandbach und der 6 

Dahnsdorfer Bach dem Typ 11 ï organisch geprägter Bach zuzuordnen.  7 

Die Erhaltungsgrade des Lebensraumtyps 3260 auf Gebietsebene sind in der folgenden Tabelle darge-8 

stellt.  9 

Tabelle 8: Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  und 10 
des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) im FFH -Gebiet Plane Oberlauf  11 

Erhaltungsgrad  Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope 

Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B ï gut 13,1 1,3 - 17 - - 17 

C ï mittel bis schlecht 22,4 2,2 - 41 - - 41 

Gesamt 35,5 3,5 - 58 - - 58 

LRT-Entwicklungsflächen 

3260 1,5 0,1 2 6 - - 8 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

3260 - - - - - - - 

* Die Linienbiotope wurden mit einer angenommenen Breite flächig gemäß dem Handbuch zur Durchführung der Management-12 
planung bilanziert. Für die Plane im NSG Belziger Landschaftswiesen wurde für die Berechnung eine Breite von 10 m , bei allen 13 
anderen Gewässern von 5 m Breite angenommen. 14 

 15 

Abbildung 9: LRT 3260 (3941NO1209, Plane bei Rädigke ) (Dr. Ulrich Fischer , 03.11.2019) 16 

 17 

Der Oberlauf der Plane vom Quellgebiet bis oberhalb der Wühlmühle besitzt auf etwa 22 km Lauflänge 18 

einen weitgehend naturnahen Charakter (Gewässer-km 61,385 bis ca. 39).  19 

Insbesondere vom Quellgebiet bei Raben bis zur Werdermühle entsprechen die Gewässerstrukturen 20 

und der Lauf der Plane auf ca. 10,7 km (km 61+385 bis 50+840) weitgehend dem natürlichen Zustand. 21 



 Managementplan für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf 

 

Grundlagen 49 

 

Zu diesem Abschnitt der Plane gehören die Biotope 3941NW1025, 3941NO1082, 3941NO1169, 1 

3941NO1209, 3941SO1070 und 3941SW1008. Zwei Abschnitte wurden mit einem mittel bis schlechten 2 

Erhaltungsgrad (EHG C), die weiteren Abschnitte bis auf kurze Abschnitte in Ortsnähe und einige zu-3 

fließende Bäche mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) bewertet. Die Plane ist hier durch ein Ă... 4 

mäßig bis stark geschwungenes Naturprofil mit vielen besonderen Ufer- und Sohlstrukturen sowie hoher 5 

Eigendynamik durch Erlenbruchwald verlaufend, Sohlsubstrat Sand mit Kiesbereichenñ charakterisiert 6 

(GEK, 2017).  7 

Die Plane vom Quellgebiet bis Raben (Gewässer-km ca. 61+385 bis ca. 60+400) (3941NW1025) ver-8 

läuft auf ca. 1 km Länge als schmaler, leicht mäandrierender, meist beschatteter Bach durch quelligen 9 

Erlenbruchwald. Quellige Zuflüsse kamen auch aus den umliegenden Grünlandflächen. Das Sohlen-10 

substrat wechselt zwischen Sand, Schlick, Schlamm und anstehendem Torf. Ein Ufer- oder Sohlverbau 11 

sowie Querbauwerke sind nicht vorhanden. Berlen-Bachröhricht (mit Berula erecta) war aufgrund der 12 

starken Beschattung nur kleinflächig ausgebildet. Stellenweise begleiteten Sumpf-Segge (Carex a-13 

cutiformis) oder Wald-Simse (Scirpus sylvatica) das Bachbett. Die Vollständigkeit des lebensraumtypi-14 

schen Arteninventars wurde gutachterlich als nur in Teilen vorhanden bewertet (Kategorie C). Zum Kar-15 

tierzeitpunkt war der oberste Abschnitt der Plane (Quellgebiet im Grünland) ausgetrocknet und der 16 

Durchfluss im betrachteten Abschnitt nur schwach. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habi-17 

tatstrukturen wurde als mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet, trotz der Einschªtzung Ăgering verªn-18 

dertñ (Stufe 2) in der Gewässerstrukturgütekartierung (GSGK) aus dem Jahr 2011/12. Die Beeinträchti-19 

gungen (Wassermangel im Quellgebiet und entwässernde Gräben im Auenbereich) wurden als mittel 20 

(Kategorie B) bewertet, ohne Erläuterung.  21 

Auf der Höhe der Ortslage Raben (Gewässer-km ca. 60+400 bis 59+600) wird die Plane von einem 22 

älteren, strukturreichen Erlen-Quellwald bzw. von einem Gehölzsaum beschattet (3941SW1008). Der 23 

naturnah mäandrierende Bach wird von zahlreichen Zuflüssen aus Quellen, kleinen Quellfließen und 24 

Gräben gespeist, der Bachlauf verbreitert sich daher zunehmend. Als besondere Sohlenstrukturen wur-25 

den Totholz, Wurzelflächen sowie Flachwasserbereiche genannt. Die Vollständigkeit der lebensraum-26 

typischen Habitatstrukturen wurde als gut (Kategorie B) bewertet (übereinstimmend mit der Bewertung 27 

der GSGK (Stufe 1/ 2 = unverändert/ gering verändert). Berlen-Bachröhricht war aufgrund der starken 28 

Beschattung nur kleinflächig ausgebildet. Das als invasive Art zu bewertende Drüsige Springkraut (Im-29 

patiens glandulifera) wuchs hier vereinzelt. Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars 30 

wurde gutachterlich als weitgehend vorhanden bewertet (Kategorie B). Die Brücke der Landesstraße 31 

L84 überquert den Bach nordwestlich von Raben und ist weitlumig, mit einem Schotterbett, ausgebaut 32 

[vgl. Fotodoku GEK]. Auf Höhe der Mühle befindet sich am Bach eine Pegelstation mit einer betonierten 33 

Sohlschwelle (in Gewässerstrukturgütekartierung als ökologisch durchgängig bewertet). Die Ufer sind 34 

hier punktuell mit Betonwänden eingefasst. Abgesehen von diesen kurzen Abschnitten sind verbaute 35 

Ufer oder weitere Querbauwerke nicht vorhanden. Das Kriterium Beeinträchtigungen wurde dennoch 36 

mit stark (Kategorie C) bewertet, obwohl der Uferverbau nur punktuell vorhanden ist.  37 

Westlich von Raben und in der Ortslage Raben fließen drei Fließe der Plane von Süden zu, von denen 38 

eins als LRT 3260 bewertet wurde (3941SW1035). Das schmale beschattete, sich schlängelnde Quell-39 

flieÇ erhªlt schwachen Zufluss aus der ĂBadeanstaltñ bei Raben (3941SW2035). Hier wurden die Habi-40 

tatstrukturen als gut ausgeprägt bewertet (Kategorie B). Die fließgewässertypische Vegetation war stel-41 

lenweise durch Berlen-Bachröhricht und Bestände des Bach-Ehrenpreis (Veronica beccabunga) vertre-42 

ten. Aufgrund der Beschattung fehlte hier die Wasservegetation. Das lebensraumtypische Arteninventar 43 

war nur in Teilen vorhanden (Kategorie C). Vorhandene Beeinträchtigungen wurden als stark (Kategorie 44 

C) bewertet. Der EHG wurde als mittel bis schlecht (EHG C) bewertet. Die Biotope 3941SW1017 und -45 

2005 wurden als nicht natürliche Fließe eingestuft und haben keine Einstufung als LRT 3260 oder als 46 

LRT 3260-Entwicklungsfläche erhalten. 47 
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Der ca. 320 m lange Bullenbach bei Raben (3941SO1046), mehrere der Plane zufließende, naturnahe 1 

Quellfließe östlich von Raben (3941SO3033) sowie westlich von Rädigke (3941NO2196, -4196) wurden 2 

mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) bewertet. Die Biotope 3941NO3196; -1207; 3941SO1033; -3 

1146; -2033 konnten nicht als LRT 3260-Flächen oder als LRT 3260-Entwicklungsflächen bewertet wer-4 

den. Der Bullenbach (3941SO1046) weist einen gewundenen bis mäandrierenden Lauf auf und wird 5 

von zufließenden Quellen gespeist. Erlen und teilweise sehr alte Stieleichen (bis zu 80-90 cm Brusthö-6 

hendurchmesser) begleiten den Bach. Sie haben sich sukzessiv auf aufgelassenen Streuwiesen ange-7 

siedelt und haben sich zu Auenwald entwickelt. Bei den Fließen östlich von Raben (3941SO1146, 8 

3941SO1033, 3941SO2033, -3033; zwischen 80 und 330 m lang) handelt es sich um ein verzweigtes 9 

enges Grabensystem, dass die Feuchtwaldgesellschaften entwässert. Die Entwässerungswirkung des 10 

Grabensystems in den prioritären Lebensraumtypen hält bis heute an. 11 

Weitere mäandrierende Quellfließe (3941NO2196, 3941NO3196, 3941NO4196; zwischen 150 und 12 

230 m lang) entspringen am Südrand des Planetals und sind ähnlich wie die zuvor beschriebenen cha-13 

rakterisiert, zum Zeitpunkt der Kartierung mit Ăkrªftig sprudelndem Abflussñ, stellenweise mit Eiseno-14 

ckerbildung. Als besondere Sohlenstrukturen wurden für alle Gewässer Totholz, Wurzelflächen sowie 15 

Flachwasserbereiche genannt. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde 16 

als gut (Kategorie B) bewertet. Die beschriebenen Bäche sind sämtlich durch umgebenden Quell-Erlen-17 

bruchwald beschattet, aufgrund dessen fehlte jeweils die lebensraumtypische Wasservegetation. Das 18 

lebensraumtypische Arteninventar war jeweils nur in Teilen vorhanden (Kategorie C). Vorhandene Be-19 

einträchtigungen wurden als mittel (Kategorie B) bewertet.  20 

Der Lauf der Plane von östlich Raben bis Rädigke (ca. 4,1 km; Gewässer-km ca. 59+600 bis ca. 55+500) 21 

(3941SO1070, -3941NO1209) gehört ebenfalls den naturnahen, überwiegend (stark) beschatteten Bä-22 

chen an. Der Lauf ist hier stark mäandrierend, mineralische und Quellmoorstandorte wechseln an den 23 

Ufern. Aufgrund zahlreich zufließender Quellbäche war eine deutliche Strömung vorhanden. Neben Tot-24 

holz und zahlreichen Sturzbäumen wurden als besondere Sohlenstrukturen u.a. Rauscheflächen, 25 

Schnellen, Kehrwasser, Tiefrinnen und überströmte Wurzelflächen vermerkt. Ein Gehölzsaum vorwie-26 

gend aus Schwarz-Erlen war durchgängig ausgebildet. Im Rahmen der GSGK war der Abschnitt als 27 

unverändert bzw. gering verändert bewertet worden. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Ha-28 

bitatstrukturen wurde im Rahmen der Kartierung 2019/ 2020 als hervorragend (Kategorie A) bewertet. 29 

Im Hinblick auf die fließgewässertypische Vegetation wurden neben der Berle stellenweise auch Was-30 

serstern (Callitriche spec.) und Wasser-Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica) angetroffen. Die Voll-31 

ständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde gutachterlich als weitgehend vorhanden be-32 

wertet (Kategorie B). Im östlichen Teil des 1,8 km langen Abschnitts 3941NO1209 befindet sich eine 33 

den Bach überspannende Brücke [Bauwerk 71] mit zwei Abstürzen3 (Bauwerke 69, 70), die in der Ge-34 

wässerstrukturgütekartierung als bedingt durchgängig bewertet wurden. Das Kriterium Beeinträchtigun-35 

gen wurde für beide Abschnitte als mittel (Kategorie B) bewertet.  36 

Die Plane in der Ortslage Rädigke (3941NO1169) (Gewässer-km ca. 55+200 bis ca. 54+700), ist zwi-37 

schen einem Wehr/ Absturz (GEK: Bauwerk 65) im Westen und der Zusammenführung mit dem Mühl-38 

graben im Osten auf ca. 300 m Länge stark verändert. Bei Gewässer-km ca. 5+100 befindet sich ein 39 

weiterer Absturz in der Plane (Bauwerk 63). Östlich der Straßenbrücke (Kreisstraße nach Buchholz) ist 40 

das Ufer auf kurzer Strecke betoniert (wasserwirtschaftliche Anlage, Pegelstation). Weiter östlich geht 41 

der Bach wieder in einen naturnahen Zustand über. In diesem Abschnitt der Plane wuchs neben Berle 42 

und Wasserstern auch die hohe Stickstoffgehalte anzeigende Kanadische Wasserpest (Elodea cana-43 

densis). In der Gewässerstrukturgütekartierung wurde der Zustand als deutlich verändert (Klasse 4) 44 

 

3 Im Fließgewässerbogen zu -1209 ist der Hinweis auf einen ĂR¿ckstauñ. Unklar ist, ob diese Abstürze oder v.a. das Wehr in 

Rädigke den Rückstau verursachen. 
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bewertet. Der EHG konnte hier nur als mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet werden, alle Parameter 1 

wurden mit der Kategorie C bewertet.  2 

Die Plane zwischen Rädigke und Werdermühle (3941NO1082) weist auf ca. 4,3 km Länge einen natur-3 

nah mäandrierenden Lauf auf, stellenweise mit steilen Uferabstürzen. Als Sohlensubstrat kommen 4 

Schlick, Schlamm, Sand, Kies und Schotter im Wechsel vor, wobei Schotter als nicht natürlich einzu-5 

stufen ist. Besondere Sohlenstrukturen sind u.a. Totholz, Wurzelflächen und Flachwasserbereiche. Auf 6 

> 50% der Länge waren strukturreiche Ufergehölze bzw. Bruchwälder begleitend vorhanden. 2019 7 

wurde mind. ein Biberdamm vermerkt. Abweichend zur Gewässerstrukturgütekartierung (Klasse 2 bzw. 8 

3, gering bzw. mäßig verändert) wurde die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen 9 

2019-2020 als hervorragend (Kategorie A) bewertet. An dem von Ufergehölzen bzw. Bruchwäldern be-10 

schatteten Lauf war die fließgewässertypische Vegetation gering ausgeprägt. Stellenweise traten Klein-11 

röhrichte aus Igelkolben, Großseggen, Wasserschwaden oder Berle auf, an den Böschungen Brenn-12 

nessel-Staudenfluren, Landreitgrasfluren und punktuell Uferstaudenfluren mit Wasserdost, vereinzelt 13 

Wasserpest und Wasserstern, stellenweise auch das Drüsige Springkraut. Die Vollständigkeit des le-14 

bensraumtypischen Arteninventars wurde gutachterlich als weitgehend vorhanden bewertet (Kategorie 15 

B). Das Kriterium Beeinträchtigungen wurde als mittel (Kategorie B) bewertet.  16 

Ein kurzes Quellfließ südwestlich der Werdermühle (3941NO2071) schlängelt sich durch Erlen-Eschen-17 

wald, begleitet von Quellbereichen. Bis auf eine kleine Stelle mit Berlen-Bachröhricht fehlte die typische 18 

Wasservegetation. Als besondere Sohlenstrukturen wurden Totholz, Wurzelflächen sowie Flachwas-19 

serbereiche vermerkt. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde als gut (Ka-20 

tegorie B) bewertet. Das lebensraumtypische Arteninventar war nur in Teilen vorhanden (Kategorie C), 21 

vorhandene Beeinträchtigungen wurden als stark (Kategorie C) bewertet. Das Gewässer wurde insge-22 

samt mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) bewertet. 23 

Auf Höhe der Werdermühle bis an die Brücke der Kreisstraße ist die Plane auf 540 m Länge stark 24 

begradigt und die Ufer sind stellenweise (< 10 %) befestigt bzw. verbaut (3941NO1069; Gewässer-km 25 

ca. 50+820 bis ca. 50+280). Der von Gehölzen (Erle, Esche, einige dickstämmige Eichen) begleitete 26 

Abschnitt ist stark beschattet, fließgewässertypische Vegetation fehlte. Oberhalb der angrenzenden 27 

Fischzuchtanlage befindet sich eine Stauanlage, um der Fischzucht Wasser zuzuleiten (Bauwerk 60). 28 

Dort vorhandene Abstürze wurden im GEK als nicht durchgängig bewertet. Unterhalb der Fischzucht-29 

anlage fließt das Wasser der Plane wieder zu. Als besondere Strukturen wurden u.a. Totholz, Wurzel-30 

flächen, Flachwasserbereiche und kleine Auskolkungen benannt (siehe Fotos GEK). Bemerkenswert 31 

sind im Böschungsbereich vorhandene Alteichen und Grenzsteine, als kulturhistorische Relikte. Der 32 

Abschnitt konnte nur als LRT 3260-Entwicklungsfläche eingestuft werden. 33 

Der Mühlengraben der Werdermühle (3941NO1029, ca. 150 m lang) weist einen mittleren bis schlech-34 

ten Erhaltungsgrad (EHG C) auf. Der Lauf ist gewunden bzw. gestreckt, Ufer und Sohle sind unverbaut, 35 

Querbauwerke sind vorhanden (3941NO1029: Sohlschwellen; Abstürze). Die Vollständigkeit der le-36 

bensraumtypischen Habitatstrukturen wurde daher als mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet. Das 37 

Arteninventar wurde gutachterlich als weitgehend vorhanden (Kategorie B) bewertet. Die Beeinträchti-38 

gungen wurden als stark (Kategorie C) bewertet (am M¿hlengraben ĂWasserverunreinigung durch 39 

Teichanlageñ). Ein weiterer Zufluss (3941NO1248) konnte nur als Entwicklungsfläche für den LRT 3260 40 

ausgewiesen werden. 41 

Im Folgenden werden die Abschnitte der Plane unterhalb der Werdermühle bis zur Ortslage Gömnigk 42 

beschrieben. Die Plane wurde hier in fast allen kartierten Abschnitten mit einem guten EHG (Kategorie 43 

B) bewertet, allerdings bei unterschiedlicher Ausprägung der Habitatstrukturen. Die Vollständigkeit des 44 

lebensraumtypischen Arteninventars wurde als weitgehend vorhanden bewertet (Kategorie B). Lediglich 45 

die Abschnitte 3942NW1037 und evtl. -0197 weisen einen mittleren bis schlechten EHG (Kategorie C) 46 

auf.  47 
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Unterhalb der Werdermühle verläuft die Plane auf 1 km Länge im Grünland (3941NO1001) als stark 1 

beschatteter Bach, mit sickerquelligen Bereichen und galerieartig begleitendem Gehölzsaum (Gewäs-2 

ser-km ca. 50+280 bis ca. 49+260). Als besondere Strukturen waren sehr viele Sturzbäume im Bach 3 

vorhanden, auch überströmte Wurzelflächen und Auskolkungen. Abweichend zur Gewässerstrukturgü-4 

tekartierung (Klasse 4 = deutlich verändert) wurden die Habitatstrukturen gutachterlich als hervorragend 5 

(Kategorie A) bewertet. Die Landnutzung (Grünland, intensiv / extensiv) weicht vom natürlichen Zustand 6 

stark ab. Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde gutachterlich als weitge-7 

hend vorhanden bewertet (Kategorie B). Das Kriterium Beeinträchtigungen wurde als mittel (Kategorie 8 

B) bewertet.  9 

Etwa 1 km unterhalb der Werdermühle verläuft ein ca. 400 m langer, begradigter Abschnitt der Plane 10 

(km 48+570 bis 49+000; 3942NW1037) neben der Fischzuchtanlage ĂObere Planeñ. Im Bereich der 11 

Fischzuchtanlage befindet sich ein Wehr, die Plane ist daher zurückgestaut. Die Plane ist hier von einem 12 

Erlen-Ufergehölz stark beschattet, daher findet sich nur geringer Bewuchs von Wasserpflanzen, fließ-13 

gewässertypische Arten fehlen fast vollständig. An den Böschungen dominieren Brennnessel-Stauden-14 

fluren. Alle Parameter wurden entsprechend der Kategorie C bewertet und der Erhaltungsgrad als mittel 15 

bis schlecht (EHG C) eingestuft.  16 

An den anschließenden Abschnitten der Plane von der Komthurmühle bis zum südlichen Ortsrand von 17 

Gömnigk handelt es sich um mäßig bis stark beschattete, permanent wasserführende Bachabschnitte 18 

mit einer Breite von < 5 m, bei einer mittleren Tiefe zwischen 30 und 100 cm (3942NW1035, 19 

3842SW0197, 3842SW0171, 3842SW0149, 3842SW0112, 3842SW0086, 3842NW0030). Das Arten-20 

inventar wurde an fast allen genannten Abschnitten der Plane als weitgehend vorhanden (Kategorie B) 21 

bewertet. Davon ausgenommen das Biotop -0086, wo es nur in Teilen vorhanden war (Kategorie C). 22 

Die Ufer sind unverbaut, der Gewässerlauf ist gewunden (3842SW0197, 3842SW0149, 3842SW0086, 23 

3842NW0030) bzw. mäandrierend (Abschnitte 3942NW1035, 3842SW0171 und 3842SW0112). Als be-24 

sondere Sohlenstrukturen wurden jeweils Totholz/ Sturzbäume, Wurzelflächen und Flachwasserberei-25 

che genannt (in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden), mit Ausnahme des Abschnitts unterhalb der 26 

Komthurmühle 3842SW0197. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde, 27 

meist abweichend zur GSGK, als gut (Kategorie B) bewertet, an den Abschnitten 3942NW1035 und 28 

3842SW0171 sogar als hervorragend (Kategorie A) (vgl. Beschreibung unten). Für das Biotop -0086 29 

erfolgte eine Einstufung mit mittel bis schlecht (Kategorie C). Vorhandene Beeinträchtigungen wurden 30 

durchweg als mittel (Kategorie B) bewertet, mit Ausnahme des Abschnitts 3842SW0197 (siehe unten). 31 

Nicht durchgängige Querbauwerke befinden sich (gemäß Karte zur GSGK) an der Komthurmühle, der 32 

Neuen Mühle, bei Locktow (Fischaufzuchtanlage) sowie an der Wühlmühle. Der Hauptlauf der Plane 33 

geht durch die Fischzuchtanlage Locktow hindurch und fließt wieder in die Plane. Oberhalb der Fisch-34 

zuchtanlage befindet sich ein Abschlagsbauwerk, das Wasser in das künstlich angelegte Umgehungs-35 

gerinne (Biotop 3842SW2112) leitet. Das Bauwerk befindet sich in einem sehr schlechten baulichen 36 

Zustand. 37 

Am Abschnitt nordwestlich von Niemegk bis an die Komthurmühle (3942NW1035) wurden die Habi-38 

tatstrukturen gutachterlich als hervorragend (Kategorie A) bewertet. Die Plane fließt hier auf ca. 2 km 39 

Länge durch Grünland frischer Standorte (km 46+500 bis 48+560; 3942NW1035). Das naturnah mä-40 

andrierende Gewässer wird galerieartig von Erlen begleitet, ist stark beschattet und etwa 0,5 bis 1 m 41 

eingetieft. Der Bachlauf wurde 2019 als sehr naturnah, mit vielen besonderen Sohlenstrukturen be-42 

schrieben (u.a. Sturzbäume, kleiner Biberstau). Der Bach war in der GSGK als gering verändert bewer-43 

tet worden, die Bauwerke an der Komthurmühle wurden als nicht durchgängig bewertet (GSGK, 2012). 44 

Der nördliche Gewässerabschnitt ist vom Rückstau des Wehrs an der Komthurmühle beeinflusst. Zu-45 

dem wächst am kartierten Abschnitt an vielen Stellen das invasive Drüsige Springkraut. Die Beeinträch-46 

tigungen wurden als mittel (Kategorie B) bewertet. Der Erhaltungsgrad wurde mit gut (EHG B) einge-47 

stuft..  48 
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Unterhalb der Komthurmühle/ der Einmündung des Buffbachs bis zur Neuen Mühle (1,4 km) ist der Lauf 1 

der Plane gewunden (3842SW0197) und wurde in der GSGK als mäßig verändert (Klasse 3) bewertet. 2 

Der als strukturreich beschriebene Fließgewässerabschnitt wird von einem alten Erlen-Eschen-Uferge-3 

hölz begleitet, ist unverbaut, als besondere Sohlenstruktur befand sich Totholz im Bachbett. Die Habi-4 

tatstrukturen wurden entsprechend der GSGK als gut (Kategorie B) bewertet. Im Süden quert eine breite 5 

Straßenbrücke den Bach. Der Abschnitt liegt unterhalb des Wehrs (Fischaufzuchtanlage) an der 6 

Komthurmühle. Beeinträchtigungen bestehen u.a. durch begleitende, stark entwickelte Brennesselflu-7 

ren und wurden als stark bewertet (Kategorie C). Der Erhaltungsgrad wurde mit gut (EHG B) eingestuft.  8 

Unterhalb Neue Mühle, östlich von Mörz verläuft die Plane auf ca. 1,6 km Länge (3842SW0171) als nur 9 

teilweise beschatteter, mäandrierender, strukturreicher Bachabschnitt. Im begleitenden Ufergehölz wa-10 

ren Einzelbäume abgestorben. Als besondere Sohlenstrukturen wurden in zahlreichem Maß Totholz, 11 

Wurzelflächen sowie Flachwasserbereiche genannt. Die Habitatstrukturen wurden als gut (Kategorie B) 12 

bewertet (Der Erhaltungsgrad wurde als gut (EHG B) GSGK, Klasse 3 ï mäßig verändert).  13 

Ein kurzer Fließgewässerabschnitt bei Locktow (3842SW0129; Ausleitungsstrecke aus Fischzuchtan-14 

lage) weist einen mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) auf. Der Lauf ist gestreckt, Ufer und 15 

Sohle sind unverbaut, Querbauwerke (Abstürze) sind vorhanden. Besondere Strukturen (Totholz, Wur-16 

zelflächen, Flachwasserbereiche) waren nur ansatzweise vorhanden. Die Habitatstrukturen wurden 17 

dennoch als gut (Kategorie B) bewertet. Lebensraumtypische Wasserpflanzen waren gering vertreten 18 

(Berula erecta, Callitriche palustris agg.), das Arteninventar war daher nur in Teilen vorhanden (Kate-19 

gorie C). Als Störzeiger trat Kanadische Wasserpest (Elodea canadensis) zerstreut auf. Die Beeinträch-20 

tigungen wurden als stark (Kategorie C) bewertet, ohne Begründung. Der Erhaltungsgrad wurde als 21 

mittel bis schlecht (EHG C) bewertet. 22 

Der Abschnitt zwischen Locktow bis zur Wühlmühle ist gewunden und überwiegend beschattet. Es 23 

grenzen ackerbauliche Nutzungen, Grünland und teilweise vegetationslose Pferdeauslaufflächen ohne 24 

ausreichend breiten Gewässerrandstreifen an. Unterhalb der Brücke Ziezow wird Planewasser in west-25 

lich gelegenene Bewässersgräben abgeschlagen. Ca. 600 Meter oberhalb der Wühlmühle sind die Ufer 26 

der Plane verwallt.  27 

Ein 600 m langer, gewundener, von Gehölzen beschatteter Fließgewässerabschnitt der Plane befindet 28 

sich unterhalb der Wühlmühle (3842NW0065). Die Habitatstrukturen wurden als mittel bis schlecht (Ka-29 

tegorie C) bewertet. Aufgrund der Beschattung ist eine Gewässervegetation kaum vorhanden, lebens-30 

raumtypische Arten sind gering vertreten (Wasserstern - Callitriche palustris agg.). Das Arteninventar 31 

ist nur in Teilen vorhanden (Kategorie C). Die Beeinträchtigungen wurden als mittel (Kategorie B) be-32 

wertet. Der Erhaltungsgrad wurde als mittel bis schlecht (EHG C) bewertet.  33 

Im Folgenden werden die Abschnitte der Plane bei Gömnigk und Trebitz sowie der Nebenlauf der Plane 34 

bei Gömnigk beschrieben. Die Vorkommen des LRT (3842NW0700, 3842NW0245, 3842NW0249, 35 

3842NW0254) sowie der Nebenlauf der Plane (3842NW0263) weisen einen nur mittel bis schlechten 36 

EHG (EHG C) auf. Das Arteninventar wurde an den genannten Abschnitten als nur in Teilen vorhanden 37 

bewertet (Kategorie C) (geringe oder fehlende fließgewässertypische Vegetation aufgrund von Beschat-38 

tung). Die Beeinträchtigungen wurden überwiegend als stark (Kategorie C) bewertet, an einem kurzen 39 

Abschnitt bei Trebitz (3842NW0254) dagegen als mittel (Kategorie B). Es treten Beeinträchtigungen 40 

durch fehlende ökologische Durchgängigkeit wegen des Mühlenstaus an der Alten Mühle Gömnigk so-41 

wie der teilweise Verlauf auf einem Stauhaltungsdamm und die Beeinträchtigungen infolge der Nutzung 42 

der Wasserkraft auf. 43 

Die Habitatstrukturen wurden unterschiedlich bewertet:  44 

Bei Gömnigk (3842NW0700) ist die Plane stark begradigt, > 5m breit und durch Bäume beschattet, 45 

weitgehend ohne Wasservegetation (Bestände von Berula erecta vereinzelt vorhanden). Siedlungsflä-46 

chen grenzen direkt an und sind hinsichtlich Bewuchs und Strukturen anthropogen überprägt. Ufer und 47 
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Sohle sind unverbaut, die Substratdiversität wurde als gering bewertet, besondere Sohlenstrukturen 1 

fehlen. Im Abschnitt befinden sich zwei nicht durchgängige Abstürze (vgl. GSGK). Der Nebenlauf der 2 

Plane bei Gömnigk verläuft als Zufluss zur Mühle im Offenland (3842NW0016), als > 5 m breiter, ver-3 

wallter, kanalartiger Fließgewässerabschnitt mit geringer Fließgeschwindigkeit. Die Sohle liegt über 4 

dem Niveau der angrenzenden Grundstücke. Auf der Böschung ist ein altes, strukturreiches Ufergehölz 5 

ausgebildet. Das Biotop konnte nicht als LRT 3260 oder LRT 3260-Entwicklungsfläche eingestuft wer-6 

den.  7 

Das Umflutgerinne der Plane unterhalb der Mühle (3842NW0263, ca. 160 m lang) verläuft in naturnaher 8 

Ausprägung, mäßig beschattet, zwischen einer Straßenbrücke und der Eisenbahnbrücke in Trebitz. Die 9 

Substratdiversität (Sand und Steine als natürliches Sohlensubstrat sowie Schotter) wurde als mäßig 10 

eingestuft. Als besondere Sohlenstrukturen wurden Totholz, Wurzelflächen sowie Flachwasserbereiche 11 

genannt. An den Böschungen sind stellenweise standorttypische Ufergehölze anzutreffen. In dem Ab-12 

schnitt befinden sich Sohlschwellen, die Ufer sind stellenweise verbaut (< 10 % der Länge). Die Voll-13 

ständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde als gut ausgeprägt bewertet (Kategorie 14 

B).  15 

In Trebitz sowie unterhalb der Ortslage ist die Plane begradigt, mit einem Regelprofil ausgebaut und 16 

verläuft gestreckt im Offenland (3842NW0245, -0254) bzw. leicht gewunden durch Waldflächen 17 

(3842NW0249). Übereinstimmend mit der Bewertung der Gewässerstrukturgütekartierung (Klasse 4) 18 

wurde die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen als mittel bis schlecht (Kategorie 19 

C) bewertet. Nur für den im Wald verlaufenden Abschnitt (3842NW0249) konnten die Habitatstrukturen 20 

als gut (Kategorie B) bewertet werden. 21 

Unterhalb von Trebitz tritt die Plane in die Belziger Landschaftswiesen ein und durchquert mit ca. 22 

12,7 km Lauflänge Grünland sowie Ackerland (3741SO0098, -0125, 3742SW0087, 3842NW0194, -23 

0202, -0206, -0214). In diesem Abschnitt ist die Plane bereits in historischer Zeit verwallt sowie stark 24 

begradigt worden (GEK). Die Vorkommen des LRT wurden nahe Trebitz als Ăbegradigte, weitgehend 25 

naturferne Bäche und kleine Flüsse ohne Verbauungñ sowie weiter nºrdlich auf knapp 10 km Lauflªnge 26 

als Kanal kartiert. Der Erhaltungsgrad der Fließgewässerabschnitte wurde bis zum nördlichen Ende des 27 

FFH-Gebietes durchgehend als mittel bis schlecht (EHG C) bewertet.  28 

Die Plane ist innerhalb der Belziger Landschaftswiesen im Trapezprofil ausgebaut. Der gestreckt bis 29 

gering gewundene Lauf wird einseitig (westlich bzw. südwestlich), selten beidseitig von Baumreihen aus 30 

Schwarz-Erlen, Hybrid-Pappeln u.a. begleitet. Die Böschungen sind einseitig mit einem Doppeltra-31 

pezprofil ausgebaut und werden häufig gemäht. Ein Uferverbau ist in Form von Steinschüttungen vor-32 

handen, das Ausuferungsvermögen ist stark eingeschränkt. Es sind mehrere Wehre (Abstürze) vorhan-33 

den, diese bewirken strömungsarme Rückstaubereiche, die Durchgängigkeit für Fische und Makro-34 

zoobenthos ist nicht gewährleistet. In den Abschnitten 3842NW0194 und 3842NW0245 sind Sohl-35 

schwellen vorhanden. Übereinstimmend mit der Gewässerstrukturgütekartierung (Klasse 5 bzw. 6 ï 36 

stark bzw. sehr stark verändert) wurde die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen 37 

für alle Abschnitte als mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet.  38 

Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde gutachterlich als weitgehend vor-39 

handen bewertet (Kategorie B) (3741SO0098, 3741SO0125, 3742SW0087, 3842NW0194, 40 

3842NW0214), bis auf zwei kurze Abschnitte mit schlechter Ausprägung (Kategorie C) (3842NW0202, 41 

3842NW0206). Die Beeinträchtigungen wurden für alle Abschnitte als stark (Kategorie C) bewertet.  42 

Im Folgenden werden die Zuflüsse der Plane im FFH-Gebiet beschrieben.  43 

Die Bezeichnung Buffbach wird lokal für dieses Gewässer erst ab dem Zufluss der Adda verwendet. 44 

Von der Quelle des Gewässers bis zum Zufluss der Adda wird das Fließ als Funderbach bezeichnet.  45 
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Der Buffbach/Funderbach mit seinem Zufluss, der Adda, mündet nördlich von Niemegk in die Plane. 1 

Der Bach ist nur in Teilabschnitten als LRT 3260 ausgewiesen. Der Erhaltungsgrad der LRT 3260-2 

Biotope ist überwiegend nur mittel bis schlecht (EHG C). Der Oberlauf der Adda (3942NW0033) und ein 3 

Abschnitt am Buffbach (3942NW1013) konnten hingegen mit einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) be-4 

wertet werden. Die Adda gehört laut Wasserkörper-Steckbrief dem LAWA-Typ 16, kiesgeprägter Tief-5 

landbach an. Der Buffbach gehört dem Typ 14, sandgeprägte Tieflandbäche an.  6 

Der Oberlauf der Adda (3942NW0033, ca. 600 m) verläuft in seinem Quellgebiet durch Erlenwald (LRT 7 

91E0*), Sicker-/Sumpfquellen strömen dem Bach zu. Trotz starker Beschattung ist stellenweise Berlen-8 

Bachröhricht ausgebildet. Der Bach führte auffallend klares Wasser. Im unteren Abschnitt wurde der 9 

Bach seit 2001 renaturiert und wieder in das frühere, mäandrierende Bachbett eingeleitet (Biotope 10 

3942NW1013; -0183). Staue wurden teils durch Sohlgleiten ersetzt. Als besondere Strukturen waren 11 

u.a. Sturzbäume, überströmte Wurzelflächen und Auskolkungen vorhanden. Die Habitatstrukturen wur-12 

den als gut (Kategorie B) bewertet (Gewässerstrukturgütekartierung Klasse 3, in einem Abschnitt von 13 

100 m Länge Klasse 4). Die Beeinträchtigungen wurden als mittel (Kategorie B) bewertet. Die Vollstän-14 

digkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde an allen Abschnitten der Adda als nur in Teilen 15 

vorhanden bewertet (Kategorie C).  16 

Der weitere Verlauf der Adda bis zur Einmündung in den Buffbach ist auf 2 km Länge stark begradigt 17 

und teilweise stark eingetieft, mit ausgebautem Trapezprofil (3942NW0030, -0031). Das Fließgewässer 18 

verläuft im Offenland und wird einseitig oder beidseitig von Gehölzen (Baumreihen) begleitet. Eine Ei-19 

gendynamik ist nicht vorhanden, die Fließgeschwindigkeit ist schwach (GEK, 2017). Im mittleren Ab-20 

schnitt, 3942NW0031, befindet sich eine Sohlgleite. Der Abschnitt 3942NW0030 verläuft teilweise durch 21 

Grünland und weist einige Verrohrungen sowie eine Stauanlage (mit Absturz) auf. Die Bauwerke wur-22 

den in der Gewässerstrukturgütekartierung (GSGK) als durchgängig bewertet. Übereinstimmend mit der 23 

Bewertung der GSGK (Klasse 5 ï stark verändert) wurde die Vollständigkeit der lebensraumtypischen 24 

Habitatstrukturen als mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet. Die Beeinträchtigungen wurden am Ab-25 

schnitt 3942NW0031 als mittel (Kategorie B) und am Abschnitt 3942NW0030 als stark (Kategorie C) 26 

bewertet. Als Beeinträchtigungen wurden im GEK (2017) das Fehlen von Gewässerrandstreifen, die 27 

geringe Beschattung, Wassereinleitungen und Wasserentnahmen benannt.  28 

Ein ca. 800 m langer Abschnitt des Buffbachs (3942NW1013) nördlich der Autobahn wurde mit einem 29 

guten Erhaltungsgrad bewertet (EHG B) und weist nur mittlere Beeinträchtigungen auf. Hier wurde ein 30 

mäandrierender Altlauf des Buffbachs wieder angeschlossen und bildet nun das durchflossene Bach-31 

bett. Der Abschnitt verläuft vollständig im Grünland östlich von Dahnsdorf und ist weitgehend unbe-32 

schattet. Besondere Sohlenstrukturen wurden nicht vermerkt, die Strömung wurde als schwach be-33 

schrieben. Ca. 5 m breite Randstreifen aus Grünlandbrache bzw. Staudenfluren feuchter Standorte be-34 

gleiten das Gewässer. Lediglich nahe der Komthurmühle und nahe der Autobahn sind Teilstücke wei-35 

terhin begradigt. Im Mündungsbereich befindet sich die Fischaufzuchtanlage Komthurmühle. Die GSGK 36 

weist eine Einstufung in die Klasse 5 auf. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen 37 

wurde als mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet. Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Ar-38 

teninventars wurde gutachterlich als weitgehend vorhanden bewertet (Kategorie B). Im GEK werden 39 

Einleitungen aus den Teichen der Komthurmühle als Belastung genannt. 40 

Der übrige Verlauf des Buffbachs/Funderbach, ab der Einmündung eines Seitenarms nördlich von Ho-41 

henwerbig bis zur Autobahn, ist stark begradigt, eingetieft und insgesamt in einem mittleren bis schlech-42 

ten Erhaltungsgrad (EHG C) (3942NW0137, 3942NW0138, 3942NW0139, 3942NW0156 (Mühlengra-43 

ben), 3942NW0166, 3942NW0167, 3942NW0171, 3942NW0212, 3942NW1183). Hierzu gehören auch 44 

mehrere Seitenarme bzw. Zuflüsse des Buffbachs. Bis auf einen Abschnitt bzw. einen Zufluss des Buff-45 

bachs mit insgesamt 400 m Länge bei der Paradiesmühle nordwestlich von Niemegk (3942NW0156, 46 

3942NW0166) wurde die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen als mittel bis 47 
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schlecht (Kategorie C) bewertet, übereinstimmend mit der Gewässerstrukturgütekartierung. Die beiden 1 

Abschnitte nahe der Paradiesmühle verlaufen durch Erlenbruchwald, am Buffbach (-0166) befanden 2 

sich Biberdämme und Sohlschwellen. Als besondere Strukturen wurden Totholz und Sturzbäume ge-3 

nannt [in der Fotodoku GEK sind auch Auskolkungen und Rauscheflächen erkennbar]. Die Vollständig-4 

keit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde am Buffbach überwiegend als nur in Teilen vorhan-5 

den bewertet (Kategorie C). Lediglich an zwei Abschnitten (3942NW0167 nordöstlich der Paradies-6 

mühle bei Niemegk ï 230 m, 3942NW0171 nordwestlich von Niemegk ï 700 m) wurde das Arteninven-7 

tar als weitgehend vorhanden bewertet (Kategorie B). Vorhandene Beeinträchtigungen wurden durch-8 

weg als stark bewertet, mit Ausnahme eines Seitenarms nördlich von Hohenwerbig (3942NW0212). Die 9 

Biotope 3942NW0074; -0081; -0151; -0168 und -1053 wurden nicht als LRT 3260 oder LRT 3260-Ent-10 

wicklungsfläche eingestuft. Der Oberlauf (3942NW1053; -0074; -0081) sind stark begradigt, sehr stark 11 

eingetieft und teilweise stark beschattet (teilweise von quelligem Erlenwald, LRT 91E0*, begleitet). An 12 

den Rändern befinden sich kleine Quellaustritte. Besondere Sohlenstrukturen (Totholz) sind nur wenig 13 

vorhanden. Das Fließ 3942NW1053 befindet sich mit dem westlichen Abschnitt zu einem großen Teil 14 

außerhalb des FFH-Gebietes. Das Fließ führt von zwei Seiten Wasser in den Funderbach.  15 

Der Dahnsdorfer Bach mündet nördlich von Dahnsdorf, östlich von Mörz, in die Plane und befindet sich 16 

auf gesamter Länge (ca. 4,8 km) innerhalb des FFH-Gebietes. Es handelt sich um einen erheblich ver-17 

änderten Wasserkörper (HMWB), welcher dem Gewässertyp organisch geprägten Bach (Typ 11) zuge-18 

ordnet wird. Die folgenden Abschnitte wurden dem LRT 3260 zugewiesen: 3941NO0112, 3941NO0120 19 

(am Oberlauf, 3842SW0271 (südlich der Ortslage Dahnsdorf), 3842SW0281, 3842SW0304 (Unterlauf). 20 

Die Biotope 3941NW0113; 3941NO0115 (Zulauf westlich von Dahnsdorf); 3941NO0101 (Oberlauf) so-21 

wie ein Zufluss des Bachs (3842SW0294, -0289, -0096) konnten nicht als LRT 3260 oder LRT 3260-22 

Entwicklungsflächen bewertet werden. 23 

Die Fließgewässer verlaufen durchgängig im Offenland. Beschattende Gehölze fehlen weitgehend 24 

(Ufergehölze gering auf < 10 % Lauflänge in 3941NO0112, 3941NO0120). Der Durchfluss war im ge-25 

samten Bachlauf zum Kartierzeitpunkt (Herbst 2019) schwach, bei geringer Wassertiefe (bis ca. 30 cm). 26 

Ein Teil des Unterlaufs des Dahnsdorfer Bachs (3842SW0281) ist durch Staue reguliert, zwei Bauwerke 27 

wurden hier als nicht durchgängig bewertet (GSGK, 2012). Der Abschnitt wird einseitig von Gehölzen 28 

(überwiegend Schwarz-Erlen) begleitet. Die Vegetation an den Böschungen wurde am Dahnsdorfer 29 

Bach insgesamt von Brennnessel-Rohrglanzgras-Staudenfluren beherrscht, kleinflächig kamen Seg-30 

gen-Bestände, selten Uferstaudenfluren feuchter Standorte, hinzu. An zwei Abschnitten (3941NO0120, 31 

Unterlauf 3842SW0304) wurde die gewässertypische Vegetation als gut ausgeprägt bewertet. Dort 32 

wuchsen an unbeschatteten Abschnitten Igelkolbenröhricht, Schilfröhricht und Wasserlinsendecken, 33 

sehr kleinflächig Berlen-Bachröhricht, Wasserdost-Uferstaudenfluren sowie in -0120 auch kleinflächig 34 

Weidenröschen-Uferstaudenfluren.  35 

Der Erhaltungsgrad der Fließgewässerabschnitte wurde durchweg als mittel bis schlecht (EHG C) be-36 

wertet. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde (übereinstimmend mit der 37 

GSGK) als mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet. Die Beeinträchtigungen wurden für alle Abschnitte 38 

als stark (Kategorie C) bewertet. Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde als 39 

nur in Teilen vorhanden bewertet (Kategorie C), bis auf zwei Abschnitte des Dahnsdorfer Bachs 40 

(3842SW0304, 3941NO0120), an denen das Arteninventar als weitgehend vorhanden bewertet wurde 41 

(Kategorie B). Als Beeinträchtigungen wurden im GEK (2017) u.a. unzureichende Gewässerrandstreifen 42 

benannt. Die landwirtschaftliche Nutzung (Grünland, Acker) reichte häufig bis an die Böschungskante 43 

der Gewässer. 44 

Des Weiteren befindet sich der Unterlauf des Lühnsdorfer Bachs, zwischen der stillgelegten Eisenbahn-45 

strecke und der Mündung in die Plane, im FFH-Gebiet (3942NW1005; 3842SW1003). Es handelt sich 46 

um einen sandgeprägten Tieflandbach (LAWA Typ 14) in stark begradigtem und eingetieftem Zustand, 47 
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mit Ausbau im Regelprofil bzw. Trapezprofil. Eine Eigendynamik der Gewässer fehlt dem entsprechend, 1 

das Ausuferungsvermögen ist stark vermindert. Der betrachtete Abschnitt ist nicht staureguliert. Der 2 

Bewuchs an den Böschungen bestand vorherrschend aus Brennnessel-Rohrglanzgras-Staudenfluren. 3 

Der Abschnitt ist mäßig durch Ufergehölze sowie im Nordosten durch angrenzenden Forst beschattet. 4 

Im GEK (Karte GSGK) wurden vorhandene Bauwerke (Durchlässe) als durchgängig bewertet.  5 

Der EHG der beiden Fließgewässerabschnitte wurde als mittel bis schlecht (EHG C) bewertet. Die Voll-6 

ständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde (übereinstimmend mit der GSGK) als mit-7 

tel bis schlecht (Kategorie C) bewertet. Die Beeinträchtigungen wurden für alle Abschnitte als stark 8 

(Kategorie C) bewertet. Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde für das Bi-9 

otope -1003 als nur in Teilen vorhanden bewertet (Kategorie C) und für das Biotop -1005 wurde das 10 

Arteninventar als weitgehend vorhanden bewertet wurde (Kategorie B).  11 

Als Beeinträchtigungen wurden im GEK (2017) u.a. unzureichende Gewässerrandstreifen benannt. Die 12 

landwirtschaftliche Nutzung (Grünland, Acker) reichte häufig bis an die Böschungskante der Gewässer.  13 

Im Rahmen der Kartierung wurden insgesamt 1,5 ha LRT 3260-Entwicklungsflächen ausgewiesen. 14 

Dazu gehören ein Altarm der Adda (3942NW6001), ein Nebenfließ der Plane in Raben (3941SW1023), 15 

ein Teichzuleiter (3941NO2249), zwei Abschnitte oberhalb der Werdermühle (3941NO1069; -1248), ein 16 

Umfluter in Locktow (3842SW2112), ein Abschnitt der Plane in den Belziger Landschaftswiesen 17 

(3741SO133) und ein weiteres kleines Nebengewässer in den Belziger Landschaftswiesen 18 

(3741SO0127). 19 

Die Erhaltungsgrade des Lebensraumtyps 3260 bezogen auf die Einzelflächen sind in der folgenden 20 

Tabelle dargestellt. 21 

Tabelle 9: Erhaltungsgrad je Einzelfläche Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation 22 
des Ranunculion fluitantis  und des Callitricho -Batrachion  (LRT 3260) im FFH-Gebiet 23 
Plane Oberlauf  24 

PK-Ident  

HF19012- 

Gewässername/ 
Lage 

Fluss -km  

(Mündung =  

Fluss-km 0+000) 

Fläche  

in ha  

Habitat -
struktur  

Arten in-
ventar  

Beeinträch-
tigungen  

Gesamtbe-
wertung  

3941NW1025 Plane Quellgebiet bis 
Raben  

61+385-60+840 0,8 C C B C 

3941SW1008 Plane bei Raben 60+300-59+500 0,6 B B C B 

3941SO1070 Plane ö Raben 59+500-57+200 1,8 A B B B 

3941NO1209 Plane bei Rädigke 57+200-55+200 1,3 A B B B 

3941NO1169 Plane bei Rädigke 55+200-54+580 0,4 C C C C 

3941NO1082 Plane oberhalb Wer-
dermühle 

54+580-50+820 1,3 A B B B 

3941NO1001 Plane unterhalb Wer-
dermühle 

50+300-49+200 0,8 A B B B 

3942NW1037 Plane unterhalb Wer-
dermühle 

49+000-48+570 0,5 C C C C 

3942NW1035 Plane oberhalb 
Komthurmühle 

48+560-46+500 1,5 A B B B 

3842SW0197 Plane oberhalb Neue 
Mühle 

46+500-45+140 1,1 B B C B 

3842SW0171 Plane w Mörz 45+140-43+590 0,9 B B B B 

3842SW0149 Plane oberhalb Lock-
tow 

43+590-42+150 1,0 B B B B 
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PK-Ident  

HF19012- 

Gewässername/ 
Lage 

Fluss -km  

(Mündung =  

Fluss-km 0+000) 

Fläche  

in ha  

Habitat -
struktur  

Arten in-
ventar  

Beeinträch-
tigungen  

Gesamtbe-
wertung  

3842SW0112 Plane oberhalb Wühl-
mühle 

42+150-39+950 1,7 B B B B 

3842SW0086 Plane oberhalb Wühl-
mühle 

39+950-38+780 0,7 C C B C 

3842NW0030 Plane unterhalb Wühl-
mühle 

38+780-35+690 2,2 B B B B 

3842NW0700 Plane ö Gömnigk 35+680-35+200 0,4 C C C C 

3842NW0263 Plane ö Gömnigk 35+200-35+050 0,1 B C C C 

3842NW0254 Plane bei Trebitz 35+050-34-750 0,2 C C B C 

3842NW0249 Plane bei Trebitz 34+750-34+100 0,6 B C C C 

3842NW0245 Plane bei Trebitz 34+100-33+650 0,3 C C C C 

3842NW0202 Plane (in Belziger 
Landschaftsw.)  

32+150-31+800 0,3 C C C C 

3842NW0194 Plane (in Belziger 
Landschaftsw.)  

33+650-32+150 1,1 C B C C 

3842NW0206 Plane (in Belziger 
Landschaftsw.)  

31+800-31+400 0,2 C C C C 

3842NW0214 Plane (in Belziger 
Landschaftsw.) 

31+400-30+800 0,5 C B C C 

3742SW0087 Plane (in Belziger 
Landschaftsw.)  

30+800-24+700 4,5 C B C C 

3741SO0125 Plane (in Belziger 
Landschaftsw.)  

24+700-23+700 0,8 C B C C 

3741SO0098 Plane (in Belziger 
Landschaftsw.)  

23+700-21+160 1,9 C B C C 

3842NW0065 Umfluter Plane unter-
halb Wühlmühle 

- 0,5 C C B C 

3842SW0129 Nebengerinne Lock-
tow 

- 0,1 B C C C 

3941NO1029 Mühlengraben  

Werdermühle 

- 0,1 C B C C 

3941NO2071 Quellfließ  

bei Werdermühle 

- 0,01 B C C C 

3941NO2196 Quellfließ  

bei Rädigke 

- 0,2 B C B B 

3941NO4196 Quellfließ  

bei Rädigke 

- 0,2 B C B B 

3941SO1046 Bullenbach  

bei Raben 

- 0,2 B C B B 

3941SO3033 Graben, Zufluss Plane 
ö Raben 

- 0,1 B C B B 

3941SW1035 Zufluss w Raben - 0,1 B C C C 

3942NW0137 Buffbach/Funderbach 
sw Niemegk 

5+040-3+810 0,9 C C C C 

3942NW0138 Buffbach  

w Niemegk 

3+810-3+115 0,5 C C C C 
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PK-Ident  

HF19012- 

Gewässername/ 
Lage 

Fluss -km  

(Mündung =  

Fluss-km 0+000) 

Fläche  

in ha  

Habitat -
struktur  

Arten in-
ventar  

Beeinträch-
tigungen  

Gesamtbe-
wertung  

3942NW0139 Buffbach 

nw Niemegk 

3+115-2+890 0,2 C C C C 

3942NW0171 Buffbach 2+890-2+190 0,3 C B C C 

3942NW0166 Buffbach bei Para-
diesmühle Niemegk 

2+190-1+920 0,2 B C C C 

3942NW0167 Buffbach nö Paradies-
mühle n Niemegk 

1+920-1+705 0,2 C B C C 

3942NW1183 Buffbach  

s Autobahn 

1+705-1+495 0,6 C C C C 

3942NW0183 Buffbach 

s Autobahn 

1+495-0+930 0,5 C C C C 

3942NW3183 Buffbach 

s Autobahn 

0+930-0+785 0,1 C C C C 

3942NW1013 Buffbach  

n Autobahn 

0+785-0+000 0,6 C B B B 

3942NW0156 Seitenarm Buffbach 
bei Paradiesmühle  

- 0,1 B C C C 

3942NW0212 Seitenarm Funderba-
ches  

- 0,7 C C B C 

3942NW0033 Adda, Oberlauf  2+750-2+000 0,6 B C B B 

3942NW0031 Adda sö Niemegk 2+000-1+520 0,3 C C B C 

3942NW0030 Adda sö Niemegk 1+520-0+000 1,2 C C C C 

3941NO0112 Dahnsdorfer Bach 3+735-3+600 0,2 C C C C 

3941NO0120 Dahnsdorfer Bach 3+600-2+850 0,4 C B C C 

3842SW0271 Dahnsdorfer Bach 2+850ï1+950 0,7 C C C C 

3842SW0281 Dahnsdorfer Bach 1+950-0+700 0,9 C C C C 

3842SW0304 Dahnsdorfer Bach 0+700ï0+000 0,5 C B C C 

3942NW1005 Lühnsdorfer Bach 1+150-0+150 0,8 C B C C 

3842SW1003 Lühnsdorfer Bach 0+150-0+000 0,1 C C C C 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 1 
s = südlich; n =nördlich, w = westlich, ö = östlich 2 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler  3 

Im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf (Stand nach Abstimmung 4 

wissenschaftlicher Fehler) wird der LRT 3260 mit einer Flächengröße von 13,1 ha im EHG B und mit 5 

22,4 ha im EHG C geführt. Es besteht ein Handlungsbedarf zur Formulierung von Erhaltungszielen und 6 

-maßnahmen zur Sicherung des LRT 3260 in seiner derzeitigen Flächenausdehnung. 7 

Der Erhaltungszustand des LRT 3260 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den 8 

Ergebnissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig bis unzureichend (U1) bewertet. 9 

Dabei wird der Gesamttrend für diesen LRT als sich verbessernd eingeschätzt. Brandenburg weist dabei 10 

einen Anteil von 17 % an der kontinentalen Region des Bundes für diesen LRT auf. Für den 11 

Erhaltungszustand des LRT 3260 besteht für Brandenburg eine besondere Verantwortung sowie ein 12 

erhöhter Handlungsbedarf zur Sicherung/Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes (LFU 13 

2016). 14 
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1.6.2.3 Trockene, kalkreiche Sandrasen (LRT 6120 *) 1 

Der LRT 6120* ist in der 21. ErhZV aufgeführt. Bei der Kartierung 2019-2020 wurde lediglich ein Be-2 

gleitbiotop als LRT 6120* eingestuft. Der Erhaltungsgrad wurde als mittel bis schlecht (EHG C) bewertet. 3 

Darüber hinaus wurden zwei Biotope mit ca. 1,3 ha Fläche als Entwicklungsflächen für den LRT 6120* 4 

ausgewiesen.  5 

Tabelle 10: Erhaltungsgrade der Trockene, kalkreiche Sandrasen (LRT 6120 *) im FFH-Gebiet Plane 6 
Oberlauf  7 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B - gut - - - - - - - 

C - mittel bis schlecht k.A. k.A. - - - 1 1 

Gesamt k.A. k.A. - - - 1 1 

LRT-Entwicklungsflächen 

6120* 1,3 0,1 2 - - - 2 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

6120* - - - - - - - 

k.A. ï keine Angabe, da Anteil des Begleitbiotops an der Flächen HF19012-3941NO1210 in der BBK nicht angegeben wurde 8 

Bei dem Begleitbiotop zur knapp 1 ha großen Fläche 3941NO1210 handelt es sich um eine ehemalige 9 

Sand- oder Mergelgrube westlich von Rädigke am S¿dhang der ĂEichenbergeñ. Der Flªchenanteil des 10 

Begleitbiotops ist nicht bekannt. Der Hauptbiotop ist ein südexponierter Trockenrasen (Biotoptyp Gras-11 

nelkenfluren und Blauschillergrasrasen), am Unterhang mit fließendem Übergang zur Glatthafer-Frisch-12 

wiese und Rotschwingel-Wiese. Der Bewuchs war zum Kartierzeitpunkt aufgrund von kürzlich durchge-13 

führter Mahd kurzrasig. Den Bewuchs prägten u.a. Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Kleines Ha-14 

bichtskraut (Hieracium pilosella), Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella s. l.) und als Art frischer Wie-15 

sen und Säume der Glatthafer (Arrhenatherum elatius). Charakteristische Arten des Biotoptyps Gras-16 

nelkenfluren und Blauschillergrasrasen waren bei geringen Deckungsgraden u.a. durch Grasnelke (Ar-17 

meria maritima subsp. elongata), Echtes Labkraut (Galium verum agg.), Silber-Fingerkraut (Potentilla 18 

argentea s. str.) vertreten. Einen höheren Basenreichtum anzeigende Arten (= kennzeichnende Arten 19 

des LRT 6120*) wurden nicht erfasst. Im Jahr 2017 wurde der Berg-Haarstrang (Peucedanum oreoseli-20 

num), eine Art trockener, schwach basenreicher Waldsäume, im Hauptbiotop festgestellt, 2020 jedoch 21 

nicht bestätigt. Als Begleitbiotope wurden außerdem Landreitgrasfluren (20 % Anteil am Hauptbiotop) 22 

und Silbergras-Pionierfluren (25 % Anteil am Hauptbiotop) ausgewiesen.  23 

Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen der LRT-Fläche wurde als mittel bis 24 

schlecht bewertet (Kategorie C). U.a. waren typische Horstgräser der Gattungen Festuca oder Koleria 25 

nicht vorhanden. Das Arteninventar wurde als vorhanden (Kategorie B) bewertet (= 4-5 charakteristi-26 

sche Arten, davon mind. 2 LRT-kennzeichnende), ohne Zuordnung der Arten zum Begleitbiotop. Mög-27 

licherweise treten die oben genannten, dem Hauptbiotop zugeordneten Trockenrasenarten, auch im 28 

Begleitbiotop auf (Agrostis capillaris, Armeria maritima subsp. elongata, Hieracium pilosella, Galium 29 

verum, Potentilla argentea). Diese gelten zwar als charakteristische Arten des LRT, sind jedoch nicht 30 

spezifisch an den Lebensraumtyp gebunden. Grasnelke (Armeria maritima subsp. elongata), Echtes 31 

Labkraut (Galium verum) und Berg-Haarstrang (Peucedanum oreoselinum) sind Schwachbasenzeiger, 32 

Agrostis capillaris und Potentilla argentea sind hingegen Säurezeiger. Für den LRT 6120* kennzeich-33 

nende Arten (Kalk- oder Basenzeiger) sind derzeit nicht nachgewiesen. Gutachterlich abweichend 34 
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wurde die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars mit gut (Kategorie B) eingestuft. Vor-1 

handene Beeinträchtigungen wurden als stark bewertet, erläuternde Angaben liegen nicht vor. Der Er-2 

haltungsgrad wurde mit mittel bis schlecht (EHG C) bewertet.  3 

Tabelle 11: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Trockene n, kalkreiche n Sandrasen (LRT 6120 *) im 4 
FFH-Gebiet Plane Oberlauf  5 

PK-Ident  Fläche in 
ha* 

Habitatstruktur  Arteninventar  Beeinträchtigun-
gen 

Gesamtbewer-
tung  

HF19012-3941NO1210 bb k.A. C B C C 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 6 
bb = Begleitbiotop; k.A. = keine Angabe 7 

Darüber hinaus wurden zwei Entwicklungsflächen für den LRT 6120* ausgewiesen (1,3 ha einschließ-8 

lich aller Begleitbiotope). Es handelt sich um den bereits oben beschriebenen Trockenrasen 9 

(3941NO1210) sowie eine artenreiche Frischwiesenbrache im Planetal zwischen Raben und Rädigke 10 

(3941SO1011). 11 

Rot-Schwingel, Rotes Straußgras, Glatthafer, Gewöhnliche Schafgarbe u.a. prägten den Bewuchs der 12 

mäßig nährstoffreichen Frischwiesenbrache 3941SO1011 (0,4 ha). Als Schwachbasenzeiger traten 13 

Grasnelke, Echtes Labkraut und Berg-Haarstrang auf (jeweils mit geringen Deckungsgraden). Einige 14 

weitere Arten weisen auf magere Standortbedingungen hin und sind hinsichtlich der Reaktionszahl in-15 

different. In der Brache befanden sich als Begleitbiotop mit 10 % Anteil (ca. 400 m²) Magerrasenfrag-16 

mente.  17 

Abbildung 10: Gemähter Trockenrasen, Entwicklungsfläche für LRT 6120 (3941NO1210) (planland , 18 
3.11.2019) 19 

 20 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 21 

Der LRT 6120* wird im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf (Stand nach Abstim-22 

mung wissenschaftlicher Fehler) mit einer Flächengröße von 1,0 ha in einem mittel bis schlechten Er-23 

haltungsgrad (EHG C) gemeldet. Es besteht ein Handlungsbedarf zur Formulierung von Erhaltungszie-24 

len und -maßnahmen zur Wiederherstellung und Sicherung des LRT 6120* mit einer Fläche von 1,0 ha. 25 
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Der Erhaltungszustand des LRT 6120* in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-1 

nissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig-schlecht (U2) und im Trend als sich ver-2 

schlechternd bewertet. Das Land Brandenburg hat einen Flächenanteil 54 % bezogen auf die kontinen-3 

tale Region der BRD. Für das Land Brandenburg ergibt sich eine besondere Verantwortung für den 4 

Erhalt des LRT 6210* und ein erhöhter Handlungsbedarf zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszu-5 

stands. 6 

1.6.2.4 Artenreiche montane Borstgrasrasen  (und submontan auf dem europäischen Festland)  7 

auf Silikatböden (LRT 6230*) 8 

Der LRT 6230* ist in der 21. ErhZV nicht aufgeführt. Bei der Kartierung 2019-2020 wurden zwei kleine 9 

Begleitbiotop-Flächen als LRT 6230* eingestuft (EHG B bzw. C).  10 

Tabelle 12: Erhaltungsgrade des Artenreichen montanen Borstgrasrasen  (und submontan auf dem 11 
europäischen Festland)  auf Silikatböden (LRT 6230*) im FFH-Gebiet Plane Oberlauf  12 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B ï gut 0,01 <0,1 - - - 1 1 

C - mittel bis schlecht 0,05 <0,1 - - - 1 1 

Gesamt 0,06 <0,1 - - - 2 2 

LRT-Entwicklungsflächen 

6230* - - - - - - - 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

6230* - - - - - - - 

Die beiden dem LRT 6230* zugeordneten Biotopflächen (Begleitbiotope) gehören der trockenen Aus-13 

prägung der Borstgrasrasen an. Die Hauptbiotop-Flächen werden seit > 10 Jahren als Vertragsnatur-14 

schutz-Flächen gepflegt. Die Habitatstrukturen des LRT 6230* wurden jeweils als gut (Kategorie B) 15 

bewertet (Grasnarbe überwiegend niederwüchsig mit geringer Streuauflage, mäßige Strukturvielfalt). 16 

Das Arteninventar wurde gutachterlich abweichend als nur in Teilen vorhanden bewertet (Kategorie C) 17 

(= mind. 2 charakteristische Arten, darunter Borstgras bestandsbildend, eine weitere LRT-kennzeich-18 

nende Art). Neben dem Borstgras ist keine weitere LRT-kennzeichnende Art vorhanden. Beeinträchti-19 

gungen sind bei dem sehr kleinen Vorkommen in 3941SO1024 in mittlerem Maß vorhanden (Kategorie 20 

B). Für das LRT-Vorkommen in 3941SW2045 wurden die Beeinträchtigungen als stark bewertet (Kate-21 

gorie C).  22 

3941SO1024 nordöstlich von Raben: Hauptbiotop ist eine artenreiche Feuchtwiese (nordexponiert). Am 23 

südlichen Waldrand befindet sich ein kleiner Borstgrasrasen, Ătrockene Ausprägung mit Rotstraußgras, 24 

Hainsimse (Luzula multiflora s. str.), Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Flaumhafer, Wiesensegge, 25 

Blutwurz, Schafschwingel u.a.), artenreichñ. Prªgend sind somit Borstgras (Nardus stricta), Rotes 26 

Straußgras (Agrostis capillaris), Vielblütige Hainsimse (Luzula multiflora s. str.), Ruchgras (Anthoxan-27 

thum odoratum), Blutwurz (Potentilla erecta), Schafschwingel (Festuca ovina agg.), Wiesen-Segge 28 

(Carex nigra) und weitere Arten. Das Arteninventar wurde als nur in Teilen vorhanden bewertet (Kate-29 

gorie C). Der EHG wurde als gut bewertet (EHG B).  30 

3941SW2045 nordwestlich von Raben: Beim Hauptbiotop handelt es sich um Rotstraußgrasfluren (Ăteils 31 

flechtenreich, pionierrasenartig, fließender Übergang in artenarme Frischwieseñ). Borstgrasrasen sind 32 

kleinflächig am südlichen Waldrand vorhanden. Borstgras, Heidekraut (Calluna vulgaris), Rentierflechte, 33 
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Frühlingsspark wurden jeweils mit geringer Deckung beim Begleitbiotop notiert. Möglicherweise treten 1 

die, dem Hauptbiotop zugeordneten Arten Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) und Dreizahn (Dantho-2 

nia decumbens), auch im Begleitbiotop auf (als charakteristische Arten des LRT). Das Arteninventar 3 

wurde als nur in Teilen vorhanden bewertet (Kategorie C). Der EHG wurde als mittel bis schlecht be-4 

wertet (EHG C).  5 

Tabelle 13: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Artenreichen montanen Borstgrasrasen  (und submon-6 
tan auf dem europäischen Festland)  auf Silikatböden (LRT 6230*) im FFH-Gebiet Plane 7 
Oberlauf  8 

PK-Ident  Fläche in ha*  Habitatstruktur  Arteninventar  Beeinträchtigun-
gen 

Gesamtbewer-
tung  

HF19012-3941SO1024 bb 0,01 B C B B 

HF19012-3941SW2045 bb 0,05 B C C C 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 9 
bb = Begleitbiotop 10 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 11 

Im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf (Stand nach Abstimmung wissenschaftli-12 

cher Fehler) wird der LRT 6230* nicht gemeldet. Es besteht kein Handlungsbedarf zur Formulierung 13 

von Erhaltungszielen und -maßnahmen zur Sicherung des LRT 6230*. 14 

Der Erhaltungszustand des LRT 6230* in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-15 

nissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig-unzureichend (U1) und im Trend als sich 16 

verschlechternd bewertet. Das Land Brandenburg hat einen sehr geringen Flächenanteil (ca. 0 %) be-17 

zogen auf die kontinentale Region der BRD. Es besteht für das Land Brandenburg keine besondere 18 

Verantwortung und kein erhöhter Handlungsbedarf zur Erhaltung des LRT 6230*. 19 

1.6.2.5 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig -schluffigen Böden ( Moli-20 

nion caeruleae ) (LRT 6410) 21 

Der LRT 6410 ist in der 21. ErhZV aufgeführt. Bei der Kartierung 2019-2020 wurde lediglich ein Vor-22 

kommen im EHG C sowie ein Begleitbiotop im EHG B als LRT 6410 eingestuft. Darüber hinaus wurden 23 

sieben Flächen (teilweise als Begleitbiotope) als Entwicklungsflächen für den LRT 6410 ausgewiesen.  24 

Tabelle 14: Erhaltungsgrade d er Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig -25 
schluffigen Böden  (LRT 6410) im FFH-Gebiet Plane Oberlauf  26 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B - gut k.A. k.A. - - - 1 1 

C - mittel bis schlecht 0,4 0,1 1 - - - 1 

Gesamt > 0,4 > 0,1 1 - - 1 2 

LRT-Entwicklungsflächen 

6410 8,0* - 3 - - 4 7 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

6410 - - - - - - - 

k.A.: keine Angabe zum Anteil der Begleitbiotops an der Flächengröße des Biotops  27 
* zzgl. Begleitbiotope, ohne Angaben zur Flächengröße 28 
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Eine 0,4 ha große Pfeifengraswiese nordwestlich von Raben (3941NW2027), in einem schmalen Strei-1 

fen vor dem Erlenbruchwald an der Plane, ist als Pfeifengras-Dominanzbestand mit wenigen weiteren 2 

kennzeichnenden Arten der nährstoffarmen Pfeifengraswiesen ausgeprägt. Der Erhaltungsgrad konnte 3 

nur als mittel bis schlecht bewertet werden (EHG C).  4 

Ein weiteres Vorkommen des LRT 6410 wurde als Begleitbiotop einer Feuchtwiese westlich von Rä-5 

digke (3941NO1208) ausgewiesen (ohne Angabe zum Flächenanteil). Der Hauptbiotop ist eine 6 ha 6 

große artenreiche Feuchtwiese nährstoffreicher Standorte nördlich der Plane, mit einem großen Be-7 

stand des Breitblättrigen Knabenkrauts (Dactylorhiza majalis s. str.). Darin sind quellsumpfige Stellen 8 

mit Ă... Schnabel-Segge, Fieberklee, Schmalblättriges Wollgras, Kleiner Baldrian, Wiesen-Segge, 9 

Sumpf-Dotterblume ...ñ zahlreich vorhanden.  10 

Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen ist bei der Pfeifengraswiese bei Raben 11 

(3941NW2027) nur mittel bis schlecht (Kategorie C) ausgeprägt (geringe Schichtung und geringe Struk-12 

turvielfalt, Dominanz hochwüchsiger Arten, hier Pfeifengras). Beim Begleitbiotop der Feuchtwiese west-13 

lich von Rädigke (3941NO1208) wurden die Habitatstrukturen als gut (Kategorie B) bewertet (= teilweise 14 

gut geschichtet bzw. mosaikartig strukturiert).  15 

Das Arteninventar wurde für beide Vorkommen als nur in Teilen vorhanden bewertet (Kategorie C) 16 

(mind. 3 charakteristische Arten, davon mind. 2 LRT-kennzeichnende Arten): In der Biotopfläche 17 

3941NW2027 wuchsen neben dem dominant auftretenden Pfeifengras (Molinia caerulea s. str.) Hunds-18 

Straußgras (Agrostis canina), Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera), Spitzblütige Binse (Juncus a-19 

cutiflorus), Sumpf-Veilchen (Viola palustris), selten Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Blutwurz (Po-20 

tentilla erecta) und Wassernabel (Hydrocotyle vulgaris). Pfeifengras und Blutwurz werden als LRT-kenn-21 

zeichnende Arten gewertet. Beim Begleitbiotop der 3941NO1208 ist die Zuordnung der Arten zum LRT 22 

nicht eindeutig. Anzunehmen ist, dass Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis s. str.), Sumpf-23 

Dotterblume (Caltha palustris), Braune Segge (Carex nigra), Schnabel-Segge (Carex rostrata), Schmal-24 

blättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium), Fieberklee (Menyanthes trifoliata), Kleiner Baldrian (Va-25 

leriana dioica) dem als Pfeifengraswiese ausgewiesenen Bereich zugeordnet werden können. Breit-26 

blättriges Knabenkraut und Schmalblättriges Wollgras werden als LRT-kennzeichnende Arten gewertet.  27 

Vorhandene Beeinträchtigungen wurden als mittel bewertet (Kategorie B). Beim Hauptbiotop 28 

3941NW2027 war eine Tendenz zur Ausbreitung von Hochstauden (u.a. Gilbweiderich) erkennbar.  29 
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Abbildung 11: LRT 6410 mit Breitblättrigem Knabenkraut als Begleitbiotop einer Feuchtwiese  1 
(3941NO1208) (planland , 26.05.2020) 2 

 3 

Abbildung 12: LRT 6410 als Begleitbiotop  westlich von Rädgike  (3941NO1208) (Dr. Ulrich Fischer , 4 
26.05.2020) 5 

 6 

Tabelle 15: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen 7 
und tonig -schluffigen Böden  (LRT 6410) im FFH-Gebiet Plane Oberlauf  8 

PK-Ident  Fläche in ha  Habitatstruktur  Arteninventar  Beeinträchtigun-
gen 

Gesamtbewer-
tung  

HF19012-3941NW2027 0,4 C C B C 

HF19012-3941NO1208 bb k.A. B C B B 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 9 
bb = Begleitbiotop 10 
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Darüber hinaus wurden sieben Entwicklungsflächen, davon drei Hauptbiotope, ausgewiesen:  1 

Die bereits oben genannte Biotopfläche 3941NO1208 (6,0 ha) und eine weitere Feuchtwiese 2 

(3941SO1073; 1,2 ha) im Planetal bei Raben sind artenreiche, in vielen Bereichen quellnasse Feucht-3 

wiesen nährstoffreicher Standorte (3941NO1208 in den Ausprägungen als Seggen-, Kohldistel- und 4 

Waldsimsenwiese; 3941SO1073 mit nährstoffarmen Bereichen, mit Brauner Segge, teilweise Sumpf-5 

blutauge und Breitblättrigem Knabenkraut).  6 

Bei der Biotopfläche 3941NW1027 (0,7 ha) nordwestlich von Raben handelt es sich um eine ehemalige 7 

Pfeifengras-Streuwiese, die zum Kartierzeitpunkt hohe Deckungsgrade von Land-Reitgras, Weißem 8 

Straußgras und stellenweise der Wald-Simse aufwies. Charakteristische Arten des LRT waren in sehr 9 

geringem Maß vorhanden (Sumpf-Kratzdistel, Spitzblütige Binse, Pfeifengras, Blutwurz u.a.).  10 

In den Biotopflächen 3941NO1198, 3941SO1024, 3941SW1015, 3941SW1033 wurden Begleitbiotope 11 

als Entwicklungsflächen für den LRT 6410 ausgewiesen. Das Potenzial ist auf Grundlage der vorhan-12 

denen Datenlage kaum einschätzbar. 13 

Abbildung 13: Entwicklungsfläche  für den LRT 6410 (3941SO1073) (planland , 26.05.2020) 14 

 15 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 16 

Der LRT 6410 wird im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf (nach Abstimmung 17 

wissenschaftlicher Fehler) mit einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) und einer Flächen-18 

größe von 1,0 ha gemeldet. Damit kann der Handlungsbedarf in der Formulierung von Erhaltungszielen 19 

und Erhaltungs- sowie Wiederherstellungsmaßnahmen zur Sicherung/Wiederherstellung des LRT 6410 20 

in der festgelegten Flächengröße von 1,0 ha.  21 

Der Erhaltungszustand des LRT 6410 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-22 

nissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig-unzureichend (U1) und im Trend als sich 23 

verschlechternd bewertet. Das Land Brandenburg hat einen Anteil von 6 % der Gesamtfläche des LRT 24 

6410 bezogen auf die kontinentale Region in der BRD. Es bestehen für das Land Brandenburg eine 25 

besondere Verantwortung für den Erhalt des LRT 6410 sowie ein erhöhter Handlungsbedarf zur Errei-26 

chung eines günstigen Erhaltungszustands des LRT 6410. 27 
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1.6.2.6 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (LRT 6430)  1 

Der LRT 6430 umfasst überwiegend von hochwüchsigen Stauden dominierte Flächen feuchter bis nas-2 

ser, mäßig nährstoffreicher bis nährstoffreicher Standorte. In typischer Ausprägung handelt es sich um 3 

uferbegleitende Vegetation entlang von naturnahen Fließgewässern. Durch eine dynamische Fließge-4 

wässermorphologie kommt es regelmäßig zur Zerstörung und Neuentstehung von potenziellen Stand-5 

orten, die, einmal von Hochstauden erfolgreich besiedelt, in der Regel über einen längeren Zeitraum 6 

Bestand haben. Hierdurch ist die Erhaltung des Lebensraumtyps auch ohne anthropogene Einfluss-7 

nahme möglich. 8 

Bei der Kartierung 2019-2020 wurde der LRT 6430 ausschließlich als Begleitbiotop auf insgesamt 26 9 

Flächen erfasst, davon 16 mal als Begleitbiotop des LRT 3260. Im FFH-Gebiet ist der LRT 6430 durch 10 

gewässerbegleitende Hochstaudenfluren, überwiegend in kleinflächiger oder punktueller Ausbildung, 11 

vertreten. Die Vorkommen wurden an acht Abschnitten der Plane, vier Abschnitten des Dahnsdorfer 12 

Bachs, zweimal am Funderbach, jeweils einmal am Buffbach, Lühnsdorfer Bach, einem Zufluss des 13 

Buffbachs sowie an mehreren Entwässerungsgräben kartiert, siehe nachfolgende Tabelle. Der Anteil 14 

des Begleitbiotops am Hauptbiotop beträgt meist weniger als 5 % und nur bei vier Biotopen 10 bis 15 %.  15 

Tabelle 16: Erhaltungsgrade der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpi-16 
nen Stufe (LRT 6430) im FFH -Gebiet Plane Oberlauf  17 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B - gut 0,4 0,04 - - - 19 19 

C - mittel bis schlecht 0,1 0,01 - - - 7 7 

Gesamt 0,5 0,1 - - - 26 26 

LRT-Entwicklungsflächen 

6430 0,2 0,2 1 - - - 1 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

6430 - - - - - - - 

Der Erhaltungsgrad der Vorkommen wurde überwiegend als gut (EHG B) bewertet. Der Erhaltungsgrad 18 

der Vorkommen am Dahnsdorfer Bach (3842SW0281, -0304, 3941NO0112, -0120), der Plane unter-19 

halb Werdermühle und westlich von Niemegk (3941NO1001, 3942NW1037) sowie an zwei Gräben ist 20 

dagegen mittel bis schlecht (EHG C).  21 

Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde bei fast allen Vorkommen des 22 

LRT als gut (Kategorie B) eingestuft, da ein überwiegend typischer Strukturkomplex vorliegt. Wertstei-23 

gende Kontaktbiotope sind naturnahe Fließgewässer, Bach- und Uferröhrichte (auch an eher naturfer-24 

nen Gräben) Ufergehölze in naturnaher Ausprägung sowie Erlenbruchwälder.  25 

Für sechs Vorkommen am begradigten Dahnsdorfer Bach (3842SW0281, 3842SW0304, 3941NO0112, 26 

3941NO0120), der Plane nördlich Werdermühle (3941NO1001) und einem Meliorationsgraben westlich 27 

von Niemegk (3942NW1056) wurde die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen als 28 

mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet. Hierbei spielen u. a. wertmindernde Kontaktbiotope wie in-29 

tensiv bewirtschaftete Äcker bzw. Grünland sowie Brennnessel- und Landreitgrasfluren an den Bö-30 

schungen der Fließgewässer, eine Rolle.  31 



Managementplan für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf  

 

68 Grundlagen  

 

Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars ist bei acht Vorkommen des LRT 6430 1 

Ăvorhandenñ (Kategorie A), (mind. acht charakteristische Arten, davon drei LRT-kennzeichnende Arten). 2 

Die Begleitbiotope befinden sich am Funderbach (3942NW0081, 3942NW0137), an mehreren Gräben 3 

(3842NW0351, 3942NW1056, 3941NO1010, 3941NO1059, 3941NO1124, 3941NO1127). Es handelt 4 

sich überwiegend um Wasserdostfluren (am Funderbach 3942NW0081, 3942NW0137 sowie einem 5 

Graben 3941NO1059) und Mädesüßfluren (an Gräben, 3842NW0351, 3942NW1056). An einem Gra-6 

ben nördlich Werdermühle (3941NO1010) wachsen in der feuchten Uferstaudenflur zahlreich Zottiges 7 

Weidenröschen (Epilobium hirsutum), zerstreut Mädesüß (Filipendula ulmaria), Blut-Weiderich (Lythrum 8 

salicaria), Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum), Wasser-Minze (Mentha aquatica), Bach-Nelkenwurz 9 

(Geum rivale) u.a. Am Graben 3941NO1127 war die kleinflächig vorhandene Uferstaudenflur artenreich 10 

ohne Dominanz einer Art, mit Kohl-Kratzdistel, Wasserdost, Kleinblütigem Weidenröschen (Epilobium 11 

parviflorum), Mädesüß u.a. In den artenreichen Wasserdostfluren am Funderbach sowie an einem Gra-12 

ben (3941NO1059) wuchs auch der gefährdete Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre).  13 

Abbildung 14: LRT 6430 als Begleitbiotop zum LRT 3260 (3942NW1005, am Lühnsdorfer Bach südlich von 14 
Komthurmühle ) (Dr. Ulrich Fischer , 26.10.2019) 15 

 16 

Bei weiteren zehn Vorkommen wurde die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars als 17 

Ăweitgehend vorhandenñ (Kategorie B) bewertet (vier bis acht charakteristische Arten, davon mind. zwei 18 

LRT-kennzeichnende Arten): an der Plane unterhalb Locktow (3842SW0112), oberhalb von Mörz 19 

(3842SW0171), unterhalb Werdermühle (3941NO1001), oberhalb Werdermühle (3941NO1082), im Be-20 

reich eines gewässerbegleitender Erlenwalds an der Plane bei Komthurmühle (3941NO1009), am 21 

Dahnsdorfer Bach (3941NO0120), Lühnsdorfer Bach (3942NW1005), Buffbach (3942NW1183), sowie 22 

an zwei Gräben (3941NO1055 oberhalb Werdermühle, 3842SW0425 bei Ziezow). An der Plane unter-23 

halb Locktow (3842SW0112), oberhalb von Mörz (3842SW0171), am Dahnsdorfer Bach (3941NO0120) 24 

sowie am Lühnsdorfer Bach (3942NW1005) erreichte der Wasserdost (Eupatorium cannabinum) hö-25 

here Deckungsgrade, flankiert von weiteren LRT-typischen Arten wie Mädesüß, Blut-Weiderich, Bein-26 

well (Symphytum officinale), Gewöhnlicher Zaunwinde, Zottigem Weidenröschen (Epilobium hirsutum) 27 

(in 3941NO0120) oder Bittersüßem Nachtschatten (Solanum dulcamara). Eine feuchte Uferstaudenflur 28 

an einem Graben bei Ziezow (3842SW0425) war von Mädesüß (Filipendula ulmaria), Gewöhnlicher 29 

Zaunwinde und Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum) geprägt. Weitere Uferstaudenfluren an der Plane 30 
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unterhalb Werdermühle (3941NO1001), am Buffbach (3942NW1183) und einem Graben oberhalb Wer-1 

dermühle (3941NO1055) waren in ihrer Zusammensetzung schwach charakterisiert. An sechs Fließge-2 

wässerabschnitten ist das Arteninventar des LRT 6430 nur in Teilen vorhanden (Kategorie C) (zwei bis 3 

drei charakteristische Arten, davon mind. eine LRT-kennzeichnende Art).  4 

Insgesamt am häufigsten sind als LRT-kennzeichnende Arten Wasserdost (Eupatorium cannabinum), 5 

Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria), Gewöhnliche Zaunwinde (Calystegia sepium) sowie Blut-Wei-6 

derich (Lythrum salicaria) anzutreffen. Weitere für den LRT kennzeichnende Arten sind im LRT 6430 im 7 

FFH-Gebiet Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre), Geflügelte Braunwurz (Scrophularia umbrosa) 8 

und Geflügeltes Johanniskraut (Hypericum tetrapterum).  9 

Vorhandene Beeinträchtigungen wurden, ohne weitere Begründung, überwiegend als mittel eingestuft 10 

(Kategorie B). Für neun Vorkommen des LRT wurden die Beeinträchtigungen als stark bewertet (Kate-11 

gorie C): am Dahnsdorfer Bach (3842SW0285, 3941NO0112, 3941NO0120), Lühnsdorfer Bach 12 

(3942NW1005), Buffbach (3942NW1183), einem Zufluss zum Buffbach (3942NW0164), der Plane un-13 

terhalb Werdermühle und westlich von Niemegk (3941NO1001, 3942NW1037) sowie an einem Graben 14 

bei Ziezow (3842SW0425).  15 

Darüber hinaus wurde als Entwicklungsfläche für den LRT 6430 eine 0,2 ha große Brache an der Plane 16 

südlich Werdermühle ausgewiesen (3941NO1052). Der Bewuchs war im Jahr 2002 als Brennnesselflur 17 

auf feuchtem Standort, durchsetzt mit Hochstauden, Kletten-Labkraut und Zaunwinde, beschrieben wor-18 

den.  19 

Tabelle 17: Erhaltungsgrad e je Einzelfläche der Feuchten Hochstaudenfluren  der  planaren und mon-20 
tanen bis alpinen Stufe (LRT 6430) im FFH -Gebiet Plane Oberlauf  21 

PK-Ident  

(alle Begleitbiotope) 

Fläche 
in ha*  

Habitat -
struktur  

Artenin-
ventar  

Beein-
trächtigun-
gen 

Gesamtbe-
wertung  

Lage 

HF19012-3842NW0030 0,02 B C B B Plane s Gömnigk 

HF19012-3842NW0351 0,01 B A B B Graben s Gömnigk 

HF19012-3842SW0112 0,01 B B B B Plane n Locktow 

HF19012-3842SW0171 0,01 

 

B B B B Plane s Mörz 

HF19012-3842SW0281 0,01 C C C C Dahnsdorfer Bach 

HF19012-3842SW0304 0,003 C C B C Dahnsdorfer Bach 

HF19012-3941NO0112 0,01 C C C C Dahnsdorfer Bach 

HF19012-3941NO0120 0,01 C B C C Dahnsdorfer Bach 

HF19012-3842SW0425 0,03 B B C B Zufluss Plane bei Ziezow 

HF19012-3941NO1001 0,01 C B C C Plane n Werdermühle 

HF19012-3941NO1009 0,04 B B B B Erlenwäldchen n WWerdermühle 

HF19012-3941NO1010 0,02 B A B B Graben n Werdermühle 

HF19012-3941NO1055 0,002 B B B B An einem Graben s ehem. Bahnli-
nie 

HF19012-3941NO1059 0,002 B A B B Planezufluss s Werdermühle 

HF19012-3941NO1082 0,02 B B B B Plane zw. Rädigke und Werder-
mühle 

HF19012-3941NO1124 0,01 B A B B Planezufluss zw. Rädigke und 
Werdermühle 
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PK-Ident  

(alle Begleitbiotope) 

Fläche 
in ha*  

Habitat -
struktur  

Artenin-
ventar  

Beein-
trächtigun-
gen 

Gesamtbe-
wertung  

Lage 

HF19012-3941NO1127 0,002 B A B B Planezufluss zw. Rädigke und 
Werdermühle 

HF19012-3942NW0081 0,03 B A B B Funderbach 

HF19012-3942NW0137 0,01 B A B B Funderbach 

HF19012-3942NW0164 0,001 B C C C Zufluss zum Buffbach 

HF19012-3942NW1005 0,08 B B C B Lühnsdorfer Bach 

HF19012-3942NW1037 0,003 B C C C Plane zw. Werdermühle und 
ehem. Bahnlinie 

HF19012-3942NW1056 0,004 C A B B Graben s ehem. Bahnlinie 

HF19012-3942NW1183 0,002 B B C B Buffbach 

HF19012-3942NW2183 0,004 B B C B Ehem. begradigter Verlauf des 
Buffbach im Renaturierungsbe-
reich 

HF19012-3942NW3183 0,001 B B C B Buffbach 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar;  1 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 2 

Der LRT 6430 wird im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet Plane Oberlauf (Stand nach Abstim-3 

mung wissenschaftlicher Fehler) mit einer Flächengröße 0,4 ha und einem guten Erhaltungsgrad (EHG 4 

B) gemeldet. Es besteht ein Handlungsbedarf zur Formulierung von Erhaltungszielen und -maßnahmen 5 

zur Sicherung des LRT 6430 in seiner derzeitigen Flächenausdehnung im guten Erhaltungsgrad (EHG 6 

B). 7 

Der Erhaltungszustand des LRT 6430 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-8 

nissen des nationalen FFH-Berichts (BFN 2019) als ungünstig bis unzureichend (U1) bewertet, mit sich 9 

verschlechterndem Gesamttrend. Der Anteil des LRT 6430 in Brandenburg, bezogen auf die kontinen-10 

tale Region Deutschlands, beträgt laut LFU (2016) ca. 11 %. Für das Land Brandenburg bestehen für 11 

den Erhaltungszustand des LRT 6430 keine besondere Verantwortung und kein erhöhter Handlungs-12 

bedarf (LFU 2016). 13 

1.6.2.7 Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (LRT 14 

6510) 15 

Bei der Kartierung 2019/2020 wurde der LRT 6510 mit fünf Vorkommen, einer Flächengröße von 1,8 ha 16 

in einem guten Erhaltungsgrad (EHG B) sowie auf zwei Flächen mit einer Größe von 0,9 ha und als 17 

Begleitbiotop (0,3 ha) in einem mittel bis schlechten Erhaltungsgrad (EHG C) erfasst.  18 

Magere Flachland-Mähwiesen sind artenreiche, extensiv genutzte Wiesen mit unterschiedlich starker 19 

oder auch fehlender Düngung auf mittleren Standorten (mäßig feucht bis mäßig trocken). Die 20 

traditionelle Bewirtschaftung ist eine zweischürige Mahd. Bei optimaler Nutzung sind diese Wiesen 21 

vertikal reich gegliedert mit Ober-, Mittel- und Untergräsern und sie werden von schnittverträglichen 22 

Gräsern wie Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und Glatthafer (Arrhenatherum elatius) 23 

geprägt.  24 

Im FFH-Gebiet Plane Oberlauf gehören die fünf Vorkommen des LRT 6510 dem Biotoptyp artenreiche 25 

Frischwiesen an (051121). Zwei Flächen befinden sich im Norden des Gebietes in den Belziger Land-26 

schaftswiesen (3741SO0124, 3742SW1158), zwei Flächen im Planetal bei Rädigke (3941NO1211, 27 

3941SO1031) und eine LRT-Fläche nahe der Adda südöstlich von Niemegk (3942NW0001).  28 
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 1 

Tabelle 18: Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  (LRT 6510) 2 
im FFH-Gebiet Plane Oberlauf  3 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B - gut 1,8 0,2 3 - - 2 5 

C ï mittel bis schlecht 1,2 0,1 2 - - 1 3 

Gesamt 3,0 0,3 5 - - 3 8 

LRT-Entwicklungsflächen  

6510 24,2 2,4 12 - - 6 18 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

6510 - - - - - - - 

Abbildung 15: LRT 6510 (3942NW0001) (Dr. Ulrich Fischer , 20.10.2019) 4 

 5 

Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen wurde bei vier von fünf Vorkommen als 6 

gut bewertet (mittlere Strukturvielfalt mit einem Wechsel von Ober-, Mittel- und Untergräsern, Deckung 7 

krautiger Arten bei basenarmer Ausprägung 15-30 %, teilweise auch höher). Hinsichtlich des Artenin-8 

ventars und der Beeinträchtigungen differieren die Einstufungen stärker, siehe hierzu die folgende 9 

Beschreibung der LRT-Flächen.  10 

Die zwei Vorkommen des LRT 6510 in den Belziger Landschaftswiesen befinden sich nur mit einem 11 

schmalen Randstreifen innerhalb des FFH-Gebietes (3741SO0124, 3742SW1158). 12 

Eine Wiese unterhalb der Einmündung des Baitzer Bachs, mit einer Gesamtgröße der Biotopfläche von 13 

0,1 ha, wird vermutlich extensiv bewirtschaftet (3741SO0124) (evtl. entwässertes Niedermoor). Der 14 

Bewuchs ist von Obergräsern geprägt (Glatthafer Arrhenatherum elatius, Rot-Schwingel Festuca rubra, 15 

Land-Reitgras, Wehrlose Trespe Bromus inermis). Stellenweise treten Feuchtezeiger auf, 16 

Magerkeitszeiger fehlen weitgehend. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitatstrukturen 17 

wurde als mittel bis schlecht (Kategorie C) bewertet, das Arteninventar ist nur in Teilen vorhanden. 18 

Kleinflächige Sanddurchragungen mit ruderalisiertem Schafschwingelrasen befinden sich innerhalb der 19 

Biotopfläche. Vorhandene Beeinträchtigungen wurden als stark (Kategorie C) bewertet, Störzeiger 20 
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treten mit > 10 % Deckungsanteil auf (u. a. Land-Reitgras, Wehrlose Trespe, Acker-Kratzdistel). Der 1 

EHG wurde insgesamt als mittel bis schlecht (EHG C) bewertet.  2 

Bei der weiter südlich liegenden Frischwiese (3742SW1158), mit fließenden Übergängen zum angren-3 

zenden entwässerten Feuchtgrünland, wurden die Habitatstrukturen als gut (Kategorie B) bewertet. Das 4 

Arteninventar war weitgehend vorhanden (Kategorie B), u. a. mit Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus 5 

pratensis), Glatthafer, Weißem Labkraut (Galium mollugo), Echtem Labkraut (Galium verum), Wiesen-6 

Platterbse (Lathyrus pratensis), Leucanthemum vulgare, Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa). Be-7 

einträchtigungen wurden als mittel bewertet (Kategorie B). Der EHG wurde insgesamt als gut (EHG B) 8 

bewertet.  9 

Bei einem kleinen Frischgrünland nahe dem Quellgebiet der Adda (3942NW0001) handelt es sich um 10 

eine magere Glatthaferwiese in jungem Brachestadium. Im nördlichen Teil haben typische Arten der 11 

Grasnelkenfluren höhere Anteile am Bewuchs, stellenweise wächst zahlreich Grasnelke (Armeria mari-12 

tima subsp. elongata) sowie weitere Trocken-/Magerkeitszeiger. Die Habitatstrukturen waren gut aus-13 

geprägt (Kategorie B), das Arteninventar jedoch nur in Teilen vorhanden (Kategorie C). Glatthafer, Wie-14 

sen-Fuchsschwanz und verschiedene Mittel- und Untergräser prägen den Bewuchs. Als LRT-kenn-15 

zeichnende Arten waren neben Glatthafer u.a. Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) und Weißes Lab-16 

kraut (Galium album) vertreten. Beeinträchtigungen wurden als stark (Kategorie C) bewertet.  17 

Die beiden Frischwiesen bei Rädigke (3941NO1211, 3941SO1031) befinden sich in einem guten EHG 18 

(EHG B) und werden gemäht. Die 0,6 ha große Frischwiese 3941NO1211 verläuft in schmaler Ausbil-19 

dung am Unterhang südlich der Eichenberge, zwischen einer artenreichen Feuchtwiese [6410-E] und 20 

dem oberhalb befindlichen Trockenrasen [6120-E]. Die 1,2 ha große Frischwiese 3941SO1031 befindet 21 

sich östlich von Raben südlich der Plane. Aufgrund ihrer Lage und des Reliefs weisen beide Vorkommen 22 

fließende Übergänge zu trockenen und feuchten, teilweise quelligen Bereichen auf. Die Vollständigkeit 23 

der lebensraumtypischen Habitatstrukturen war jeweils gut ausgeprägt (Kategorie B), das Arteninventar 24 

weitgehend vorhanden, Kategorie B (3941SO1031) bzw. bei 3941NO1211 nur in Teilen vorhanden (Ka-25 

tegorie C). Für den LRT kennzeichnende Arten sind in beiden Wiesen u.a. Glatthafer, Ruchgras, Schar-26 

fer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Wiesen-Sauerampfer und Gamander-Ehrenpreis (Veronica chama-27 

edrys). Bemerkenswert ist darüber hinaus das Auftreten von Flaumhafer (Helictotrichon pubescens) in 28 

beiden Flächen, sowie stellenweise der Grasnelke und der Wiesen-Glockenblume (Campanula patula) 29 

in 3941SO1031. Vorhandene Beeinträchtigungen wurden als stark (Kategorie C; 3941SO1031) bzw. 30 

mittel (Kategorie B; 3941NO1211) bewertet.  31 

Auf einer 2019 als Ackerbrache erfassten Fläche östlich von Rädigke (Biotop 3941NO1100) wurde der 32 

LRT 6510 mit EHG C als Begleitbiotop in einem ansonsten als LRT 6510-Entwicklungsfläche kartierten 33 

Biotop. Auf der Fläche wurde laut Invekos-Antragsdaten von 2022 Ackergras angebaut. 2025 war die 34 

Ackerfläche im ökologischen Landbau der Selbstbegrünung überlassen. 35 

Zwei weitere Begleitbiotope (3742SW0158 bb; -0181 bb) befinden sich auf Grünlandflächen im NSG 36 

ĂBelziger Landschaftswiesenñ. Die sie nur einen Anteil von 20 bzw. 10 % am Gesamtbiotop haben und 37 

die Wiesenflächen nur geringfügig in das FFH-Gebiet hineinragen, ist der Flächenanteil sehr gering. 38 

Tabelle 19: Erhaltungsgrad je Einzelfläche der Magere Flachland -Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 39 
Sanguisorba officinalis)  (LRT 6510) im FFH -Gebiet Plane Oberlauf  40 

PK-Ident  

HF19012- 

Fläche  

in ha 

Habitatstruktur  Arteninventar  Beeinträchtigungen  Gesamtbewertung  

EHG 

3742SW1158 0,003 B B B B 

3941SO1031 1,2 B B C B 

3941NO1211 0,6 B C B B 
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PK-Ident  

HF19012- 

Fläche  

in ha 

Habitatstruktur  Arteninventar  Beeinträchtigungen  Gesamtbewertung  

EHG 

3742SW0158 bb k.A. B B B B 

3742SW0181 bb 0,0001 B B B B 

3942NW0001 0,8 B C C C 

3741SO0124 0,1 C C C C 

3941NO1100 bb 0,3 C C C C 

EHG = Erhaltungsgrad: A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis schlecht, 9 = nicht bewertbar 1 
bb = Begleitbiotop 2 

Darüber hinaus wurden 12 Flächenbiotope mit zusammen 23,8 ha als Entwicklungsflächen für den LRT 3 

6510 ausgewiesen:  4 

3842SW0130 nördlich von Locktow ist eine artenreiche Frischwiese (Rotschwingel-Wiese) auf einer 5 

leicht höher liegenden Kuppe innerhalb des ausgedehnten Frischgrünlandes, mit Trockenzeigern. 6 

3842NW0020, 3842NW0041 bei Gömnigk, 3842SW0220 bei Mörz und 3842SW0240 bei der Kom-7 

turmühle sind artenarme Frischwiesen (wohl überwiegend Mähwiesen).  8 

Die Flächen 3941NO0109, 3941NO0118 am Dahnsdorfer Bach sind seit einigen Jahren brachgefalle-9 

nes Gr¿nland, LfU: Ăwahrscheinlich langjährig entwässertes Feuchtgrünland, Entwicklung von Frisch-10 

wiese nur, wenn Renaturierung der Feuchtwiesen nicht mehr möglich istñ. Das Biotop 3942NW0002 an 11 

der Adda ist eine langjährige Brache mit starker Ausbreitung von Brombeere.  12 

Die Flächen 3941NO1100 und 3941NO1102 bei Rädigke sind der Vegetation nach Frischgrünland, 13 

nach dem Feldblockkataster jedoch Ackerland (Biotopcode Ackerbrache). Die Flächen 3742SW0183 14 

westlich Freienthal und 3942NW0009 an der Adda befinden sich weitestgehend außerhalb des FFH-15 

Gebietes. Es handelt sich um Grünland auf Ackerstandorten/ Ackerbrachen. Das Entwicklungspotenzial 16 

wird hier eher als gering eingestuft. 17 

Analyse zur Konkretisierung der Ziele und Ermittlung wissenschaftlicher Fehler 18 

Der LRT 6510 wird im Standarddatenbogen (Stand nach Abstimmung wissenschaftlicher Fehler) mit 19 

einer Flächengröße von 1,8 ha im EHG B und 1,2 ha im EHG C geführt. Es besteht ein Handlungsbedarf 20 

zur Formulierung von Erhaltungszielen und -maßnahmen zur Sicherung des LRT 6510 in seiner derzei-21 

tigen Flächenausdehnung und Erhaltungsgrad. 22 

Der Erhaltungszustand des LRT 6510 in der kontinentalen Region Deutschlands wird nach den Ergeb-23 

nissen des nationalen FFH-Berichtes (BFN 2019) als ungünstig bis schlecht (U2) bewertet. Brandenburg 24 

weist dabei einen Anteil von 3 % an der kontinentalen Region des Bundes für diesen LRT auf. Für das 25 

Land Brandenburg bestehen für den Erhaltungszustand des LRT 6510 keine besondere Verantwortung 26 

und kein erhöhter Handlungsbedarf (LFU 2016). 27 

1.6.2.8 Hainsimsen -Buchenwälder ( Luzulo -Fagetum ) (LRT 9110) 28 

Der LRT 9110 wird nicht in der 21. ErhZV im FFH-Gebiet Plane Oberlauf geführt.  29 

Die Hainsimsen-Buchenwälder des LRT 9110 stocken auf basenarmen, lehmigen bis sandigen 30 

diluvialen Ablagerungen mit Moderhumusböden. Die Bodenflora weist aufgrund des dichten 31 

Kronenschirms und der armen Standortverhältnisse keinen deutlichen Frühjahrsaspekt auf, wie die der 32 

LRT 9130 und 9150 (LFU 2014). 33 

Im FFH-Gebiet Plane Oberlauf wurde der LRT 9110 mit zwei Vorkommen und einer Flächengröße von 34 

insgesamt 4,3 ha erfasst. Darüber hinaus wurde eine Fläche als Entwicklungsfläche für den LRT 9110 35 

ausgewiesen. 36 
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Tabelle 20: Erhaltungsgrade der  Hainsimsen -Buchenw älder (Luzulo -Fagetum ) (LRT 9110) im FFH-1 
Gebiet Plane Oberlauf  2 

Erhaltungsgrad  
Fläche  
(ha) 

Fläche  
(%) 

Anzahl der Teilflächen  

Flächen- 
biotope 

Linien- 
biotope 

Punkt- 
biotope 

Begleit- 
biotope Gesamt 

A ï hervorragend - - - - - - - 

B - gut 0,8 0,1 1 - - - 1 

C ï mittel bis schlecht 3,5 0,3 1 - - - 1 

Gesamt 4,3 0,4 2 - - - 2 

LRT-Entwicklungsflächen 

9110 5,2 1,8 1 - - - 1 

Irreversibel gestörte LRT (Zustand Z) 

9110 - - - - - - - 

Ein kleiner, den Talrand begleitender Buchenwald südlich der Werdermühle (3941NO1078) gehört dem 3 

Biotoptyp Faulbaum-Buchenwald an. Es handelt sich um einen hallenartigen Rotbuchenbestand mit 4 

Beimischung dickstämmiger Stiel-Eichen und dichtem Kronenschluss. Die Vollständigkeit der lebens-5 

raumtypischen Habitatstrukturen wurde als gut bewertet (Kategorie B). Der Bestand setzt sich aus 6 

schwachem bis starkem Baumholz mit einem hohen Anteil der Reifephase zusammen. Biotop- und 7 

Altbäume sind mit > 7 Stück/ ha vertreten. Der Anteil von dickstämmigem liegendem Totholz liegt im 8 

geringen Bereich (ca. 6-20 m³/ha). Stehendes dickstämmiges Totholz wurde nicht vermerkt. Hinsichtlich 9 

der Standortverhältnisse sind einige vernässte Bereiche (mit Winkel-Segge Carex remota) bemerkens-10 

wert. Das Arteninventar wurde als weitgehend vorhanden bewertet (Kategorie B), dies resultiert v.a. aus 11 

der lebensraumtypischen Zusammensetzung der Gehölzarten (Rotbuche, Stiel-Eiche). Die Krautschicht 12 

ist aufgrund des dichten Kronenschlusses gering ausgeprägt, Naturverjüngung von Buche oder Eiche 13 

fehlt. Neben Hain-Rispengras (Poa nemoralis) treten stellenweise Waldarten frischer bis feuchter Stand-14 

orte auf (u.a. Hexenkraut Circaea lutetiana, Rasen-Schmiele Deschampsia cespitosa). Vorhandene Be-15 

einträchtigungen wurden als stark bewertet (Kategorie C). Insgesamt kann der Erhaltungsgrad als gut 16 

(EHG B) bewertet werden.  17 

Ein ca. 3,5 ha großer hallenartiger Buchenwald nordwestlich von Niemegk (3942NW1036) gehört dem 18 

Biotoptyp Schattenblümchen-Buchenwald an. Die Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habi-19 

tatstrukturen ist mittel bis schlecht (Kategorie C) ausgeprägt, zwar prägen ältere Buchen den Bestand, 20 

Biotopbäume und dickstämmiges Totholz sind jedoch unterrepräsentiert. Das Arteninventar wurde als 21 

weitgehend vorhanden bewertet (Kategorie B), dies resultiert v.a. aus der lebensraumtypischen Zusam-22 

mensetzung der Gehölzarten (Rotbuche, Stiel-Eiche, vereinzelt Hainbuche, Wald-Kiefer). Die Kraut-23 

schicht ist aufgrund des dichten Kronenschlusses gering ausgeprägt, Naturverjüngung von Buche ist 24 

stellenweise vorhanden. Neben Hain-Rispengras wachsen als charakteristische Arten vereinzelt Busch-25 

windröschen (Anemone nemorosa), Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella) und Behaarte Hainsimse (Lu-26 

zula pilosa). Vorhandene Beeinträchtigungen wurden als stark bewertet (Kategorie C). Der Erhaltungs-27 

grad wurde als mittel bis schlecht (EHG C) bewertet.  28 

Angrenzend an die Fläche 3942NW1036 wurde ein Kiefernforst mit Beimischung von Buche und Eiche 29 

(Biotoptyp 086821) als Entwicklungsfläche für den LRT 9110 ausgewiesen (3942NW1040).  30 

 31 








































































































































































































































































